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Bad marienberg
Kleines, feines Adventsdorf auf dem Marktplatz 

Fr. 12-21 Uhr, Sa. 11-21 Uhr, So. 11-18 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag von 12-17 Uhr
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Überfall - Polizei  ..............................................................  110
Notrufnummer der Feuerwehr
und Rettungsdienst Notarzt  ............................................  112
Rettungsdienst - Krankentransport (kein Notruf  ........  19222)
Giftnotzentrale  .........................................  Tel.: 06131/19 240
oder  ..............................................................  06131/232 466

	■ Ärztlicher Notfalldienst
Bereitschaftsdienstzentrale Hachenburg
Standort: DRK Krankenhaus Hachenburg, Alte Frankfurter 
Str. 10, 57627 Hachenburg, Telefon: 116117 (ohne Vorwahl)
Öffnungszeiten:
Montag 19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr
Feiertag durchgehend geöffnet
Versorgungsgebiet:
Alle Orte unserer Verbandsgemeinde Bad Marienberg.

	■ Einheitliche zahnärztliche Notrufnummer
........................................................................  0180/5040308
zu den üblichen Telefontarifen
Ansage des Notfalldienstes zu folgenden Zeiten: Freitag und 
Mittwoch von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag 8:00 Uhr bis 
Montag 8:00 Uhr, an Feiertagen von 8:00 Uhr bis zum nach-
folgenden Tag 8:00 Uhr und an Feiertagen mit einem Brü-
ckentag von Donnerstag 8:00 Uhr bis Samstag 8:00 Uhr
Weitere Informationen zum zahnärztlichen Notfalldienst kön-
nen Sie unter www.bzk-koblenz.de nachlesen.
Eine Inanspruchnahme des zahnärztlichen Notfalldienstes 
ist wie bisher nach telefonischer Vereinbarung möglich.

	■ Augenärzte
Der augenärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Rufnum-
mer 0180/5112066 zu erreichen.

	■ Tierärzte
Im Notfall ist der zuständige Tierarzt unter der Rufnummer 
jedes niedergelassenen Tierarztes zu erfragen.

	■ Notdienst-Apotheken
Unter den folgenden Rufnummern werden Ihnen drei dienst-
bereite Apotheken in der Umgebung Ihres Standortes mit 
vollständiger Adresse und Telefonnummer angesagt:
0180-5-258825 - Plz (0,14 €/pro Minute) vom Festnetz.
0180-5-258825 - Plz (max. 0,42 €/Mon.) Mobilfunknetz:
Wählen Sie einfach eine der o.g. Notdienstnummern und 
anschließend sofort die Postleitzahl des aktuellen Standor-
tes über die Telefontastatur (z.B. für Bad Marienberg 0180-5-
258825-56470). Der aktuelle Notdienstplan ist auch auf der 
Internetseite www.lak-rlp.de der Landesapothekerkammer 
jederzeit abrufbar. Ein Apothekenotdienst wechselt jeweils 
morgens um 8.30 Uhr.

	■ Rettungsdienst/Krankentransport
Deutsches Rotes Kreuz
Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald
Servicenummer aus allen Ortsnetzen  ........................  19222

	■ Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Bei Störungen in der Wasserversorgung oder der Abwasser-
beseitigung ist der Bereitschaftsdienst der Verbandsgemein-
dewerke Tag und Nacht zu erreichen unter den Rufnummern
für das Wasserwerk  .......................................  0170/1889930
für das Klärwerk .............................................  0171/7777972

	■ Entstördienst bei Notfällen  
und technischen Störungen

Stromversorgung  ............................................  0261/2999-54
Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen der evm-Gruppe

Kabel-TV/Internet  .......................................  0261/20162-222
KEVAG Telekom GmbH

Gasversorung
wwn Westerwald-Netz GmbH  ........................  0800/6484848

Sozial- und Pflegedienste

- Anzeige -
	■ Pflegedienst Weingarten GmbH

Mittelgasse 1, Rennerod
Häusliche Krankenpflege und außerklinische Intensivpflege
24 Stunden erreichbar:  ...............................  02664-990500
- Grundpflege / Behandlungspflege
- Häusliche Betreuungsangebote
- Hauswirtschaft, Menüservice
- Kostenlose Pflegeberatung
- Außerklinische Intensivpflege / Heimbeatmung

- Anzeige -
	■ Ambulanter Pflegedienst Klose

Telefon: 02664/90294

- Anzeige -
	■ DRK-Sozialstation Westerwald

- Menschlichkeit vor Ort -
Bornwiese 1, 56470 Bad Marienberg
(24-Std. Rufbereitschaft) .................................02661/95104-0
- Grund- und Behandlungspflege
- Hauswirtschaftliche Versorgung
- Betreuungsleistungen
- Tracheostoma / Portversorgung
Hausnotruf: .................................................... 02663/942755
DRK-Fahrdienst ...........................................07000-3755899
Menü-Service .................................................02663/9427-44

- Anzeige -
	■ Diakoniestation Hachenburg - Bad Marienberg

Pflegen, Beraten, Betreuen, medizinische Versorgung,
Tagesbetreuung, Hauswirtschaft und vieles mehr.
Über 40 Jahre Erfahrung-Gerne sind wir auch für Sie da!
24 Stunden erreichbar unter  ..................... Tel: 02662/9588-0

- Anzeige -
	■ Häuslicher Pflegedienst Klaus-Günter Balzer

Pflegeversicherung, Grund- und Behandlungspflege, 
hauswirtschaftliche Versorgung, Mahlzeitendienst, kos-
tenlose Pflegeberatung, Pflegenachweis nach § 37,3 
SGB XI, Krankenhausnachsorge, Urlaubs-/Verhinde-
rungspflege, 24-Stunden-Bereitschaft
Erreichbar rund um die Uhr unter Telefon: 02661/939677 
(Neunkhausen); 02662/942666 (Hachenburg); Mobil: 
0171/1712619

- Anzeige -
	■ Ambulantes Pflegeteam Vital GmbH

Pflege-, Beratungs- und Entlastungszentrum Theis
- ambulante Krankenpflege und medizinische Versorgung
- ambulante Betreuung nach §45

NOTRUFE / BEREITSCHAFTSDIENSTE



Wäller Blättchen 3 Nr. 46/2021

- hauswirtschaftliche Versorgung/Leistungen
- Pflegeberatung; professionell und unverbindlich bei Ihnen 
zuhause
- Bewerbung unter: bewerbung@theis-gruppe.com
www.pflegeentlastungszentrum.de
E-mail: info@pflegeteamvital.de
Lindenstraße 9, Pottum  .....................................  02664 8803

-Anzeige-
	■ Seniorengarten „Alte Schule“

mit dem iDeeCafé, ErzählCafé, Strand- und ArtCafé
Solitäre Tagespflegeeinrichtung zur Entlastung pflegender 
Angehöriger
- Erleben Sie eine qualifizierte und liebevolle Betreuung
- Top pflegerische Versorgung durch stets fortgebildete Mit-
arbeiter
- Hauseigener Fahrdienst inkl. möglichen Rollstuhlfahrten
www.tagespflege-ideecafe.de
Email: info@tagespflege-ideecafe.de
Schulstraße 20, 56459 Pottum  ....................  02664 9975997

-Anzeige-
	■ Theis Behaglich Wohnen GmbH & Co. KG

„Senioren und behindertengerechtes Wohnen im Wes-
terwald“
- Senioren Wohngemeinschaften
- Senioren und behindertengerechtes Wohnen in verschie-
denen Größen
- Appartment´s, Wohnungen und Einfamilienhäuser zur Miete
- Ihre Anfrage richten Sie bitte an: info@behaglich-wohnen.de
www.behaglich-wohnen.de
Schillerstr. 1, 56459 Pottum  ...............................  02664-8803

- Anzeige -
	■ Aktiv + GmbH - Mobile Pflege

Bismarckstr. 6, 56470 Bad Marienberg
Grund- und Behandlungspflege, Verhinderungspflege, pfle-
gerische Betreuung, Hilfe bei der Haushaltsführung, Pflege-
einsätze nach §37,3 SGB XI, kostenlose Pflegeberatung.
Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar.
Telefon: 02661 9837780, www.aktivpluspflege.de

- Anzeige -
	■ Mobili Pflegeteam Hof

Alltagshilfe und Krankenpflege
24 Std.  .........................................................  02661/9169894

- Anzeige -
	■ Hombach Haushaltsservice

Saynische Str. 13, 57567 Daaden
Hauswirtschaftliche Versorgung nach  ....  §§45a u. b SGB XI,
Einzelbetreuung (Häuslichkeit)
Urlaubs/Verhinderungspflege, kostenlose Beratung
Tel.: 02743-9357518, Mobil 01 71 - 8 35 43 72
www.hombach-haushaltsservice.de

Beratungsdienste

	■ Kinderschutzdienst Westerwald -  
Deutsches Rotes Kreuz

Fachdienst für misshandelte und sexuell missbrauchte 
Kinder und Jugendliche und deren Angehörige
Tel.:  .........................................................  02662 / 96 97 46-0
Unsere telefonischen Sprechzeiten sind: montags, dienstags 
und donnerstags  .............................  von 10.00 bis 12.00 Uhr

	■ Pflegestützpunkt Bad Marienberg
Beratung für kranke, behinderte und pflegebedürftige 
Menschen, sowie deren Angehörige
Der Pflegestützpunkt Bad Marienberg bietet für alle Betroffe-
nen und ihre Angehörigen unabhängige und neutrale Bera-

tung rund um das Thema Pflege.
Wir helfen zum Beispiel bei Antragstellungen, unterstützen 
bei MDK-Begutachtungen zur Einstufung in einen Pflege-
grad, informieren zu Leistungen der Pflege- und Kranken-
kassenkasse, sowie zu Angeboten aus medizinischen, pfle-
gerischen und sozialen Berufsbereichen.
Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe brauchen!
Leider können wir coronabedingt derzeit keine Hausbesuche 
anbieten, wir unterstützen Sie aber per Telefon und Email 
und informieren an dieser Stelle, wenn persönliche Bera-
tungseinsätze wieder möglich sind.
Ihre Ansprechpartner:
Ester Werner, Dipl. Soz.päd., Pflegeberaterin
Telefon  .........................................................  02661-9178060
Mobil  ............................................................  0176-10138620
Mail: ester.werner@pflegestuetzpunkte-rlp.de
Kurt Minge, Pflegeberater
Telefon  .........................................................  02661-9173940
Mobil  ............................................................  0152-09013865
Mail: kurt.minge@pflegestuetzpunkte-rlp.de

	■ Frauen gegen Gewalt e.V.
Notruf Frauen gegen Gewalt, Fachberatungsstelle gegen 
sexualisierte Gewalt, Tel. 02663/8678, E-Mail: frauennotruf@
notruf-westerburg.de
Interventionsstelle IST, Beratungsstelle gegen Gewalt in 
engen sozialen Beziehungen, Tel. 02663/911353
E-Mail: intervention-ist@notruf-westerburg.de
Präventionsbüro RONJA, Prävention von sexualisierter 
Gewalt gegen Mädchen, Tel. 02663/911823
E-Mail: praevention-ronja@notruf-westerburg.de
Frauenzentrum Beginenhof, Kulturelle Veranstaltungen 
von Frauen für Frauen, Organisation von verschiedenen 
Frauengruppen, Tel. 02663/9419629
E-Mail: frauenzentrum-beginenhof@notruf-westerburg.de
Neustraße 43, 56457 Westerburg
www.notruf-westerburg.de

Büchereien

	■ Stadtbücherei Bad Marienberg
Büchting 3
Telefon: 02661-939774
E-Mail: buecherei@bad-marienberg.de
Montag: 15.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch: 9.00 - 11.00 Uhr
Mittwoch: 17:00 - 19:00 Uhr
Freitag: 16.00 - 18.00 Uhr
Neuheiten
Bernhard Schlink: Die Enkelin
Im Sommer 1964 verlieben sich eine Studentin aus dem 
Osten und ein Student aus dem Westen ineinander. Er ver-
hilft ihr zur Flucht. Erst nach ihrem Tod entdeckt der Siebzig-
jährige, was seine Frau ihm ein Leben lang verschwiegen 
hat: Sie hatte damals eine Tochter zurückgelassen. Er tut, 
was sie immer wollte, aber nicht schaffte, er sucht nach ihr. 
Die Suche wird zu einer Reise in die Vergangenheit und 
einer Begegnung mit den Wunden und Narben, die DDR, 
Wende und Anpassung des Ostens an den Westen hinter-
lassen haben. Als er die Tochter findet, lebt sie verheiratet in 
einer völkischen Gemeinschaft auf dem Land. Ihre vierzehn-
jährige Tochter freut sich, dass auf einmal ein Großvater in 
ihr Leben tritt, wie er sich über eine Enkelin freut. Aber seine 
Welt ist ihr so fremd wie ihm ihre. Kann er sie erreichen?
Anne Gesthuysen: Wir sind schließlich wer
Als Anna von Betteray die Vertretungsstelle in Alpen am Nie-
derrhein antritt, wird sie von den Dorfbewohnern mit Arg-
wohn betrachtet. Sie sind sich einig: Eine junge Adelige, die, 
abgesehen von ihrem Hund Freddy, keinen Mann an ihrer 
Seite hat und noch dazu geschieden ist, passt nicht hierher. 
Während Anna bei dem Versuch, die Gemeinde sanft ins 21. 
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Jahrhundert zu überführen, gegen allerlei Widerstände zu 
kämpfen hat, gerät das Leben ihrer Schwester Maria kom-
plett aus den Fugen. Ihr Mann wird verhaftet, kurz darauf 
verschwindet auch noch ihr Sohn. Ausgerechnet sie, die in 
den Augen der standesbewussten Mutter die Vorzeigetochter 
war, die auf Schützenfesten zur Königin gekrönt wurde und 
einen Grafen heiratete, während Anna mit schmutzigen 
Hosen im Stall spielte und sich in die falschen Männer ver-
liebte. Um den Jungen zu finden, versuchen die Schwestern, 
ihre Gegensätze zu überwinden. Und merken bald, dass sie 
nicht allein sind. Denn wenn es darum geht, einen kleinen 
Jungen zu finden, halten die Alpener fest zusammen.
Sönke Wortmann: Es gilt das gesprochene Wort
Franz-Josef Klenke arbeitet als Redeschreiber für den 
Außenminister Hans Behring und begleitet ihn regelmäßig 
auf seinen Auslandsreisen. Er tut alles, um den integren 
Mann gut dastehen zu lassen, wozu auch gehört, dass man 
in Reden zwar nicht unbedingt die Unwahrheit sagt, aber 
manche Wahrheit auch nicht ausspricht. Doch ausgerechnet 
Klenke, ein Mann des Worts, liebt Maria, die nicht sprechen 
kann. Und das sorgt immer wieder für Probleme. Als die 
Delegation zu einer Reise nach Marokko aufbricht, um dort 
über ein Rücknahmeabkommen für illegale Flüchtlinge zu 
verhandeln, erwartet sie dort der Diplomat Cornelius von 
Schröder. Er hat seine eigenen Ansichten zum Thema Migra-
tion- und eine Agenda, von der niemand etwas ahnt.
Antje Ravik Strubel: Blaue Frau
Adina wuchs als letzter Teenager ihres Dorfes im tschechi-
schen Riesengebirge auf und sehnte sich schon als Kind in 
die Ferne. Bei einem Sprachkurs in Berlin lernt sie die schil-
lernde Fotografin Rickie kennen, die ihr ein Praktikum in dem 
neu entstehenden Kulturhaus in der Uckermark vermittelt. 
Unsichtbar gemacht von einem sexuellen Übergriff, den kei-
ner ernst nimmt, strandet Adina nach einer Irrfahrt in Hel-
sinki. Im Hotel, in dem sie schwarzarbeitet, begegnet sie 
dem estnischen Professor Leonides, Abgeordneter der EU, 
der sich in sie verliebt. Während er sich für die Menschen-
rechte stark macht, sucht Adina einen Ausweg aus dem 
inneren Exil. Von all dem scheint die blaue Frau, der Antje 
Ravik Strubel in einem Segelhafen von Helsinki begegnet, 
einiges zu wissen. Oder nicht?“ Menschen richten ihre Ener-
gie manchmal auf etwas Ersehntes hin so aus, dass es in 
Erscheinung tritt“, sagt sie.
Liebe Interessent*innen
Ab dem 2. Dezember öffnen wir unser Lese- und Strick-
café alle 14 Tage mittwochs von 15- 17 Uhr. Bei Interesse 
bitte M. Weber zu den Büchereizeiten ansprechen. Auf-
grund der Coronaregelungen müssen wir die Anzahl der 
Personen auf fünf begrenzen.
Über eine Rückmeldung freut sich M. Weber. Besuchen 
Sie uns doch wieder einmal in der Stadtbücherei!

	■ Kath. Öffentliche Bücherei Nistertal -  
neben der Pfarrkirche

Unsere Öffnungszeiten:
Mittwoch .............................................. 17.00 Uhr - 19.00 Uhr
Freitag.................................................. 17.00 Uhr - 19.00 Uhr
Telefon .......................................................02661 - 916 52 35
E-Mail ....................................buecherei-nistertal@freenet.de
Homepage ...................................www.buecherei-nistertal.de
Hier erfahren sie Neuigkeiten und können alle ausleihbaren 
Medien aus unserem Bestand rund um die Uhr einsehen.
Sie können während unserer Öffnungszeiten mittwochs und 
freitags von 17.00 - 19.00 Uhr unsere Medien ausleihen oder 
reservieren Sie Ihre gewünschten Medien telefonisch wäh-
rend unserer Öffnungszeiten oder direkt über Ihr Leserkonto 
auf unserer Hompage buecherei-nistertal.de unter dem 
Stichwort Medienkatalog, per E-Mail über buecherei-nister-
tal@freenet.de. Bitte denken Sie daran - auch wenn Sie 
nichts ausleihen wollen - ausgeliehene Medien wieder 
zurückzubringen. Die anderen Leser*innen warten schon 
darauf! Wir haben in der Bücherei auch Zeitschriften zu ver-
schiedenen Themen:

Plus-Ausgabe 021 Plus Magazin Knochen & Gelenke stär-
ken; Urlaub mit Enkeln; Reinhold Messner: Glücklich im Hier 
und Jetzt; Mein schönes Zuhause
Plus-Ausgabe 1 Plus Magazin Jetzt Abwehrkräfte stärken; 
Geschichten aus dem Odenwald; Zusatz-Rente ab 55; 4 
Generationen unter einem Dach
Wolfgang Koschny: Einfach Hausgemacht Echt knackig: 
wie Möhren noch besser schmecken; Fix fertig; Fruchtige 
Rezepte für jeden Tag; Lecker: Friesentorte mit Pflaumen; 
Nachhaltig: plastikfreier Haushalt; Mythos oder machbar? 
Online Seminare: mit einfach hausgemacht backen lernen; 
schön knusprig: Flammkuchen Ideen
Land & Berge September/Oktober 2021 13 Traumwege - 
Weinwandern mit Aussicht; Kneipp-Auszeit im Kloster Wald-
sassen; Mit der Flussfähre in den Biergarten; Wie man aus 
Kastanien Putzmittel macht; Feines aus dem Hagebuttendorf

	■ Gemeindebücherei Norken
Geöffnet: dienstags 18 bis 19 Uhr
Buchtipps: Eva Dunmore: Die Rebellinnen von Oxford
Band 1: Verwegen
Annabelle Archer ist überglücklich, dass sie als eine der ersten 
Frauen überhaupt in Oxford studieren darf. Als Gegenleistung 
für ihr Stipendium soll sie die Frauenbewegung unterstützen. 
Es gelingt ihr durch ein geschicktes Manöver, auf das Landgut 
des einflussreichen Sebastian Devereux eingeladen zu wer-
den - diesen für ihre Sache zu gewinnen, wäre unbezahlbar! 
Von Anfang an fliegen die Funken zwischen ihr und dem küh-
len Herzog, der fasziniert ist von ihrer Intelligenz und Willens-
kraft. Aber für Annabelle wird die Anziehung zu Sebastian zur 
Zerreißprobe, denn er steht für alles, wogegen sie kämpft.
Band 2: Unerschrocken
Lucie Tedbury, die junge Anführerin der Frauenrechtsbewe-
gung in Oxford, ist empört. Die Nemesis ihrer Jugend, der 
berüchtigte Tristan Ballentine, sabotiert ihren Plan, tausende 
Leserinnen von Frauenzeitschriften für ihre Sache zu gewin-
nen. Doch dann macht der junge Adlige ihr ein skandalöses 
Angebot: Eine Nacht mit ihm, und er wird das Feld räumen. 
Lucie hätte nicht gedacht, dass sie ihn noch mehr verab-
scheuen könnte! Bald muss sie sich jedoch eingestehen, dass 
Tristan ihr Blut nicht nur durch sein unverschämtes Auftreten 
in Wallung bringt, sondern dass sich hinter ihren Gefühlen für 
ihn womöglich mehr verbirgt, als sie wahrhaben möchte.

Amtliche Bekanntmachungen

Verbandsgemeinde

	■ Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung
Verwaltung
Falls ein persönlicher Besuch erforderlich ist, bitten wir um 
eine telefonische Terminvereinbarung unter der Rufnum-
mer 02661-6268-0.
Das Standesamt erreichen Sie direkt unter der Nummer 
02661-6268-222.
Bürgerbüro
Für einen Besuch im Bürgerbüro ist keine Terminvereinba-
rung nötig!
montags, dienstags und donnerstags  .... 07:30 bis 18:00 Uhr
mittwochs und freitags  ........................... 07:30 bis 12:00 Uhr
Kontakt
Verbandsgemeindeverwaltung, Kirburger Straße 4, 56470 
Bad Marienberg
Telefon  ............................................................  02661 6268 0
Fax  ..............................................................  02661 6268 201
E-Mail  ................... verbandsgemeinde@bad-marienberg.de
Internet  ..........................................  www.bad-marienberg.de
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Pflicht zum Führerscheintausch 

 
Wer noch einen alten Führerschein hat und in den Jahren 1953 bis 
1958 geboren wurde, hat noch drei Monate Zeit für den Führerscheintausch. Die rosafarbenen oder grauen 
Papierdokumente werden mit Ablauf des 19.01.2022 ungültig. Der Pflichttausch betrifft die Führerscheine, 
die vor 1999 ausgegeben wurden. Wer bereits einen Scheckkarten-Führerschein besitzt, ist davon zunächst 
ausgenommen. Hintergrund des Führerscheintauschs ist die Einführung der EU-weit einheitlichen und 
fälschungssicheren Karte. 

Aufgrund der hohen Menge an umzutauschenden Führerscheinen erfolgt dies gestaffelt. 

Die beigefügten Tabellen zeigen die nun vorhandenen Regelungen und die Zeiträume, die zu beachten sind. 
Nach Ablauf der jeweiligen Frist verliert der Führerschein seine Gültigkeit. 

1. Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 ausgestellt worden sind (graue bzw. 
rosa Papierführerscheine) 

Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers Tag, bis zu dem der Führerschein 
umgetauscht sein muss 

Vor 1953 19.01.2033 
1953 bis 1958 19.01.2022 
1959 bis 1964 19.01.2023 
1965 bis 1970 19.01.2024 

1971 oder später 19.01.2025 
 

2. Führerscheine, die ab 01. Januar 1999 ausgestellt worden sind (hierbei handelt es sich um 
unbefristete Kartenführerscheine, die vom 01.01.1999 bis 18.01.2013 ausgestellt wurden) 

Ausstellungsjahr Tag, bis zu dem der Führerschein umgetauscht sein muss 
1999 bis 2001 19.01.2026 
2002 bis 2004 19.01.2027 
2005 bis 2007 19.01.2028 

2008 19.01.2029 
2009 19.01.2030 
2010 19.01.2031 
2011 19.01.2032 

2012 bis 18.01.2013 19.01.2033 
 

Danach ausgestellte Führerscheine entsprechen bereits den Vorgaben für die neue EU-weite Karte. 

Die Umstellung Ihres Führerscheins können Sie unter Vorlage Ihres Personalausweises,  
Ihres Führerscheines und eines aktuellen biometrischen Lichtbildes im Bürgerbüro der Verbandsgemeinde     
Bad Marienberg zu den Öffnungszeiten beantragen. 

 

Ihr Team vom Bürgerbüro 
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Erhebungsbeauftragte für den Zensus 2022 gesucht 

 
In der Bundesrepublik Deutschland wird im Jahr 2022 eine Volks-, Gebäude- und Woh-
nungszählung, der Zensus 2022, stattfinden.  
 
Der Zensus liefert verlässliche Bevölkerungszahlen für die Gemeinden, die Bundesländer 
und für Deutschland insgesamt. Er ermittelt auch weitere Daten, wie zum Beispiel Alter, 
Geschlecht oder Staatsbürgerschaft sowie Daten zur Wohn- und Wohnraumsituation in 
Deutschland. Diese Informationen dienen als Grundlage für Planungen und Entscheidun-
gen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 
 
Für die im Zeitraum von Mai bis August 2022 stattfindenden Zensusbefragungen, die 
durch ca. 220 Westerwälder durchgeführt werden sollen, suchen wir daher 
 

Erhebungsbeauftragte (m/w/d). 
 

Ihre Tätigkeiten:  
 

 Sie führen innerhalb der vorgegebenen Fristen kurze persönliche Interviews mit 
den auskunftspflichtigen Personen durch. 
Hierzu suchen Sie die Ihnen zugewiesenen Anschriften im Vorfeld auf und kün-
digen sich schriftlich bei den Bürgerinnen und Bürgern an. 

 Sie geben die ausgefüllten Erhebungs- und Arbeitsunterlagen persönlich und 
termingerecht an die Zensus-Erhebungsstelle zurück. 

 Vor Beginn Ihrer Tätigkeit nehmen Sie an einer vorbereitenden Schulungsver-
anstaltung teil. 

 
Ihr Profil: 
 

 Sie sind zuverlässig und verantwortungsbewusst. 
 Sie arbeiten gewissenhaft und genau. 
 Sie können vertrauliche Informationen für sich behalten. 
 Sie sind zeitlich flexibel und mobil. 
 Sie sind volljährig und haben einen Wohnsitz in Deutschland.  
 Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse. Fremdsprachenkenntnisse sind von 

Vorteil. 
 

Für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten Sie eine attraktive Aufwandsentschädigung, die sich 
nach einer Verwaltungsvereinbarung richtet und nicht der Besteuerung nach dem Einkom-
menssteuergesetz unterliegt. 
 
Sollten Sie Interesse an der Aufgabe des Erhebungsbeauftragten haben, freuen wir uns über 
eine entsprechende Rückmeldung an: 

zensus2022@westerwaldkreis.de 
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Teilnahmeaufruf an Firmen

in der Verbandsgemeinde

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Verbandsgemeinde Bad Marienberg, die örtlichen Wirtschaftsbetriebe und die hiesigen Schulen 
stellen für die künftigen Schulabgänger*innen und deren Eltern Hinweise zur Berufsorientierung un-
ter www.bad-marienberg.de/bib zur Verfügung. Die Seite ist bereits freigeschaltet und wird durch 
Angaben weiterer Betriebe ergänzt. 

Sie können in der Homepage Informationen über Ihren Betrieb und Ihre Angebote für Ausbildungs-
plätze und/oder duale Studiengänge veröffentlichen. Selbstverständlich entscheiden Sie, welche In-
formationen Sie bereitstellen. Die Angaben sollen zumindest bis zum nächsten Sommer in der 
Homepage zur Verfügung stehen. 

Aufgrund der hohen Infektionszahlen haben wir uns in Abstimmung mit dem Arbeitskreis „Schule, 
Wirtschaft und Verwaltung“ schweren Herzens entschieden, in diesem Jahr keine Berufs-Informa-
tions-Börse durchzuführen. Die im letzten Jahr erfolgte digitale B.I.B (Videokonferenzen über eine 
zentrale Plattform) wurde kaum genutzt, so dass eine erneute Durchführung nicht befürwortet 
wurde. Die Schülerinnen und Schüler hatten lediglich die in die o. g. Homepage eingestellten Infor-
mationen der Betriebe abgerufen. 

Interesse? Dann machen Sie mit! 

Schicken Sie möglichst bald Ihre Informationen per E-Mail an 

verbandsgemeinde@bad-marienberg.de 
Ansprechpartner ist Gerd Schell, Telefon-Nr. 02661/6268-312, gerd.schell@bad-marienberg.de

Ich freue mich über Ihr Interesse und Ihre Beteiligung! 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
Andreas Heidrich 
Bürgermeister

Vollsperrung der K 31 
zwischen Lautzenbrücken 

und der B 414

Die Kreisverwaltung Montabaur teilt mit, dass vom 
22.11. bis einschließlich 26.11.2021 die Strecke 
zwischen Lautzenbrücken und der B 414 wegen 
Bauarbeiten voll gesperrt wird. Wir bitten Sie, die 
entsprechend ausgeschilderte Umleitungsstrecke 
zu beachten und hoffen auf Ihr Verständnis.

Verbandsgemeindeverwaltung
-Straßenverkehrsbehörde-
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Verbandsgemeinde Bad Marienberg
Eigenbetrieb Wasserversorgung | Abwasserbeseitigung
Die Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg informieren:

Achtung Winter!
Schutz der Wasserleitung und Wasserzähler vor Frost

Mit sinkenden Temperaturen steigt 
die Gefahr von Frostschäden an 
ungeschützten Wasserleitungen und 
Wasserzählern. Sie können sich 

unnötige Kosten und viel Ärger ersparen, wenn 
Sie freiliegende Rohre und Zähler an Außen-
wänden oder in kalten Räumen vor dem Einfrie-
ren schützen. Wir bitten deshalb alle Hausei-
gentümer, im eigenen Interesse, ihre 
Wasserleitungshausanschlüsse zu überprüfen 
und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen.

Folgende Vorkehrungen können Sie treffen, 
um Frostschäden zu vermeiden:
• Zugluft vermeiden! Fenster, Türen, Keller- und 

Untergeschossräume geschlossen halten.
• Garten- und Sommerleitungen und Leitungen 

in frostgefährdeten, unbewohnten Räumen 
und Gebäuden absperren und entleeren.

• Absperrventile in Keller und Speicher auf 
Dichtheit prüfen, ggf. instandsetzen, Absperr-
hahn schließen.

• Wasserzähler und Zuleitungsrohre in nicht 
frostsicheren Räumen mit Isolierstreifen 
umwickeln und ggf. mit Stein- oder Glaswolle 
abdecken.

• Bei Wasserzählerschächten im Freien Holz-
zwischenböden einlegen und den Hohlraum 
mit Stroh auffüllen.

• Sollten Sie dennoch einen Wasserzählerfrost-
schaden in Ihrem Haus feststellen, sind die 
Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg 
unter der Telefonnummer: 0170/1889930, 
02661/6268-361 oder 02661/6268-366/-367 
zu informieren.

Verbandsgemeindewerke 
Bad Marienberg, den 18.11.2021 

Stellenanzeige
Du möchtest für deine Zukunft eine moderne, 
vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit?
Du verstehst Texte gut, hast Interesse an recht-
lichen Zusammenhängen, bist kontaktfreudig, 
motiviert und zuverlässig? Dann bewirb dich bei 

uns und werde in 
unserem modernen Dienstleistungsunterneh-
men ein Verwaltungsprofi im Beamtenverhältnis.

Wir bieten zum 1. Juli 2022

1 Ausbildungsplatz Verwaltungswirt (m/w/d)
im 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttech-
nischer Dienst)
Einstellungsvoraussetzung ist ein qualifizierter 
Sekundarabschluss I.
Die Ausbildung dauert 2 Jahre.
Nach einem erfolgreichen Abschluss bieten wir 
sehr gute Übernahmechancen.

Weitere Informationen zur Ausbildung findest 
du auf der Homepage der Verbandsgemeinde 
Bad Marienberg: https://www.bad-marienberg.
de/verwaltung-buergerdienste/leistungen/

Du hast Interesse? Dann sende deine Bewer-
bung bitte bis zum 26. November 2021 an die 
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, 
- Personalstelle -, 
Kirburger Straße 4, 
56470 Bad Marienberg 
oder an unsere E-Mail-Adresse 
verbandsgemeinde@bad-marienberg.de

Falls du weitere Infos benötigst, frag einfach 
nach: 
Telefon 02661 6268-312.
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zu Beginn der Aktion noch einmal durch ein paar eindrucks-
vollen Zahlen deutlich, wie stark wir hier oben bei uns im Wes-
terwald durch verschiedenes Baumsterben betroffen sind. Da 
ist jeder Baum, der zusätzlich gepflanzt wird, ein richtiger und 
wichtiger Baum. Insgesamt eine tolle Aktion mit guter Stim-
mung bei allen Beteiligten, die am Ende stolz sein konnten, 
ihren kleinen, aber wichtigen Beitrag geleistet zu haben.

Aus den Gemeinden

Bad Marienberg

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Öffnungszeiten der Stadtverwaltung
montags bis freitags  .......................  08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Stadtverwaltung
Büchtingstraße 3
Telefon  ...............................................................  02661 3111
E-Mail  ..........................................  stadt@badmarienberg.de
Internet  ...........................................  www.badmarienberg.de

Wir gratulieren
Am 23. November 2021 vollendet

Frau Helga Materne, Stadtteil Zinhain
ihr 80. Lebensjahr

Die Stadt Bad Marienberg und die Verbandsgemeinde Bad 
Marienberg gratulieren ganz herzlich und wünschen alles 
Gute.
Sabine Willwacher  Andreas Heidrich
Stadtbürgermeisterin  Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
	■ Sitzung des Ausschusses für Raumordnung, 
Städtebau, Umwelt- und Friedhofsfragen 
der Stadt Bad Marienberg

Die Mitglieder des Ausschusses für Raumordnung, Städte-
bau, Umwelt- und Friedhofsfragen der Stadt Bad Marienberg 
sind hiermit zu einer Sitzung auf Montag, den 22. Novem-
ber 2021 - 18.00 Uhr in die Stadthalle, Kirburger Straße 2, 
mit nachstehender Tagesordnung eingeladen:
A. Öffentlicher Teil
1. Bebauungsplanangelegenheiten
1.1.Bebauungsplan „Auf dem Strang“

1.1.1. Beratung und Beschlussfassung zu den Stellung-
nahmen aus der Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 
2 BauGB
1.1.2. Satzungsbeschluss

1.2.Bebauungsplan „Auf dem Oberschär“
1.2.1. Kalte Nahwärme
1.2.2. Lärmgutachten

1.3.Einbeziehungssatzung „Am Zinhainer Weg“
1.3.1. Vorstellung des Vorentwurfes
(Empfehlungsbeschlüsse an den Stadtrat)

2. Flächennutzungspläne der Verbandsgemeinde Bad 
Marienberg

2.1.6. Fortschreibung
2.1.1. Zustimmung der Stadt, § 67 Abs. 2 GemO

2.2.7. Fortschreibung
2.2.1. Anmeldung neuer Änderungspunkte der Stadt
(Empfehlungsbeschlüsse an den Stadtrat)

3. Sanierung Tennensportanlage
3.1.Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorge-

hensweis
(Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat)

4. Kenntnisgaben/Verschiedenes

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ Wäller Helfen e.V. 
Nachbarschaftshilfenetzwerk im Westerwald

info@waellerhelfen.de
Kostenlose Hotline: 0800 9235537
Ihr erreicht den Marktplatz unter: https://marktplatz.waeller-
helfen.de

	■ SPD Gemeindeverband Bad Marienberg
Baumpflanzaktion: Sozialdemokraten:innen des SPD-
Gemeindeverbandes Bad Marienberg helfen im Wald
Politik findet oft im Sitzungssaal statt. Da müssen Ideen 
beraten, Entscheidungen getroffen und Geld verwaltet wer-
den. Die SPD zeichnet sich aber schon immer als eine Partei 
aus, die neben der konkreten Politik auch sehr stark in der 
Gesellschaft und bei der Bevölkerung verankert ist. Zuletzt 
machten sich die Genossen und Genossinnen aus dem 
Gemeindeverband Bad Marienberg auf, um die Helfer:innen 
auf dem VG-weiten Freiwilligen-Mitmach-Tag zu besuchen 
und zu überraschen. Jetzt ging es in den Wald.
Die SPD hatte bereits im vergangenen Jahr einen waldunter-
stützenden Antrag in den VG-Rat eingebracht. Jetzt ging es 
um konkrete Arbeit mit den eigenen Händen. Gemeinsam 
mit den Ortsgemeinden Kirburg und Lautzenbrücken wurde 
eine Gemeinschaftsaktion realisiert, damit auch die Förster 
nicht mit jeder einzelnen Gruppe separate Veranstaltungen 
organisieren müssen.

SPD-Ratsmitglieder Tobias Schüler und Felix Stalp in Aktion

Rund 30 Pflanzer:innen machten sich von der Eisenkaute 
auf, um in zwei Kahlflächen gut 450 Bäume neu zu setzen 
und mit Verbissschutz zu versehen. Und wie es sich gehört, 
fand die Aktion bei „Westerwälder Sonnenschein“, also bei 
Nebel und Nieselregen, statt. Förster Otmar Esper machte 
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Abb. 1: Vortrag über Kindernotfälle 
 

 
Abb. 2: Praktisches Training an der Übungspuppe 
 

Im September belegten ErzieherInnen der Kindertagesstätte 
Clowngesicht in Bad Marienberg eine intensive Schulung 
über Kindernotfälle. Der speziell für die ErzieherInnen kon-
zeptionierte Kurs wurde von Herrn Thiemo Weisenfeld (Not-
fallsanitäter) und Dr. Tobias Grübl (Notarzt) des DRK Orts-
verein Bad Marienberg e.V. ausgerichtet. Über acht Stunden 
wurden den TeilnehmerInnen theoretische und praktische 
Inhalte vermittelt. Besonderer Fokus lag auf dem Training der 
Erstversorgung von Kindern mit Atemnot und Verletzungen 
sowie der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Die ErzieherInnen 
können so bei den anvertrauten Kindern hochwertige Hilfe 
leisten und erste lebensrettende Maßnahmen ergreifen bis 
der Rettungsdienst eintrifft.
Zum Kurs spendeten der DRK-Ortsverein Bad Marienberg 
e.V. gemeinsam mit Herrn Garcia der Alexandria-Apotheke 
in Höhn und Herrn Dr. Grübl einen speziell auf die Bedürf-
nisse des Kindergartens angepassten Notfallrucksack.
Die Bürgermeisterin der Stadt Bad Marienberg Frau Willwa-
cher dankt allen Beteiligten für das herausragende Engage-
ment und die wertvolle Fortentwicklung der Kindertages-
stätte zur Sicherung des Wohlergehens unserer kleinen 
MitbürgerInnen.

Verbandsgemeinde Bad Marienberg 
Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung 
	■ Öffentliche Bekanntmachung

der Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg über die 
Herstellung von Straßenleitungen für die Wasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung gemäß § 9 der allgemei-
nen Wasserversorgungssatzung sowie § 15 der allge-
meinen Entwässerungssatzung der Verbandsgemeinde 
Bad Marienberg.
Die Straßenleitungen für die Wasserversorgung und Abwas-
serbeseitigung im Bereich des Baugebietes „Aremberg II“, 
2. BA in der Stadt Bad Marienberg, Ortsteil Langenbach, 
sind seit dem 01.10.2021 betriebsbereit. Folgende Grundstü-
cke können ab diesem Zeitpunkt an die Leitungen ange-
schlossenen werden:
Gemarkung Langenbach b. Bad Marienberg,
Flur Flurstück Nr. Grundstückslage
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

255
257
254
258
253
259
251/1
260
261
262
264
265
266

Adolf-Reichwein-Str. 1
Adolf-Reichwein-Str. 2
Adolf-Reichwein-Str. 3
Adolf-Reichwein-Str. 4
Adolf-Reichwein-Str. 5
Adolf-Reichwein-Str. 6
Adolf-Reichwein-Str. 7
Adolf-Reichwein-Str. 8
Adolf-Reichwein-Str. 10
Adolf-Reichwein-Str. 12
Adolf-Reichwein-Str. 14
Adolf-Reichwein-Str. 16
Adolf-Reichwein-Str. 18

Ein Anschluss der Grundstücke darf nur mit Genehmigung 
der Verbandsgemeinde Bad Marienberg erfolgen. Die ent-
sprechenden Anträge sind mindestens einen Monat vor der 
beabsichtigten Herstellung der Anschlüsse zu stellen.
Mit der Inbetriebnahme der Straßenleitungen ist für alle 
Grundstücke, die an diese Leitungen angeschlossen werden 
können, unabhängig von deren tatsächlicher Nutzung, die 

B. Nicht öffentlicher Teil
5. Bebauungsplan „Jahnstraße“
6. Bauvoranfragen/Bauanträge
7. Städtebauliche Erneuerung „Innenstadt“
8. Mietangelegenheiten
9. Kenntnisgaben/Verschiedenes
C. Öffentlicher Teil
10. Bekanntmachungen der in nichtöffentlicher Sitzung 

gefassten Beschlüsse
Bitte beachten Sie, dass wir aktuell der Öffentlichkeit nur 
begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stellen können, daher 
wird um vorherige Anmeldung gebeten.
Bitte beachten Sie die Pflicht zum Tragen einer geeigneten 
Mund-Nasen-Bedeckung (OP-Maske oder FFP-2). Darüber 
hinaus ist eine 2-G-Plus-Regelung vorgesehen. Dies 
bedeutet, dass Ausschussmitglieder und Zuhörer für die Teil-
nahme an der Sitzung ihren G-Status nachweisen müssen 
(geimpft, genesen oder getestet). Einen Nachweis über die 
Corona-Impfung oder eine Genesung können Sie uns gerne 
auch im Vorfeld der Sitzung zukommen lassen. Kostenlose 
Selbsttests werden vor Ort angeboten. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften der derzeitigen Corona-Bekämpfungsverord-
nung Rheinland-Pfalz.

Sabine Willwacher, Stadtbürgermeisterin

	■ Kindernotfalltraining für ErzieherInnen 
in Bad Marienberg

Kindergarten Clowngesicht hochrangig geschult und 
ausgestattet

 
Abb. 1: Vortrag über Kindernotfälle 
 

 
Abb. 2: Praktisches Training an der Übungspuppe 
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Dem herzlichen Dank im Namen der ganzen Schuleltern-
schaft und des Fördervereins für die entgegengebrachte 
Unterstützung schlossen sich sehr emotionale Berichte über 
das Ausmaß der Zerstörung und die momentane Situation 
an, z. B. vom Verlust des Schwimmbades, das erst 2015 
eröffnet wurde, und wie die Kinder aktuell in einer Partner-
einrichtung in Neuwied mit betreut werden. Mit der Spende 
aus Bad Marienberg soll verloren gegangene Ausstattung 
ersetzt werden, damit die Schülerinnen und Schülern mög-
lichst bald zu einem normalen Schulalltag in Bad Neuenahr-
Ahrweiler zurückkehren können.

An dieser Stelle dankt die WSG herzlich den Initiatoren im 
Verein, weiterhin den vielen Helfern bei der Durchführung, 
natürlich allen Läuferinnen und Läufern von jung bis alt und 
besonders den Sponsoren und Geldgebern für dieses tolle 
Ergebnis!

	■ SG Basalt
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

	■ JFV Wolfstein WW/Sieg e.V.
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

Bölsberg

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Paul Gerhard Krüger

Sprechstunde  .........................................  nach Vereinbarung
Telefon  ...........................................................  02661 950162
Fax  ...............................................................  02661 9518275
E-Mail  ...............................................  og-boelsberg@web.de

Pflicht zur Zahlung einmaliger und wiederkehrender Beiträge 
entstanden. Die endgültige Abrechnung der einmaligen Bei-
träge erfolgt in Kürze.
Bad Marienberg, 18.11.2021 Sabine Schlosser
Verbandsgemeindewerke Kaufm. Werkleiterin

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ JSG Wolfstein
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

	■ FC Bayern Fanclub Steig-Alm
5. Pflanzaktion des FC Bayern Fanclub Steig-Alm auf 
Marienberg Höhe
Viele Besucher der Marienberger Höhe haben in den letzten 
Monaten festgestellt, dass dort wo früher noch dichter Wald 
war, sich jetzt viele kahle Flächen ausbreiten.
Der FC Bayern Fanclub Steig - Alm hat sich schon seit letz-
tem Jahr zur Aufgabe gemacht, hier zu helfen und bei der 
Aufforstung aktiv mit anzupacken.
In 5 Arbeitseinsätzen wurden Flächen gesäubert, Horden-
gatter aufgebaut und Baumpflanzen gesetzt.
Ende Oktober traf sich bei kühlem aber trockenem Wetter, 
wieder eine Gruppe von Fanclubmitgliedern um mit sehr viel 
Freude und Elan im neuen Lehrwald 45 Atlaszedern sowie 
60 Schwarzkiefern, die anschließend alle mit Drahtkorb ein-
gehaust wurden, zu pflanzen.
Der Revierförster Jochen Panthel, der die Arbeiten über-
wachte, hatte neben den Pflanzen auch für das notwendige 
Arbeitsgerät gesorgt. Nach getaner Arbeit bedankte sich der 
Fanclub, bei seinen aktiven Mitgliedern mit kalten Getränken 
und wie üblich mit heißer Fleischwurst.
Alle freuten sich über die bisher geleistete Arbeit für den 
kranken Wald, wobei man sich auch einig darüber war, dass 
diese wichtige Arbeit auch im neuen Jahr seine Fortsetzung 
finden müsse..
Info: www.fc-bayern-fanclub-steigalm.de

 Foto: Wolfgang Sanner

	■ WSG Bad Marienberg
Spendenlaufscheck-Übergabe an die Levana-Schule
Sieben Wochen nach der erfolgreichen Spendenlaufveran-
staltung der Wäller Skigemeinschaft zugunsten der Levana-
Förderschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler fand Anfang 
November die offizielle Scheckübergabe im Rahmen des 
Mittwochtrainings statt. Dazu waren extra vier Damen und 
Herren von Schulelternbeirat und Förderverein der betroffe-
nen Schule nach Bad Marienberg angereist.
Die Organisatoren in der WSG, vertreten durch den 
Geschäftsführer Markus Neeb, konnten den Repräsentanten 
der infolge der Ahrtal-Flutkatastrophe im Juli zerstörten und 
verwüsteten Schule einen symbolischen Scheck mit der 
Summe von 3.735,00 EUR überreichen. Einen zweiten 
Scheck über 1.150,00 EUR übergab Marisa Zerella, die das 
integrative Laufprojekt der WSG mit der Wilhelm-Albrecht-
Schule in Höhn betreut. Dort fand vorab ein eigener Spen-
denlauf statt.
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§ 3
Pflichten des Benutzers

1) Der Nutzer übernimmt die alleinige Verantwortung für den 
ordnungsgemäßen Ablauf der stattfindenden Veranstaltun-
gen und stellt die verantwortlichen Personen für die Überwa-
chung der Veranstaltungen und die Bedienung der techni-
schen Anlagen im Dorfgemeinschaftshaus. Die 
Verantwortlichen sind der Ortsgemeinde vor Benutzung der 
Anlage mitzuteilen.
2) Die Rettungswege sind freizuhalten, der Brandschutz 
muss gewährleistet sein.
3) Vor dem Veranstaltungstermin sind der Übergabetermin 
mit Schlüsselübergabe und sonstige organisatorische Fra-
gen direkt mit dem Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauf-
tragten abzustimmen.
4) Dem Nutzer obliegt neben der Anmeldung der Veranstal-
tung bei der GEMA auch die Übernahme der entstehenden 
GEMA-Gebühren.
5) Sofern zur Durchführung der Veranstaltung sonstige 
Genehmigungen erforderlich werden, sind diese vom Nutzer 
vor Beginn der Veranstaltung in eigener Verantwortung zu 
beantragen.
6) Zum Schutz der Nachtruhe ist vom Nutzer darauf zu ach-
ten, dass ab 22:00 Uhr Türen und Fenster geschlossen 
gehalten werden; störender Lärm ist möglichst zu vermei-
den. Der Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauftragter hat 
das Recht, bei Nichtbeachtung von seinem Hausrecht 
Gebrauch zu machen und die Veranstaltung zu beenden. 
Eine Rückerstattung der Benutzungsgebühren ist in diesen 
Fällen ausgeschlossen.
Die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes, der 
dazu ergangenen Verordnungen und die Bestimmungen des 
§ 117 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) sind 
zu beachten.
7) Die angemieteten Räumlichkeiten sind nach Beendigung 
der Veranstaltung gereinigt zu verlassen. Tische, Bänke und 
Theken sind feucht abzuwischen; der Kühlschrank feucht 
auszuwischen; Geschirr, Gläser, Besteck und sonstige 
Gebrauchsgegenstände sind in einem hygienischen und 
geordneten Zustand zu hinterlassen. Die Böden sowie die 
Toiletteneinrichtungen sind feucht zu reinigen, die Toiletten 
zu desinfizieren. Angefallener Abfall ist durch den Nutzer zu 
entsorgen. Abfallgefäße hierfür werden seitens der Ortsge-
meinde nicht zur Verfügung gestellt.
Das Außengelände sowie die angrenzenden Wege und 
Grundstücke – auch Dritter -sind, soweit die Verunreinigung 
auf die Nutzung zurückzuführen ist, ebenfalls vom Nutzer zu 
reinigen bzw. der Unrat zu entfernen.
Sofern die Räumlichkeiten, das Außengelände und die Ein-
richtungsgegenstände seitens des Nutzers nicht in einem 
sauberen und ordnungsgemäßem Zustand hinterlassen wer-
den und Nacharbeiten durch die Ortsgemeinde bzw. einen 
beauftragten Dritten notwendig sind, ist die Ortsgemeinde 
berechtigt, dem Nutzer diese Kosten nach Maßgabe des § 6 
zusätzlich in Rechnung zu stellen.
8) Alle Gebrauchsgegenstände einschließlich Stühlen und 
Tischen sind wieder an ihren Ursprungsplatz zurück zu räumen.
9) Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass zum Abstellen 
von Fahrzeugen aller Art lediglich die ausgewiesenen Park-
flächen genutzt werden.
10) Nach Beendigung der Veranstaltung hat der Nutzer die 
Pflicht, alle Leuchten und Geräte auszuschalten, zu prüfen, 
ob alle Wasserzapfstellen geschlossen sind, die Heizung 
herunter zu drehen sowie die Fenster und die Eingangstür 
ordnungsgemäß zu verschließen.
11) Die ordnungsgemäße Reinigung des Dorfgemeinschafts-
hauses und seiner Außenanlagen sind dem Ortsbürgermeis-
ter bzw. dessen Beauftragten bis spätestens 12:00 Uhr des 
auf die Benutzung folgenden Tages nachzuweisen und die 
Schlüssel zurückzugeben. Hiervon abweichende Reglungen 
sind spätestens bei der Schlüsselübergabe mit dem Ortsbür-
germeister bzw. dessen Beauftragten zu vereinbaren und 
gesondert schriftlich festzuhalten; bei verspäteter Rückgabe 

	■ Benutzungs- und Gebührensatzung  
der Ortsgemeinde Bölsberg  

für das Dorfgemeinschaftshaus 
vom 11.11.2021

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bölsberg hat aufgrund 
des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) 
vom 31.1.1994 (GVBl . S. 153), der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. 
S. 175) in den derzeit geltenden Fassungen folgende Sat-
zung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:
Alle in dieser Satzung verwandten personenbezogenen For-
mulierungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. Der Les-
barkeit halber ist nachfolgend von „Ortsbürgermeister“, 
„Beauftragter“, „Hausmeister“, „Nutzer“ und „Besucher“ die 
Rede. Diese Bezeichnungen gelten sowohl für männliche als 
auch für weibliche und diverse Personen gleichermaßen.

§ 1
Allgemeines

1) Das im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Dorfge-
meinschaftshaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsge-
meinde Bölsberg. 
Das Benutzungsverhältnis zwischen Ortsgemeinde und Nut-
zer ist öffentlich-rechtlich.
2) Diese Benutzungssatzung ist für jeden Nutzer und Besu-
cher des Dorfgemeinschaftshauses mit seinen Nebenräu-
men, Einrichtungen und der Außenanlage in vollem Umfang 
verbindlich. Ihre Beachtung dient der Ordnung, Sicherheit 
und Sauberkeit der Räume, Einrichtungen und Anlagen und 
liegt daher im öffentlichen Interesse.
3) Die Ortsgemeinde stellt das Dorfgemeinschaftshaus zur 
Durchführung sozialer und kultureller Veranstaltungen sowie 
zur Durchführung von Familienfeiern und sonstigen Veran-
staltungen zur Verfügung.
4) Gewerbliche Veranstaltungen bedürfen der vorherigen 
Zustimmung des Gemeinderates.
5) Politische Veranstaltungen sind grundsätzlich nicht gestat-
tet; sie dürfen im Einzelfall ausnahmsweise durch den Orts-
bürgermeister zugelassen werden.
6) Die Durchführung von Veranstaltungen mit rechtsextre-
men, rassistischen, antisemitischen oder antidemokrati-
schen Inhalten ist verboten.
7) Ein Rechtsanspruch auf die Nutzung der Räumlichkeiten 
besteht nicht. Dem Ortsbürgermeister oder dessen Beauf-
tragten bleibt das Recht der Zulassung der Nutzung vorbe-
halten.
8) Die Zulassung der Nutzung kann – auch noch vor dem 
eigentlichen Nutzungstag – seitens der Ortsgemeinde wider-
rufen werden, sofern der beabsichtigten Nutzung falsche 
Angaben seitens des Nutzers zu Grunde liegen. Die Ortsge-
meinde behält sich das Recht vor, diesen Nutzer für künftige 
Anfragen zu sperren.

§ 2
Benutzungszeiten und Einschränkung der Benutzung

1) Die Terminvergabe für die Nutzung des Dorfgemein-
schaftshauses obliegt dem Ortsbürgermeister bzw. dessen 
Beauftragten.
2) Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Ein-
gangs berücksichtigt. Werden mehrere Anträge auf Benut-
zung des Dorfgemeinschaftshauses für denselben Tag 
gestellt, wird grundsätzlich der beim Ortsbürgermeister oder 
dessen Beauftragten zeitlich früher eingegangene Antrag 
berücksichtigt.
3) Veranstaltungen der Ortsgemeinde bzw. der ortsansässi-
gen Vereine haben grundsätzlich Vorrang vor privaten oder 
gewerblichen Veranstaltungen.
4) Während der Durchführung von Bau-, Reinigungs- oder 
sonstigen größeren Arbeiten am oder im Gebäude bzw. den 
Außenanlagen und Zuwegungen, kann die Überlassung der 
Räumlichkeiten eingeschränkt oder gänzlich untersagt wer-
den. Maßnahmen der Ortsgemeinde, die eine Einschrän-
kung oder Schließung der Räumlichkeiten notwendig 
machen, lösen keine Entschädigungsverpflichtung gegen-
über dem Nutzer aus.
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Einwohner der 
Ortsgemeinde

Ortsfremde

1.) Benutzungsgebühr
a) für den ersten Tag 50,00 80,00
b) für jeden weiteren Tag 15,00 50,00
2.) Stromkosten 0,35 € / kWh
3.) Kosten für Wasser 
und Abwasser

Abrechnung nach tatsächlichem 
Verbrauch

4.) Heizkosten 7,50 € / Tag
5.) Übergabe und 
Abnahme 
der Räumlichkeiten

10,00 €

6.) Reinigung 
der Räumlichkeiten

40,00 €

Bei gewerblichen Veranstaltungen wird eine Pauschale in 
Höhe von 100,00 € erhoben. Sind zusätzliche Leistungen 
der Ortsgemeinde notwendig, werden diese dem Nutzer 
nach tatsächlichem Aufwand zusätzlich in Rechnung gestellt.
2) Pro Nutzung erhebt die Ortsgemeinde eine Kaution i. H. v. 
50,00 €. Die Kaution ist fällig in bar bei der Schlüsselüber-
gabe. Sie wird nach ordnungsgemäßer Rückgabe und Reini-
gung der Räumlichkeiten in bar an den jeweiligen Nutzer 
zurückerstattet; eine Verrechnung mit den sonstigen Benut-
zungsgebühren erfolgt nicht. Sofern während der Nutzung 
Schäden entstehen, die der Nutzer zu verschulden hat, wird 
die Kaution bis zur Klärung des Sachverhaltes vollständig ein-
behalten. Über die Hinterlegung der Kaution erhält der Nutzer 
eine entsprechende Quittung. Die ordnungsgemäße Rück-
gabe der Kaution ist vom Nutzer schriftlich zu bestätigen.
3) Ortsansässige Vereine, die nach einer Vereinssatzung im 
Sinne des BGB geführt werden, erhalten die Räumlichkeiten 
kostenlos zur Verfügung gestellt.
4) Die Benutzungsgebühr nach Abs. 1 ist auch dann zu ent-
richten, wenn infolge nicht rechtzeitiger (mindestens eine 
Woche) oder nicht ordnungsgemäßer vorheriger Abmeldung 
der Nutzung bei dem Ortsbürgermeister oder bei dessen 
Beauftragten Anderen die Nutzung des Dorfgemeinschafts-
hauses vorenthalten wird.

§ 7
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist derjenige, der den Antrag auf Nut-
zung des Dorfgemeinschaftshauses gestellt hat.

§ 8
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit

1) Die Gebührenschuld entsteht mit Inanspruchnahme der 
Leistung; § 6 Abs. 4 bleibt hiervon unberührt.
2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

§ 9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig treten alle vorherigen Rege-
lungen außer Kraft.
Ausgefertigt: Bölsberg, 11.11.2021 Paul Gerhard Krüger
(Dienstsiegel) Ortsbürgermeister
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz (GemO):
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht hat.

des Schlüssels behält die Ortsgemeinde sich vor, die Gebühr 
nach § 6 Abs. 1 anteilig für einen weiteren Tag zu berechnen.
12) Minderjährige dürfen die Räumlichkeiten nur in Beglei-
tung eines Erziehungsberechtigten oder dessen Beauftrag-
ten nutzen. § 3 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
13) Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Bestim-
mungen zum Jugendschutz während der gesamten Dauer 
der Veranstaltung eingehalten werden; er übernimmt die Haf-
tung für deren Einhaltung.
14) Mit der Inanspruchnahme der Räumlichkeiten erkennt 
der Nutzer die Bestimmungen dieser Benutzungs- und 
Gebührensatzung an.

§ 4
Sorgfaltspflicht und Haftung

1) Die Ortsgemeinde übergibt dem Nutzer die Räumlichkei-
ten in ordnungsgemäßem Zustand. Der Nutzer prüft vor 
Benutzung die Räumlichkeiten und Geräte auf ihre ord-
nungsgemäße Beschaffenheit und stellt durch den Verant-
wortlichen sicher, dass schadhafte Anlagen und Geräte nicht 
benutzt werden. Etwaige Mängel sind direkt bei der Schlüs-
selübergabe dem Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauftrag-
ten anzuzeigen; festgestellte Mängel werden schriftlich fest-
gehalten. Der Nutzer ist verpflichtet, Schäden, die während 
der Nutzung entstanden sind, dem Ortsbürgermeister oder 
dessen Beauftragten unverzüglich – spätestens bei Schlüs-
selrückgabe – mitzuteilen. Es wird davon ausgegangen, 
dass ein nach der Beendigung der Nutzung festgestellter, 
nicht angezeigter Schaden von dem letzten Nutzer verur-
sacht wurde. Schadhafte Geräte oder Anlagen dürfen nicht 
benutzt werden.
2) Schlüsselverlust ist ein Austausch der Schließzylinder auf 
Kosten des Nutzers erforderlich. Der Nutzer haftet ferner, 
wenn die Schlüssel an Dritte weitergegeben werden.
3) Der Nutzer übernimmt die Haftung für jegliche Personen- 
und Sachschäden, die sich im Zusammenhang mit der Nut-
zung der Räumlichkeiten und ihrer Einrichtungen und Anla-
gen ergeben. Hierunter fallen Schäden sowie der Verlust an 
bzw. von den überlassenen Einrichtungen, Geräten und 
Zuwegungen. Schäden, die auf normalem Verschleiß beru-
hen, fallen nicht unter diese Regelung.
4) Ersatzansprüche der Nutzer gegen die Ortsgemeinde für 
Schäden, die aus dem Verlust oder der Beschädigung einge-
brachter Sachen erwachsen, sind ausgeschlossen.
5) Die Haftung der Ortsgemeinde als Grundstückseigentü-
merin für den sicheren baulichen Zustand von Gebäuden 
gem. § 836 BGB bleibt hiervon unberührt.
6) Fundsachen sind dem Ortsbürgermeister bzw. dessen 
Beauftragten zu übergeben, der die Weiterleitung an die 
Ortsgemeinde zu veranlassen hat.
7) Es gilt das gesetzlich geregelte Rauchverbot in allen 
Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses.
8) Eine Weitervermietung der Räumlichkeiten an Dritte ist 
ausdrücklich untersagt.

§ 5
Ausübung des Hausrechtes

Der Ortsbürgermeister bzw. die durch die Ortsgemeinde 
bestimmten vertretungsberechtigten Personen und andere, 
durch die Nutzer der Ortsgemeinde benannten verantwortli-
chen Personen haben im Rahmen dieser Benutzungssat-
zung für die Aufrechterhaltung der Ruhe, Sicherheit und Ord-
nung zu sorgen. Den Anordnungen dieser Personen ist 
uneingeschränkt Folge zu leisten. Das Aufsichtspersonal ist 
befugt, Personen, die
a) die Ruhe, Sicherheit und Ordnung gefährden,
b) andere Besucher belästigen,
c) gegen diese Benutzungssatzung trotz Ermahnung verstoßen,
aus den Räumlichkeiten und vom Gelände des Dorfgemein-
schaftshauses zu verweisen.

§ 6
Benutzungsgebühr

1) Für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses und sei-
ner Anlagen erhebt die Ortsgemeinde folgende Benutzungs-
gebühren:
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sind möglichst viele freiwillige Helfer noch einmal eingela-
den, bei einer kleineren Pflanzaktion mit ca. 600 Bäumen an 
den beiden Tagen

Samstag, 20.11.21 von 8:00 - 10:00 Uhr oder von 10:00 
- 12:00 Uhr oder Sonntag, 21.11.21 von 9:00 - 11:00 Uhr

oder von 11:00 - 13:00 Uhr
mitzuhelfen, die Bäume zu pflanzen.
Die Vorgaben sind die gleichen, wie bei der letzten Aktion, 
bitte an wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk denken, 
lederne Arbeitshandschuhe und Maske sollten auch nicht 
fehlen, ebenso wie vielleicht der ein oder andere Spaten. 
Getränke und ein Imbiss stehen bereit.
Wenn ihr helfen wollt, meldet euch kurzfristig bei mir (0152 
0261 9413 oder og-dreisbach@web.de), Andreas Heidrich 
oder bei den Vereinsvorständen Gunnar Schmitz, Andreas 
Leukel, Stephan Beyer an.

	■ Weihnachtsmarkt in Dreisbach
Wir laden ganz herzlich zu unserem kleinen, aber feinen

Weihnachtsmarkt 
am Samstag, den 04.12.2021 ab 15:00 Uhr

rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Dreisbach ein.
Es erwarten euch Marktstände mit liebevollen Geschenken, 
Kleinkunstartikeln und Handarbeiten. Für das leibliche Wohl 
ist wie immer, bestens gesorgt.
Der Nikolaus besucht kommt um 18:00 Uhr und bringt 
jedem Kind bis 12 Jahre eine Überraschung mit.
(Gäste, die gern eine Tüte für 5€ bestellen möchten, können 
sich gerne an mich wenden).

	■ Informationen über die Gemeinderatssitzung  
vom 05.11.2021

Tagesordnungspunkt 1:
Sanierung/Umbau Friedhofsgebäude und Außenanlagen 
- I-Stock 2022
Drucksachen-Nr. 03/2021/005
Die Vorsitzende übergibt das Wort an Frau Sarah Liebeck 
vom Büro „Planeo Ingenieure“ und an Frau Dajana Wenzel-

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

Dreisbach

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin 
Andrea Theis

mittwochs  ............................................... 18:00 bis 19:30 Uhr
Büro im DGH, Schulstraße 3
Telefon DGH  ....................................................  02661 40301
Privat  ...............................................................  02661 40353
Mobil  ............................................................  0152 02619413
E-Mail  ...............................................  og-dreisbach@web.de

	■ St. Martin
Bei bestem Wetter trafen sich 
viele St. Martinsgänger mit 
ihren wunderschönen, bunten 
Laternen. Zur Freude aller 
führte der St. Martin mit sei-
nem Pferd den Zug an, 
danach sorgten der Musikver-

ein Neuhochstein-Schönberg und die Freiwillige Feuerwehr 
Dreisbach für einen reibungslosen und sicheren Ablauf 
sowie für die musikalische Untermalung der St. Martinslie-
der. Herzlichen Dank hierfür!
Bei dem riesigen Martinsfeuer und leckeren Brezeln klang 
der Abend dann aus.

	■ Es gibt eine weitere Baumpflanzaktion
Es ist erfreulich zu erfahren, dass wir weitere gespendete 
Bäume in Zusammenarbeit mit Florian Havranek und „Patent 
Western“ in unserer Gemeinde pflanzen dürfen. Deshalb 
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b) Spende an die Ortsgemeinde i.H.v. 1.500 € für Waldauf-
forstung von Herrn Peter Klöckner. Der Beschluss über 
die Spendenannahme wird in der kommenden Dezem-
ber-Sitzung gefasst.

c) Planung Weihnachtsmarkt 04.12.21
d) Termin für die nächste Gemeinderatssitzung: 10.12.2021

Andrea Theis
Ortsbürgermeisterin

Fehl-Ritzhausen

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters  
Volker Uhr

freitags .....................................................17:00 bis 18:30 Uhr
Sprechstunde im Büro des Kindergartens, 
Am Kindergarten
Telefon ................................................................. 02661 3693
E-Mail  .............................................. volker.uhr@rz-online.de
Internet  ............................................  www.fehl-ritzhausen.de

Öffentliche Bekanntmachung
	■ Sitzung des Ortsgemeinderates 
Fehl-Ritzhausen

Ich lade alle Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie unsere 
Gemeinderatsmitglieder zur nächsten Gemeinderatssitzung 
am 27.11.2021 / 10:00 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus in 
Fehl-Ritzhausen ein.
Bitte beachten Sie, dass wir aktuell der Öffentlichkeit nur 
begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stellen können, daher 
wird um vorherige Anmeldung gebeten.
Darüber hinaus ist neben der Maskenpflicht (OP-Maske oder 
FFP-2) eine 2-G-Plus-Regelung vorgesehen. Dies bedeutet, 
dass Ratsmitglieder und Zuhörer für die Teilnahme an der 
Sitzung Ihren G-Status nachweisen müssen (geimpft, gene-
sen oder getestet). 
Einen Nachweis über die Corona-Impfung oder eine Gene-
sung können Sie uns gerne auch im Vorfeld der Sitzung 
zukommen lassen.
Kostenlose Selbsttests werden vor Ort angeboten.
Im Übrigen gelten die Vorschriften der derzeitigen Corona-
Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.
Die Tagesordnung gestaltet sich wie folgt:
A. Öffentlicher Teil
1. Beschaffung Straßenbeleuchtung Schmiedeweg
2. Festlegung der Steuerhebesätze 2022
3. Bekanntgaben / Verschiedenes

Volker Uhr, Ortsbürgermeister

	■ Stellenausschreibung  
Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen

Erzieher/-in (m/w/d) gesucht
siehe Seite 19

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ JSG Wolfstein
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

	■ SG Basalt
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

	■ JFV Wolfstein WW/Sieg e.V.
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

mann-Klöckner vom „dib Ingenieurbüro“. Diese stellen die 
aktuelle Planung und die Kosten der Sanierung des Fried-
hofvorplatzes vor.
Der Gemeinderat stimmt den vorgestellten Planungen zur 
Sanierung und Umbau des Friedhofsgebäudes sowie der 
Neugestaltung des Friedhofsumfeldes zu. Im Haushalts- und 
Investitionsplan 2022 sind die Haushaltsmittel entsprechend 
zu veranschlagen.
Tagesordnungspunkt 2:
Beratung und Beschlussfassung über die Widmung der 
Verkehrsanlage „Unter den Weiden“
Die Vorsitzende nimmt aufgrund von Ausschließungsgrün-
den nach § 22 GemO an der Beratung und Beschlussfas-
sung nicht teil und verlässt den Sitzungstisch. 
Den Vorsitz zu diesem TOP übernimmt der Erste Beigeord-
nete Andreas Heidrich. 
Der Gemeinderat beschließt, die Verkehrsanlage „Unter den 
Weiden“ (Gemarkung Dreisbach, Flur 5, Flurstücke Nr. 
15/10, 8/17 und 8/14) gemäß § 36 des Landesstraßengeset-
zes für Rheinland-Pfalz, i. d. F. vom 01.08.1977 (GVBl. S. 
273), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
27.03.2018 (GVBl. S. 55, 57), dem öffentlichen Verkehr zu 
widmen. Sie erhält die Eigenschaft einer öffentlichen 
Gemeindestraße im Sinne des § 3 Ziffer 3 a Landesstraßen-
gesetz.
Die genaue Lage und der genaue Verlauf der vorstehend 
genannten und gewidmeten Verkehrsanlagen sind auf dem 
beiliegenden Lageplan, der Bestandteil dieses Beschlusses 
ist, gelb markiert.
Tagesordnungspunkt 3:
Festlegung der Steuerhebesätze 2022
Der Gemeinderat beschließt, die Höhe der Steuerhebesätze 
für das Jahr 2022 nicht zu ändern.
Tagesordnungspunkt 4:
30er-Zonen für alle Nebenstraßen
Die Ratsmitglieder Rainer Wisser und Andree Stange neh-
men aufgrund von Ausschließungsgründen nach § 22 GemO 
an der Beratung und Beschlussfassung zu diesem TOP nicht 
teil und verlassen den Sitzungstisch.
Die Vorsitzende trägt den Sachverhalt vor.
Die Ortsgemeinde Dreisbach beauftragt das Ordnungsamt 
der Verbandsgemeinde Bad Marienberg, entsprechende 
Maßnahme für die Einrichtung einer verkehrsberuhigten 
Zone (30er-Zone) in den Straßen Poststraße, Oststraße, 
Dorfstraße, Zur Dornheck, Vor Bettenborn und Wachtweg 
durchzuführen.
Tagesordnungspunkt 5:
Verwendung der Spenden für die Flutopfer
Der Ortsgemeinderat berät ausführlich zu den verschie-
denen Möglichkeiten, die gesammelten Spenden an 
bedürftige Personen oder Organisationen im Ahrtal zu 
spenden. 
Der Ortsgemeinderat beschließt, zunächst noch Spenden 
mit dem Weihnachtsmarkt, St. Martin und Nikolaus zu sam-
meln. 
Die dann erreichte Spendensumme wird gedrittelt und geht 
zu gleichen Teilen an die Ortsgemeinden Müsch, Resch 
und an die Organisation „Spenden-Shuttle, Der FördAHR-
verein“.
Tagesordnungspunkt 6:
Umlegung der Bushaltestelle
Der Gemeinderat berät sich zur möglichen Umlegung der 
Bushaltestelle und beschließt, die Bushaltestelle aus der 
Schulstraße ganzjährig in die Hauptstraße zu verlegen.
Tagesordnungspunkt 9:
Kenntnisgabe aus dem nichtöffentlichen Teil
Die Vorsitzende gibt die Beschlüsse aus dem nichtöffentli-
chen Teil bekannt.
Tagesordnungspunkt 10:
Kenntnisgabe / Verschiedenes
Die Vorsitzende informiert den Gemeinderat zu den nachfol-
genden Themen:
a) Seniorenfeier am 27.11.21



Wäller Blättchen 19 Nr. 46/2021

 

Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen                       
 
In der Ortsgemeinde  Fehl-Ritzhausen ist in der gemeindeeigenen Kindertagesstätte Regenbogenland 
eine Stelle als teilzeitbeschäftigte/r 

 
 

Erzieher/in (m/w/d) 
 
 

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 16,00 Stunden zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu be-

setzen. Die Stelle ist befristet zur Vertretung einer Erzieherin für die Dauer des betrieblichen Be-
schäftigungsverbotes nach § 13 Mutterschutzgesetz – MuSchG bis zum 20.04.2022. 

 
 

Ihre Aufgaben umfassen im Wesentlichen 

 Erzieherische Tätigkeiten in unserer Einrichtung mit Ganztagsbetreuung der Kinder.  

 Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts. 

 Enge und professionelle Zusammenarbeit im Kindergartenteam und in Folge mit kooperie-
renden Einrichtungen, den Eltern und dem Träger sowie der Verwaltung. 

 

Wir erwarten von Ihnen 

 Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in oder ein Abschluss in einem frühpä-
dagogischen Studiengang. 

 Praktische Berufserfahrung in einer Kindertagesstätte wäre wünschenswert. Der Umgang mit 

den Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern macht Ihnen Freude. 

 Erfahrung mit der Umsetzung des Rheinland-Pfälzischen Bildungs- und Erziehungsplans. 

 Den Umgang mit den MS Office Programmen beherrschen Sie sicher. 
 

 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten, ein angenehmes, kollegiales Arbeitsumfeld sowie ein tarifgerechtes Entgelt nach 

TVöD zuzüglich der für den öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen. Sie haben die Möglichkeit 
regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen und Fachberatungen teilzunehmen. Schwerbehinderte wer-

den bei gleicher Eignung und Befähigung besonders berücksichtigt. 
 

Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens zum 

30.11.2021 an die 
 

Kindertagesstätte Fehl-Ritzhausen, Am Kindergarten 1, 56472 Fehl-Ritzhausen 
E-Mail: regenbogen.kiga@t-online.de 
 

 

 

Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen                       
 
In der Ortsgemeinde  Fehl-Ritzhausen ist in der gemeindeeigenen Kindertagesstätte Regenbogenland 
eine Stelle als teilzeitbeschäftigte/r 

 
 

Erzieher/in (m/w/d) 
 
 

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 16,00 Stunden zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu be-

setzen. Die Stelle ist befristet zur Vertretung einer Erzieherin für die Dauer des betrieblichen Be-
schäftigungsverbotes nach § 13 Mutterschutzgesetz – MuSchG bis zum 20.04.2022. 

 
 

Ihre Aufgaben umfassen im Wesentlichen 

 Erzieherische Tätigkeiten in unserer Einrichtung mit Ganztagsbetreuung der Kinder.  

 Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts. 

 Enge und professionelle Zusammenarbeit im Kindergartenteam und in Folge mit kooperie-
renden Einrichtungen, den Eltern und dem Träger sowie der Verwaltung. 

 

Wir erwarten von Ihnen 

 Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in oder ein Abschluss in einem frühpä-
dagogischen Studiengang. 

 Praktische Berufserfahrung in einer Kindertagesstätte wäre wünschenswert. Der Umgang mit 

den Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern macht Ihnen Freude. 

 Erfahrung mit der Umsetzung des Rheinland-Pfälzischen Bildungs- und Erziehungsplans. 

 Den Umgang mit den MS Office Programmen beherrschen Sie sicher. 
 

 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkeiten, ein angenehmes, kollegiales Arbeitsumfeld sowie ein tarifgerechtes Entgelt nach 

TVöD zuzüglich der für den öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen. Sie haben die Möglichkeit 
regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen und Fachberatungen teilzunehmen. Schwerbehinderte wer-

den bei gleicher Eignung und Befähigung besonders berücksichtigt. 
 

Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens zum 

30.11.2021 an die 
 

Kindertagesstätte Fehl-Ritzhausen, Am Kindergarten 1, 56472 Fehl-Ritzhausen 
E-Mail: regenbogen.kiga@t-online.de 
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Es bleibt abzuwarten, wie sich künftig das Verhalten der Ver-
kehrsteilnehmer auf ihrer Fahrt in der Talstraße Richtung 
Höhn entwickelt. Zu hoffen ist, dass die Geschwindigkeits-
überschreitungen im Sinne vom mehr Sicherheit im Straßen-
verkehr, zum Schutz der Fußgänger und insbesondere Kin-
der, weiter und spürbar abnehmen. Die Auswertung der 
nächsten Messzeiträume wird es dokumentieren. Zur gegebe-
nen Zeit werde ich darüber an dieser Stelle wieder berichten.

Jürgen Steup, Ortsbürgermeister

	■ Meldung rechtzeitig machen
Gerade in der trüben Jahreszeit mit früh eintretender Dun-
kelheit ist eine gut funktionierende Straßenbeleuchtung unter 
dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit von eminenter 
Wichtigkeit. Dies insbesondere für die Fußgänger aber auch 
die Verkehrsteilnehmer generell.

Es bleibt nicht aus, dass uns die Technik der 92 Straßenlam-
pen, die wir im Ort haben, hier und da im Stich lässt. Wenn 
eine Lampe dunkel bleibt, liegt es in der Regel am Leuchtmit-
tel, das ausgetauscht werden muss. Doch auch größere Schä-
den, wie kürzlich an einer Straßenlampe eingetreten, als Sturm 
einen Totalschaden verursachte, sind nicht auszuschließen.

Damit beim Ausfall einer Straßenlampe eine zügige Schadens-
beseitigung durch die Gemeinde herbeigeführt gegeben wer-
den kann, ist natürlich eine schnellstmögliche Weiterleitung der 
entsprechenden Information des Bürgers an den Unterzeich-
ner unumgänglich. Oftmals erreichen mich diese erst nach 
Tagen seit Ausfall einer Lampe. Bitte rufen Sie mich daher im 
gegebenen Falle umgehend unter Telefon 40070 oder 171 645 
77 16 an. Unser Vertragsunternehmen ist vertraglich gehalten, 
für schnellste Abhilfe zu sorgen, was in der Regel auch sehr 
gut funktioniert. Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe!

Jürgen Steup, Ortsbürgermeister

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ JSG Wolfstein
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

	■ SG Basalt
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

	■ JFV Wolfstein WW/Sieg e.V.
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

Hahn b. M.

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Roland Reis

dienstags  ............................................... 17:30 bis 19:00 Uhr
Büro im DGH, 
Hauptstraße 11
Telefon während der Sprechstunde  .................  02661 40519
Telefon  ...............................................................  02661 8979
E-Mail  ...........................................  roland.reis@hotmail.com

	■ Baumpflanz-Aktion in der Else Gass
Samstag, 27. November 2021 - Start: 09.30 Uhr
Liebe Bürgerinnen und Bürger, Naturfreunde,
die Gemeindeverwaltung möchte mit Eurer tatkräftigen Hilfe 
am Biotop in der Else-Gass Ess-Kastanien, Roteiche u. 

Großseifen

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Jürgen Steup

dienstags  ............................................... 19:00 bis 20:00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Bürgerhaus, Flottstraße 5
Telefon  .............................................................  02661 40070
E-Mail  ............................ gemeinde.grossseifen@t-online.de

	■ Geschwindigkeitsmessung Talstraße
Das Messgerät zeigt uns weitere interessante Daten. 
Anknüpfend an die bisherigen Auswertungen hat das Gerät 
im Zeitraum 22. September bis 10. November 2021 nachste-
hende Verkehrsdaten aufgezeichnet.

Erfasste Fahrzeuge
Zeitfenster 7-täglich von 00.00 Uhr - 24.00 Uhr:

Aufgeteilt in:
Geschwindigkeit bis 10 km/h 521 Fahrzeuge
Geschwindigkeit bis 20 km/h 1.093 Fahrzeuge
Geschwindigkeit bis 30 km/h 2.456 Fahrzeuge
Geschwindigkeit bis 40 km/h 9.753 Fahrzeuge
Geschwindigkeit bis 50 km/h 12.528 Fahrzeuge
Geschwindigkeit bis 60 km/h 3.599 Fahrzeuge
Geschwindigkeit bis 70 km/h 360 Fahrzeuge
Geschwindigkeit bis 80 km/h 35 Fahrzeuge
Geschwindigkeit bis 90 km/h 5 Fahrzeuge
Geschwindigkeit bis 100 km/h 2 Fahrzeuge
Gemessen insgesamt 30.352 Fahrzeuge

Sonstige Kennzahlen

Durchschnittsgeschwindigkeit
aller erfassten Fahrzeuge

40 km/h

Höchste gemessene Geschwindigkeit 100 km/h
Geschwindigkeitsüberschreitung 4.001 Fahrzeuge 

oder 13,2 %

Zwischen 00.00 und 06.00 Uhr zeichnete das Messgerät 464 
Übertretungen auf und von 06.00 und 22.00 Uhr das Gros 
mit 3.416 Verstößen. Interessant auch: Von 15.00 bis 19.00 
Uhr ignorierten 968 Fahrzeugführer die zulässige Geschwin-
digkeit von 50 km/h.
Der Verkehrssünder mit der höchst gemessenen Geschwin-
digkeit von exakt 100 km/h hat diese Übertretung am           
09. September und die Zweithöchste von 98 km/h wurde am 
03. Oktober begangen.

Fazit
Der Vergleich mit den bisherigen Messdaten zeigt einen 
minimalen Rückgang (0,4 %) der Überschreitung von 50 
km/h. Die bisher aufgezeichneten Daten dokumentieren aber 
auch, dass sich die Anzahl der zu beklagenden Verkehrsver-
stöße insgesamt relativ konstant verhält, ohne größere Aus-
schläge nach Oben und Unten.

Im Einzelnen sieht der Datenvergleich mit den bisherigen 
Messungen wie folgt aus:
22.09. - 12.10.2020 - Überschreitung = 12,7 % der Fahrzeuge
12.10. - 16.12.2020 - Überschreitung = 13,6 % der Fahrzeuge
22.01. - 30.03.2021 - Überschreitung = 13,5 % der Fahrzeuge
30.04. - 30.06.2021 - Überschreitung = 11,9 % der Fahrzeuge
01.07. - 05.08.2021 - Überschreitung = 12,4 % der Fahrzeuge
06.08. - 22.09.2021 - Überschreitung = 13,6 % der Fahrzeuge
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ter Marvin Becker aus Derschen zu Recht auf Strafstoß für 
die Gäste. 
Unser Torwart Jaden Kuse roch jedoch die Ecke und währte 
den platziert geschossenen Elfmeter stark ab. In der zweiten 
Hälfte blieb es bei der engen Partie mit brenzligen Situatio-
nen vor beiden Toren. 
Die Abwehr um Tjark Reichart und Fabio Mack blieb stand-
haft, sodass das von Janne Kaiser erzwungene Eigentor 
kurz vor Schluss für die Entscheidung und gleichzeitig zum 
3:1 Endstand für das JFV-Team führte.
Es spielten:
Jaden Kuse (TW), Aaron Weiße, Fabio Mack, Leon Connor 
Reimann, Janne Kaiser (C), Jannis Schrage, Linus Simon, 
Burak Özler, Leon Baldus, Tjark Reichart, Louis Farat, Amy 
Schmidt, Matteo Pino, Gregor Heck, Emil Konstantin Krabbe, 
Aaron Kleinen, Justin Tielmann (ETW)
Es fehlten: 
Johannes Mengen, Tizian Theis, Joel Wehmeier
Bedanken möchte sich die Mannschaft um Trainer Marius 
Herkersdorf zudem bei Jasmin Baldus und der Baldus Tief-
bau GmbH & Co. KG aus Neustadt sowie Giancarlo und 
Maria Pino (Restaurant Gusto & Fantasia in Herborn), die 
mit Ihren Spenden den Druck der neuen Trainingsausrüs-
tung der C-Junioren finanzierten. 
Vielen herzlichen Dank für Eure Unterstützung und euer 
Engagement für unsere Jugend!

Hardt

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde der Ortsgemeinde Hardt
Telefonisch: Montag bis Freitag ...................... 9.00-16.00 Uhr
Tel. 02661/4515 (OBM Gabriele Greis)
Persönlich: Mittwoch ..................................... 18.00-19.00 Uhr
(Erster Beigeordneter Michael Müller)
Bürgermeisteramt, 
Mittelstraße 11
Telefon montags bis freitags 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr  ..  02661 
4515
E-Mail: ...............................  ortsgemeinde-hardt@t-online.de

	■ Termine
Dorfladen: freitags von 10.00 bis 12.00 Uhr 

DGH
Frauenfrühstück: jeden letzten Mittwoch im Monat 

im großen Saal im DGH
Handarbeitskreis: alle vierzehn Tage Mittwoch (in 

geraden Wochen) ab 19.00 Uhr im 
Mehrzweckraum DGH

Seniorentreff: dienstags alle 2 Wochen (in unge-
raden Wochen)

(ehrenamtl. Helfer) 19.00 Uhr im Mehrzweckraum 
DGH

Sonntags-
spaziergang:

jeden 3. Sonntag im Monat um 
10.30 Uhr, Treffpunkt Säugärtchen

diverse Laubbäume pflanzen. Damit wir planen können, bit-
ten wir um Anmeldung der Helfer: 
E-Mail: roland.reis@hotmail.com.
Tel. 4201
oder in der Sprechstunde am Dienstag 23.November von 
17.30 - 19.00 Uhr: Tel. 40519.
Nach der Aktion wird ein Imbiss gereicht.

Roland Reis, Ortsbürgermeister

	■ Gemeinde und Jägerschaft 
arbeiten Hand in Hand

Gemeinde und Jäger gemeinsam beim Naturschutz
Obwohl er erst in diesem Jahr durch die Gemeinde Hahn 
angelegt wurde, hat der neue Biotop bereits viele Tiere 
angelockt. 
Nicht nur Vögel, Hasen, Rehe und Wildschweine nutzen die 
Gelegenheit zu trinken. Besonders viele Insekten, Lurche 
und Amphibien werden wie magisch angezogen. 
Von Libellen bis zur sehr seltenen Ringelnatter, die in der 
Roten Liste als „gefährdet“ eingestuft wird, kann man nach 
dieser kurzen Zeit dort schon viele Tierarten beobachten.
Um diesen Bereich unserer Gemarkung für den Naturschutz 
noch mehr aufzuwerten, haben die Hahner Jäger eine 
Pflanzaktion durchgeführt. 
Die Kreisgruppe Westerwald des Jägervereines und der 
Hegering Bad Marienberg haben Obstbäume gespendet, die 
von den Jägern fachmännisch zur Erweiterung einer Streu-
obstwiese in direkter Nähe des neuen Biotopes angepflanzt 
wurden. 
Damit entsteht ein besonders attraktiver Ort für sehr viele 
Tier- und Pflanzenarten. So funktioniert praktischer Natur-
schutz in unserer Gemeinde!

Ortsbürgermeister Roland Reis (Mitte), Jagdpächter Erich 
Neumann (2. v. l.) und das Hahner Jagdaufseherteam arbei-
ten gemeinsam an der Erweiterung einer Streuobstwiese. Es 
fehlt: Jagdpächter Hermann Giebel.

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ JFV Oberwesterwald 2015 e.V.
JFV Oberwesterwald 2015 e.V. I gegen JSG Kannenbä-
ckerland/Ransbach 3:1
Die C1 des JFV setzte sich am 7. Spieltag der Bezirksliga 
gegen die Gäste aus Ransbach mit 3:1 durch und springt 
durch den 2. Sieg in Folge auf Platz 4 der Tabelle!
In einem ausgeglichenen Spiel gingen die Gäste nach 7 
Minuten durch einen direkt verwandelten Freistoß im Füh-
rung. 
Kapitän Janne Kaiser drehte aber kurze Zeit später inner-
halb von 10 Minuten durch einen Doppelpack die Partie. 
Kurz vor der Halbzeitpause entschied der gute Schiedsrich-
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Die Kinder freuten sich über 
ihre Brezeln von unserer Dorf-
laden-Bäckerei Garcia in Wes-
terburg.
Das kühle und neblige Wetter 
war kein Hindernis für ein 
schönes Beisammensein am 
Feuer. Alle brachten ihre Tas-
sen für Glühwein und Kinder-
punsch mit, außerdem gab es 
auch kühle Getränke.
Natürlich sollte es außer den 
Brezeln auch noch Bratwürst-
chen geben, die Tim Häbel für 
die ganze Martinsgesellschaft 
grillte.
Insgesamt ein schöner, gesel-
liger Abend mit etwa 80 Teil-

nehmern.
An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Helfer.

Michael Müller, Beigeordneter

	■ Alljährliches Weihnachtsbaumschmücken
Liebe kleinen und großen Hardterinnen und Hardter,
ich möchte Euch auch dieses Jahr herzlich dazu einladen, 
gemeinsam den Weihnachtsbaum am DGH zu schmücken. 
Am Freitag vor dem 1. Advent, also am Freitag, den 26.11. 
um 18:00 Uhr geht‘s los. Wie immer, bitte eine Tasse und 
Weihnachtsbaumschmuck mitbringen. Für heiße Getränke 
ist auch dieses Jahr selbstverständlich gesorgt.
Ach ja, ich freue mich natürlich, falls jemand einen Baum 
stiften möchte, ansonsten gibt‘s einen, der - wie auch letztes 
Jahr - in mein Auto passt.
Ich freu mich auf einen schönen Abend.
Herzlichst und bleibt gesund

Eure Anja Beul
Gemeinderatsmitglied

	■ Der Nikolaus kommt nach Hardt
Anmeldung für den Nikolaus
Liebe Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, Paten...
der Nikolaus kommt nach Hardt und natürlich bringt er den 
Hardter Kindern auch dieses Jahr eine Kleinigkeit mit. Wir 
hoffen den Besuch des Nikolauses im Rahmen des Weih-
nachtsmarkts am 11.12. in der Schinderhanneshütte stattfin-
den lassen zu können.
Falls der Nikolaus auch eurem Kind / euren Kindern etwas 
mitbringen soll, meldet es /sie bitte unter dieser E-Mailad-
resse bis zum 29.11. an nikolaus-in-hardt@gmx.de.
Bitte nennt den / die Namen und wenn ihr wollt, auch etwas 
Persönliches über das Kind. Der Nikolaus wird sich bemühen 
das im Gespräch mit den Kindern einfließen zu lassen.
Leider wissen auch wir vom Team Nikolaus noch nicht, wie 
am 11.12. die Coronabestimmungen sein werden, so dass 
genauere Informationen zum Ablauf noch folgen. Zurzeit 
gehen wir davon aus, dass der Nikolaus am 11.12. gegen 17 
Uhr in die Schinderhanneshütte kommt.
Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen.

Euer Team Nikolaus

	■ Sonntagsspaziergang
Am Sonntag, den 21.11.2021, findet wieder ein Sonntags-
spaziergang statt. Wer Lust hat, kommt um 10.30 Uhr zum 
Säugärtchen. Die Route wird vor Ort festgelegt.

Gabriele Greis,Ortsbürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung
	■ Sitzung des Ortsgemeinderates Hardt

Der Ortsgemeinderat Hardt wird zu einer Sitzung auf Don-
nerstag, 25. November 2021, 20:00 Uhr in das Dorfgemein-
schaftshaus Hardt, Mittelstraße 11, Hardt eingeladen.
Bitte beachten Sie, dass wir aktuell der Öffentlichkeit nur 
begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stellen können, daher 
wird um vorherige Anmeldung gebeten.
Darüber hinaus ist neben der Maskenpflicht (OP-Maske oder 
FFP-2) eine 2-G-Plus-Regelung vorgesehen. Dies bedeutet, 
dass Ratsmitglieder und Zuhörer für die Teilnahme an der 
Sitzung Ihren G-Status nachweisen müssen (geimpft, gene-
sen oder getestet). 
Einen Nachweis über die Corona-Impfung oder eine Gene-
sung können Sie uns gerne auch im Vorfeld der Sitzung 
zukommen lassen.
Kostenlose Selbsttests werden vor Ort angeboten.
Im Übrigen gelten die Vorschriften der derzeitigen Corona-
Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.
Tagesordnung
A. Öffentlicher Teil
1. Jahresabschluss 2020

a) Feststellung des Jahresabschlusses 2020
b) Beschluss über die Entlastung des/der Ortsbürger-
meisters/in und der Beigeordneten sowie des Bürger-
meisters der Verbandsgemeinde Bad Marienberg und 
der Beigeordneten

2. Steuerhebesätze 2022
3. 6. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Ver-

bandsgemeinde Bad Marienberg, Zustimmung der 
Ortsgemeinde

4. Forstangelegenheiten
5. Veranstaltungsplanung - insbesondere Weihnachts-

markt
6. Verschiedenes
7. Einwohnerfragestunde
B. Nichtöffentlicher Teil
8. Vertragsangelegenheiten
C. Öffentlicher Teil
9. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentli-

chen Teil
Gabriele Greis

Ortsbürgermeisterin

	■ Sankt Martin
Am 12. November um 17:30 Uhr startete unser kleiner St. 
Martins-Umzug im Park. Musikalisch begleitet von Hoens 
Hausband und Tobias Langshausen zogen wir mit vielen tol-
len Laternen „auf´s Gleiche“, wo bei unserer Ankunft bereits 
das Martinsfeuer brannte.
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Flucht, die sich auf einen weiten und beschwerlichen Weg 
machen, um aus den Kriegen in ihrer Heimat zu fliehen. Sie 
geben hierfür sogar ihre Wurzeln auf und setzen ihr Leben 
aufs Spiel, um in einem freien Land nochmals neu anfangen 
und ein besseres und vor allem sicheres Leben führen zu 
können.
Dann kommen die Auswirkungen von Krieg und Terror doch 
wieder sehr nahe und betreffen uns direkt.
Daneben beneiden uns sehr viele Menschen in der Welt um 
unseren demokratischen Rechtsstaat, mit all seinen Freihei-
ten und Grundrechten. Wir sehen ihn als gegeben und 
selbstverständlich an, doch der Erhalt dieser Rechte ist kein 
Selbstläufer. Er bedarf immer wieder vollen Einsatz gegen 
Strömungen, egal ob von ganz links oder ganz rechts. Viel-
leicht kann uns dabei die Widerstandskämpferin Sophie 
Scholl, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag begangen 
hätte, helfen und Zuspruch geben. Sie versuchte mit viel Mut 
und der Unterstützung ihrer Widerstandsgruppe „Weiße 
Rose“ das Terrorregime zu beenden und auf Missstände hin-
zuweisen und bezahlte dies mit ihrem Leben.
Wenn wir uns immer wieder neu ermahnen, dass wir uns 
jeden Tag neu aktiv für unsere demokratischen und recht-
staatlichen Grundsätze einsetzen müssen, dann ist der 
Volkstrauertag nicht ein altertümliches, verstaubtes Relikt 
aus vergangenen Tagen, sondern dann ist er brandaktuell 
und wir sind mittendrin. Dann sind Menschen wie Sophie 
Scholl nicht umsonst gestorben, sondern zeigen uns auch 
heute, dass man für seine Meinung und seine Wertevorstel-
lung einstehen muss. Insbesondere dann, wenn die Ideolo-
gie der Führung falsch ist.
Dieser Tag steht für Gedenken und Innehalten, für Empathie 
und Mahnung, für Verständigung und Versöhnung. Er ist 
auch eine Brücke in die gemeinsame friedliche Zukunft Euro-
pas. Deshalb ist es klug, auch zukünftig unter diesen Gedan-
ken den Volkstrauertag als besonderen Tag zu begehen.

Jochen Becker
Ortsbürgermeister

	■ Nachlese zum St. Martinsumzug
Vor der tatsächlichen Durchführung des St. Martinsumzuges 
am 12.11.2021 wurde intensiv zwischen Träger, Kindergar-
tenteam und Elternvertretung diskutiert und überlegt, ob und 
wenn ja, wie eine St. Martinsfeier durchgeführt werden kann.
Sicherlich gab es auch gute Gründe, den Umzug in diesem 
Jahr nochmals ausfallen zu lassen und stattdessen nur eine 
kleine Feier mit den Kindern im Kindergarten durchzuführen. 
Jedoch hatten sich dann alle Beteiligten dazu durchgerun-
gen, einen St. Martinsumzug durchzuführen. Dabei spielte 
auch die vom Land hierfür herausgegebenen Lockerungen 
eine Rolle und die Tatsache, dass gerade die Kinder in den 
letzten Monaten sehr stark eingeschränkt waren und auf vie-
les Gewohntes verzichten mussten. Bei den Vorbereitungen 
spielte aber für alle die Sicherheit und Einhaltung der gelten-
den Bestimmungen eine große Rolle. Daher war es schon 
früh klar, dass es in diesem Jahr keine Abschlussfeier in der 
Mehrzweckhalle geben wird. Stattdessen wurde alles nach 
draußen an das Martinsfeuer verlagert. Auch die enge 
Abstimmung mit der Ev. Kirchengemeinde zur Durchführung 
des Gottesdienstes war hierfür entscheidend.
Unter diesen Voraussetzungen ging dann die Planung Hand 
in Hand und alle versuchten, das Beste aus der Situation 
herauszuholen. So hatte sich der Gewerbeverein bereit 
erklärt, drei Weihnachtsmarkthütten auf dem Festplatz auf-
zustellen. Frank Weber brachte die große Feuerschale in 
Stellung, der gemeindliche Bauhof stellte das Holz bereit, 
Jörg Hopf sorgte für den nötigen Strom und die Feuerwehr 
war wie gewohnt bereit, den Zug zu begleiten und natürlich 
das Feuer in Schach zu halten. Das Kindergartenteam nahm 
im Vorfeld Anmeldungen für Gottesdienst und Umzug entge-
gen, um für eine Entzerrung bei den 3G-Einlasskontrollen 
vor der Kirche zu sorgen. Die Eltern stellten alle Materialien 
für die Bewirtung und Beleuchtung zusammen. Maik Zim-
mermann übernahm den Gottesdienst.

Hof

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Jochen Becker

mittwochs  ......................  18.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Rathaus, Hauptstraße 38
Telefon Gemeindeverwaltung  ...........  02661-5306
Fax Gemeindeverwaltung  .............  02661-950745

E-Mail  .......................................  Ortsgemeinde.hof@web.de
Internet  ......................................  www.hof-im-westerwald.de

	■ Abstellen des Wassers am Friedhof
Aufgrund der nun anstehenden Wintermonate mit den ent-
sprechend niedrigen Temperaturen wird auch der Wasserzu-
lauf zum Wasserbassin am Haupteingang abgestellt.
Im Frühjahr wird er wieder rechtzeitig von unserem Fried-
hofswärter aufgedreht.
Ich bitte um Beachtung.

Jochen Becker
Ortsbürgermeister

	■ Ein Name an Klingel und Briefkasten 
hilft der Postzustellung

Jeder möchte gerne seine Briefe rechtzeitig und auch im 
richtigen Briefkasten wiederfinden. Sicherlich sind es eher 
die Benachrichtigungen eines Lottogewinns oder eine uner-
wartete Erbschaft als Rechnungen, auf die wir warten und 
auf die wir uns freuen.
Jedoch sind mir Informationen zugetragen worden, dass die 
Zustellung von Briefen etwas schwieriger geworden ist. Ins-
besondere, da seit einigen Monaten auch noch Briefe im 
Rahmen der Zeitungszustellung ausgetragen werden. Dabei 
muss für den Austräger erkennbar sein, dass der Briefemp-
fänger auch tatsächlich unter der angegeben Adresse wohnt.
Dies kann durch Angabe auf dem Briefkasten oder der Klin-
gel erfolgen. Jedoch verblassen insbesondere Namensanga-
ben auf Papier im Laufe der Zeit. Daher ist es sinnvoll, die 
Angaben auf Klingel und Briefkasten zu überprüfen und zu 
aktualisieren. Auch dann, wenn weitere Personen mit ande-
ren Namen im Haushalt wohnen.
Wenn der Name nicht erkennbar ist oder die Aufdrucke auf 
dem Briefkasten nicht mit den Angaben auf dem Brief über-
einstimmt, kann der Brief nicht zugestellt und muss zurück-
geschickt werden.
Stellen Sie sich einmal vor, dass Sie deshalb nicht von Ihrem 
Lottogewinn erfahren….
…wie ärgerlich!

Jochen Becker
Ortsbürgermeister

	■ Gedanken zum Volkstrauertag
Am vergangenen Sonntag haben wir den Volkstrauertag in 
einer Gedenkstunde begangen. Ein besonderer Tag, der an 
die schrecklichen Ereignisse der beiden Weltkriege mit den 
vielen Toten und Vermissten erinnern soll.
Für viele von uns, die wir keinen oder nur noch geringen 
Bezug zu dieser Thematik haben, ist dieser Tag vielleicht ein 
Sonntag wie jeder andere auch. Die Erinnerungen an die 
beiden Weltkriege mit all dem Leid, Terror, Hass, Zerstörung, 
der Verschleppung und Ermordungen vieler tausender 
unschuldiger Menschen verblasst. Einige können nicht mehr 
erklären, warum überhaupt ein Kranz am Mahnmal auf dem 
Friedhof niedergelegt wird.
Doch dann sehen wir die Bilder von Auslandseinsätzen 
unserer Bundeswehr. Dabei sterben Soldatinnen und Solda-
ten im Einsatz oder kommen körperlich und psychisch belas-
tet wieder nach Hause. Ebenso sehen wir Menschen auf der 
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	■ SG Basalt
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

	■ JFV Wolfstein WW/Sieg e.V.
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

Kirburg

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Janosch Becker

dienstags  ........................................  18.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus, Im Baumertsgarten 4
Telefon während der Sprechstunde  ...................  02661 5383
Telefon  ...........................................................  0171/5620985
E-Mail  ......................................................... kirburg@gmx.de

	■ Benutzungs- und Gebührensatzung  
der Ortsgemeinde Kirburg  
für das Dorfgemeinschaftshaus 
vom 29.10.2021

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Kirburg hat aufgrund 
des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) 
vom 31.1.1994 (GVBl . S. 153), der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. 
S. 175) in den derzeit geltenden Fassungen folgende Sat-
zung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:
Alle in dieser Satzung verwandten personenbezogenen For-
mulierungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. Der Les-
barkeit halber ist nachfolgend von „Ortsbürgermeister“, 
„Beauftragter“, „Hausmeister“, „Nutzer“ und „Besucher“ die 
Rede. 
Diese Bezeichnungen gelten sowohl für männliche als auch 
für weibliche und diverse Personen gleichermaßen.

§ 1
Allgemeines

1) Das im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Dorfge-
meinschaftshaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsge-
meinde Kirburg. 
Das Benutzungsverhältnis zwischen Ortsgemeinde und Nut-
zer ist öffentlich-rechtlich.
2) Diese Benutzungssatzung ist für jeden Nutzer und Besu-
cher des Dorfgemeinschaftshauses mit seinen Nebenräu-
men, Einrichtungen und der Außenanlage in vollem Umfang 
verbindlich. Ihre Beachtung dient der Ordnung, Sicherheit 
und Sauberkeit der Räume, Einrichtungen und Anlagen und 
liegt daher im öffentlichen Interesse.
3) Die Ortsgemeinde stellt das Dorfgemeinschaftshaus zur 
Durchführung sozialer und kultureller Veranstaltungen sowie 
zur Durchführung von Familienfeiern und sonstigen Veran-
staltungen zur Verfügung.
4) Gewerbliche und politische Veranstaltungen bedürfen der 
vorherigen Zustimmung des Gemeinderates.
5) Die Durchführung von Veranstaltungen mit rechtsextre-
men, rassistischen, antisemitischen oder antidemokrati-
schen Inhalten ist verboten.
6) Ein Rechtsanspruch auf die Nutzung der Räumlichkeiten 
besteht nicht. Dem Ortsbürgermeister oder dessen Beauf-
tragten bleibt das Recht der Zulassung der Nutzung vorbe-
halten.
7) Die Zulassung der Nutzung kann – auch noch vor dem 
eigentlichen Nutzungstag – seitens der Ortsgemeinde wider-
rufen werden, sofern der beabsichtigten Nutzung falsche 
Angaben seitens des Nutzers zu Grunde liegen. Die Ortsge-
meinde behält sich das Recht vor, diesen Nutzer für künftige 
Anfragen zu sperren.

So konnte dann St. Martin 
gefeiert werden. Die Kinder 
konnten ihr lange geprobtes 
Anspiel vortragen und mit den 
selbst gebastelten Laternen 
ging es dann in einem langen 
Zug durch Hof zum Festplatz. 
Dort erhielten sie ihren Weck-
mann und konnten sich am 
Schein des Feuers erfreuen. 
Der Elternausschuss und das 
Kindergartenteam sorgten mit 
Getränke- und Würstchenver-
kauf für das leibliche Wohl.
Letztendlich konnte man dann 
feststellen, dass gerade die 
komplette Durchführung die-
ser Feier auf dem Festplatz 
am Feuer dafür gesorgt hat, 
dass eine sehr schöne und 
angenehme Stimmung aufge-

kommen war. Alle hielten sich innerhalb der gesamten Ver-
anstaltung an die Coronaregeln, denn jeder war froh, dass 
überhaupt wieder etwas möglich war.
Somit kann diese Notlösung als komplette Outdoor-Veran-
staltung auch der Startschuss für zukünftige St. Martinsum-
züge sein. Denn diesmal hatte das Martinsfeuer auch seine 
Daseinsberechtigung.
Ein herzliches Dankeschön nochmals an dieser Stelle an 
alle, die an der Vorbereitung und Durchführung des Umzu-
ges beteiligt waren; insbesondere natürlich dem Kindergar-
tenteam und des Elternausschusses, die die meiste Arbeit 
zu schultern hatten.

Jochen Becker
Ortsbürgermeister

	■ Termine
04.12. Weihnachtsmarkt in Hof
10.12. Gemeinderatssitzung

Jochen Becker
Ortsbürgermeister

	■ Verschiebung der Sprechstunde  
aufgrund einer Informationsveranstaltung 
vom 24.11.2021 auf den 26.11.2021

Aufgrund einer Informationsveranstaltung bei der Verbands-
gemeindeverwaltung verschiebt sich die Sprechstunde von 
Mittwoch, 24.11.2021 auf Freitag, 26.11.2021 zwischen 
16:30 Uhr und 18:00 Uhr.
Ich bitte um Beachtung.

Jochen Becker, Ortsbürgermeister

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ JSG Wolfstein
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“
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den und Nacharbeiten durch die Ortsgemeinde bzw. einen 
beauftragten Dritten notwendig sind, ist die Ortsgemeinde 
berechtigt, dem Nutzer diese Kosten nach Maßgabe des § 6 
zusätzlich in Rechnung zu stellen.
8) Alle Gebrauchsgegenstände einschließlich Stühlen und 
Tischen sind wieder an ihren Ursprungsplatz zurück zu räumen.
9) Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass zum Abstellen 
von Fahrzeugen aller Art lediglich die ausgewiesenen Park-
flächen genutzt werden.
10) Nach Beendigung der Veranstaltung hat der Nutzer die 
Pflicht, alle Leuchten und Geräte auszuschalten, zu prüfen, 
ob alle Wasserzapfstellen geschlossen sind, die Heizung 
herunter zu drehen sowie die Fenster und die Eingangstür 
ordnungsgemäß zu verschließen.
11) Die ordnungsgemäße Reinigung des Dorfgemeinschafts-
hauses und seiner Außenanlagen sind dem Ortsbürgermeis-
ter bzw. dessen Beauftragten bis spätestens 11:00 Uhr des 
auf die Benutzung folgenden Tages nachzuweisen und die 
Schlüssel zurückzugeben. Hiervon abweichende Reglungen 
sind spätestens bei der Schlüsselübergabe mit dem Ortsbür-
germeister bzw. dessen Beauftragten zu vereinbaren und 
gesondert schriftlich festzuhalten; bei verspäteter Rückgabe 
des Schlüssels behält die Ortsgemeinde sich vor, die Gebühr 
nach § 6 Abs. 1 anteilig für einen weiteren Tag zu berechnen.
12) Minderjährige dürfen die Räumlichkeiten nur in Beglei-
tung eines Erziehungsberechtigten oder dessen Beauftrag-
ten nutzen. § 3 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
13) Mit der Inanspruchnahme der Räumlichkeiten erkennt 
der Nutzer die Bestimmungen dieser Benutzungs- und 
Gebührensatzung an.

§ 4
Sorgfaltspflicht und Haftung

1) Die Ortsgemeinde übergibt dem Nutzer die Räumlichkei-
ten in ordnungsgemäßem Zustand. Der Nutzer prüft vor 
Benutzung die Räumlichkeiten und Geräte auf ihre ord-
nungsgemäße Beschaffenheit und stellt durch den Verant-
wortlichen sicher, dass schadhafte Anlagen und Geräte nicht 
benutzt werden. Etwaige Mängel sind direkt bei der Schlüs-
selübergabe dem Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauftrag-
ten anzuzeigen; festgestellte Mängel werden schriftlich fest-
gehalten. Der Nutzer ist verpflichtet, Schäden, die während 
der Nutzung entstanden sind, dem Ortsbürgermeister oder 
dessen Beauftragten unverzüglich – spätestens bei Schlüs-
selrückgabe – mitzuteilen. Es wird davon ausgegangen, 
dass ein nach der Beendigung der Nutzung festgestellter, 
nicht angezeigter Schaden von dem letzten Nutzer verur-
sacht wurde. Schadhafte Geräte oder Anlagen dürfen nicht 
benutzt werden.
2) Die Zugangs- und Innentüren sind in eine Schließanlage 
integriert. Bei Schlüsselverlust ist ein Austausch der Schließ-
anlage auf Kosten des Nutzers erforderlich. Der Nutzer haf-
tet ferner, wenn die Schlüssel an Dritte weitergegeben wer-
den.
3) Der Nutzer übernimmt die Haftung für jegliche Personen- 
und Sachschäden, die sich im Zusammenhang mit der Nut-
zung der Räumlichkeiten und ihrer Einrichtungen und Anla-
gen ergeben. Hierunter fallen Schäden sowie der Verlust an 
bzw. von den überlassenen Einrichtungen, Geräten und 
Zuwegungen. Schäden, die auf normalem Verschleiß beru-
hen, fallen nicht unter diese Regelung.
4) Ersatzansprüche der Nutzer gegen die Ortsgemeinde für 
Schäden, die aus dem Verlust oder der Beschädigung einge-
brachter Sachen erwachsen, sind ausgeschlossen.
5) Die Haftung der Ortsgemeinde als Grundstückseigentü-
merin für den sicheren baulichen Zustand von Gebäuden 
gem. § 836 BGB bleibt hiervon unberührt.
6) Fundsachen sind dem Ortsbürgermeister bzw. dessen 
Beauftragten zu übergeben, der die Weiterleitung an die 
Ortsgemeinde zu veranlassen hat.
7) Es gilt das gesetzlich geregelte Rauchverbot in allen 
Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses.
8) Eine Weitervermietung der Räumlichkeiten an Dritte ist 
ausdrücklich untersagt.

§ 2
Benutzungszeiten und Einschränkung der Benutzung

1) Die Terminvergabe für die Nutzung des Dorfgemein-
schaftshauses obliegt dem Ortsbürgermeister bzw. dessen 
Beauftragten.
2) Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Ein-
gangs berücksichtigt. Werden mehrere Anträge auf Benut-
zung des Dorfgemeinschaftshauses für denselben Tag 
gestellt, wird grundsätzlich der beim Ortsbürgermeister oder 
dessen Beauftragten zeitlich früher eingegangene Antrag 
berücksichtigt.
3) Veranstaltungen der Ortsgemeinde bzw. der ortsansässi-
gen Vereine haben grundsätzlich Vorrang vor privaten oder 
gewerblichen Veranstaltungen.
4) Während der Durchführung von Bau-, Reinigungs- oder 
sonstigen größeren Arbeiten am oder im Gebäude bzw. den 
Außenanlagen und Zuwegungen, kann die Überlassung der 
Räumlichkeiten eingeschränkt oder gänzlich untersagt wer-
den. Maßnahmen der Ortsgemeinde, die eine Einschrän-
kung oder Schließung der Räumlichkeiten notwendig 
machen, lösen keine Entschädigungsverpflichtung gegen-
über dem Nutzer aus.

§ 3
Pflichten des Benutzers

1) Der Nutzer übernimmt die alleinige Verantwortung für den 
ordnungsgemäßen Ablauf der stattfindenden Veranstaltun-
gen und stellt die verantwortlichen Personen für die Überwa-
chung der Veranstaltungen und die Bedienung der techni-
schen Anlagen im Dorfgemeinschaftshaus. Die 
Verantwortlichen sind der Ortsgemeinde vor Benutzung der 
Anlage mitzuteilen.
2) Die Rettungswege sind freizuhalten, der Brandschutz 
muss gewährleistet sein.
3) Vor dem Veranstaltungstermin sind der Übergabetermin 
mit Schlüsselübergabe und sonstige organisatorische Fra-
gen direkt mit dem Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauf-
tragten abzustimmen.
4) Dem Nutzer obliegt neben der Anmeldung der Veranstal-
tung bei der GEMA auch die Übernahme der entstehenden 
GEMA-Gebühren.
5) Sofern zur Durchführung der Veranstaltung sonstige 
Genehmigungen erforderlich werden, sind diese vom Nutzer 
vor Beginn der Veranstaltung in eigener Verantwortung zu 
beantragen.
6) Zum Schutz der Nachtruhe ist vom Nutzer darauf zu ach-
ten, dass ab 22:00 Uhr Türen und Fenster geschlossen 
gehalten werden; störender Lärm ist möglichst zu vermei-
den. Der Ortsbürgermeister bzw. dessen Beauftragter hat 
das Recht, bei Nichtbeachtung von seinem Hausrecht 
Gebrauch zu machen und die Veranstaltung zu beenden. 
Eine Rückerstattung der Benutzungsgebühren ist in diesen 
Fällen ausgeschlossen.
Die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes, der 
dazu ergangenen Verordnungen und die Bestimmungen des 
§ 117 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) sind 
zu beachten.
7) Die angemieteten Räumlichkeiten sind nach Beendigung 
der Veranstaltung gereinigt zu verlassen. Tische, Bänke und 
Theken sind feucht abzuwischen; der Kühlschrank feucht 
auszuwischen; Geschirr, Gläser, Besteck und sonstige 
Gebrauchsgegenstände sind in einem hygienischen und 
geordneten Zustand zu hinterlassen. Die Böden sowie die 
Toiletteneinrichtungen sind feucht zu reinigen, die Toiletten 
zu desinfizieren. Angefallener Abfall ist durch den Nutzer zu 
entsorgen. Abfallgefäße hierfür werden seitens der Ortsge-
meinde nicht zur Verfügung gestellt.
Das Außengelände sowie die angrenzenden Wege und 
Grundstücke – auch Dritter -sind, soweit die Verunreinigung 
auf die Nutzung zurückzuführen ist, ebenfalls vom Nutzer zu 
reinigen bzw. der Unrat zu entfernen.
Sofern die Räumlichkeiten, das Außengelände und die Ein-
richtungsgegenstände seitens des Nutzers nicht in einem 
sauberen und ordnungsgemäßem Zustand hinterlassen wer-



Wäller Blättchen 26 Nr. 46/2021

§ 9
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig treten alle vorherigen Rege-
lungen außer Kraft.
Ausgefertigt:
Kirburg, 29.10.2021 Janosch Becker
(Dienstsiegel) Ortsbürgermeister
Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz (GemO):
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung (GemO) oder auf Grund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der 
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend 
gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen.

	■ Baumpflanzaktion ein toller Erfolg
Bei Temperaturen knapp über 
dem Gefrierpunkt und leich-
tem Regen trafen sich den-
noch gut gelaunt zahlreiche 
freiwillige Helfer am vergange-
nen Samstag auf der „Eisen-
kaute“, um gemeinsam mit 
der OG Lautzenbrücken und 
der SPD-Fraktion des VG-
Rates insgesamt 500 Buchen 
und Eichen zu pflanzen.
Gerade bei den widrigen 
äußeren Bedingungen war 
allein die Teilnehmerzahl 
bereits ein Erfolg. Noch schö-
ner ist allerdings, dass sich so 

viele für den Zustand unserer Wälder interessieren und sich 
nun durch die gemeinsame Aktion auch noch einmal mehr 
damit identifizieren. Revierförster Otmar Esper gab zunächst 
ein paar einleitende Informationen über das Vorgehen, die zu 
pflanzenden Baumarten sowie allgemein zu aktuellen Zahlen 
im Forstrevier. Beispielsweise ist hier zu erwähnen, dass in 
den vergangenen zwei Jahren jeweils das 15-20fache der 
regulären Holzmenge eingeschlagen wurde. Hier allein ist 
schon zu erkennen, dass für viele Jahre die Grundlage der 
forstwirtschaftlichen Planung weggebrochen ist.

Im Anschluss wurden dann fleißig junge Bäume gepflanzt, 
und zwar ganz bewusst entlang Rad- und Wanderwegen in 
Kirburg und Lautzenbrücken, um die Identifikation zu stärken 
und auch die Entwicklung „live“ mitzuerleben.

§ 5
Ausübung des Hausrechtes

Der Ortsbürgermeister bzw. die durch die Ortsgemeinde 
bestimmten vertretungsberechtigten Personen und andere, 
durch die Nutzer der Ortsgemeinde benannten verantwortli-
chen Personen haben im Rahmen dieser Benutzungssat-
zung für die Aufrechterhaltung der Ruhe, Sicherheit und Ord-
nung zu sorgen. Den Anordnungen dieser Personen ist 
uneingeschränkt Folge zu leisten. Das Aufsichtspersonal ist 
befugt, Personen, die
a) die Ruhe, Sicherheit und Ordnung gefährden,
b) andere Besucher belästigen,
c) gegen diese Benutzungssatzung trotz Ermahnung versto-
ßen,
aus den Räumlichkeiten und vom Gelände des Dorfgemein-
schaftshauses zu verweisen.

§ 6
Benutzungsgebühr

1) Für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses und sei-
ner Anlagen erhebt die Ortsgemeinde Kirburg folgende 
Benutzungsgebühren:

Einwohner der
Ortsgemeinde

Ortsfremde

1.) Benutzungsgebühr
a) gesamter Saal je Tag 100,00 € 200,00 €
b) nur kleiner Saal je Tag 70,00 € 140,00 €
2.) Stromkosten 0,35 € / kWh
3.) Kosten für Wasser
und Abwasser

6,00 € / m³

Die stundenweise Nutzung der Räumlichkeiten kann im Ein-
zelfall nach vorheriger Absprache mit dem Ortsbürgermeis-
ter zu anderen Konditionen vereinbart werden.
Sind zusätzliche Leistungen der Ortsgemeinde notwendig 
(bspw. Reinigungsarbeiten nach Beendigung der Nutzung, 
etc.), werden diese dem Nutzer nach tatsächlichem Aufwand 
zusätzlich in Rechnung gestellt.
2) Pro Nutzung erhebt die Ortsgemeinde eine Kaution i. H. v. 
200,00 €. 
Die Kaution ist fällig in bar bei der Schlüsselübergabe. Sie 
wird nach ordnungsgemäßer Rückgabe und Reinigung der 
Räumlichkeiten in bar an den jeweiligen Nutzer zurückerstat-
tet; eine Verrechnung mit den sonstigen Benutzungsgebüh-
ren erfolgt nicht. 
Sofern während der Nutzung Schäden entstehen, die der 
Nutzer zu verschulden hat, wird die Kaution bis zur Klärung 
des Sachverhaltes vollständig einbehalten. 
Über die Hinterlegung der Kaution erhält der Nutzer eine 
entsprechende Quittung. 
Die ordnungsgemäße Rückgabe der Kaution ist vom Nutzer 
schriftlich zu bestätigen.
3) Vereine, die nach einer Vereinssatzung im Sinne des BGB 
geführt werden, erhalten die Räumlichkeiten kostenlos zur 
Verfügung gestellt.
4) Absatz 3 gilt entsprechend für Veranstaltungen von Kin-
dergärten und Schulen.
5) Die Benutzungsgebühr nach Abs. 1 ist auch dann zu ent-
richten, wenn infolge nicht rechtzeitiger (mindestens eine 
Woche) oder nicht ordnungsgemäßer vorheriger Abmeldung 
der Nutzung bei dem Ortsbürgermeister oder bei dessen 
Beauftragten Anderen die Nutzung des Dorfgemeinschafts-
hauses vorenthalten wird.

§ 7
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist derjenige, der den Antrag auf Nut-
zung des Dorfgemeinschaftshauses gestellt hat.

§ 8
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit

1) Die Gebührenschuld entsteht mit Inanspruchnahme der 
Leistung; § 6 Abs. 5 bleibt hiervon unberührt.
2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.
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Öffentliche Bekanntmachung
	■ Sitzung des Ortsgemeinderates 
Langenbach b.K.

Der Ortsgemeinderat Langenbach b.K. wird zu einer Sitzung 
auf Montag, 22. November 2021, 19:00 Uhr in das Dorfge-
meinschaftshaus Langenbach b.K., Poststraße 6, Langen-
bach b.K. eingeladen.
Bitte beachten Sie, dass wir aktuell der Öffentlichkeit nur 
begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stellen können, daher 
wird um vorherige Anmeldung gebeten.
Darüber hinaus ist neben der Maskenpflicht (OP-Maske oder 
FFP-2) eine 2-G-Plus-Regelung vorgesehen. Dies bedeutet, 
dass Ratsmitglieder und Zuhörer für die Teilnahme an der 
Sitzung Ihren G-Status nachweisen müssen (geimpft, gene-
sen oder getestet). Einen Nachweis über die Corona-Imp-
fung oder eine Genesung können Sie uns gerne auch im 
Vorfeld der Sitzung zukommen lassen.
Kostenlose Selbsttests werden vor Ort angeboten.
Im Übrigen gelten die Vorschriften der derzeitigen Corona-
Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.
Tagesordnung
A. Öffentlicher Teil
1. Beratung und Beschlussfassung über den Erlass der 

Satzung der Ortsgemeinde Langenbach b. Kirburg zur 
Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Aus-
bau von Verkehrsanlagen
a) Beratung und Beschlussfassung über die Höhe in der 
Satzung der Ortsgemeinde Langenbach zur Erhebung 
von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Ver-
kehrsanlagen (Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende 
Beiträge) festzusetzenden Gemeindeanteil
b) Beratung und Beschlussfassung über den Erlass einer 
Satzung

2. Erneuerung Teil des Zaunes am Aussichtspunkt Stein-
bruchweiher

3. Anschaffung eines neuen Kommunaltraktors
4. 6. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes
5. Festlegung der Steuerhebesätze 2022
6. Vorberatung Haushalt 2022
7. Verschiedenes
B. Nichtöffentlicher Teil
8. Grundstücksangelegenheiten
9. Vertragsangelegenheiten
10. Finanzangelegenheiten
11. Kenntnisgaben/Verschiedenes
C. Öffentlicher Teil
12. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen 

Teil
Artur Schneider, Ortsbürgermeister

	■ Veranstaltungen der Gemeinde
Letzte Woche lag die Inzidenz so hoch wie noch nie zuvor. 
Es werden verstärkt weitere Schutzmaßnahmen für unsere 
Kinder in Schulen und KiTa gefordert.
Aus diesen Gründen sehe ich es als unverantwortlich an, 
wenn wir dieses Jahr eine Seniorenfeier und den Weih-
nachtsmarkt stattfinden lassen. Es können nicht auf der 
einen Seite Schutzmaßnahmen gefordert werden und bei 
Veranstaltungen so tun als ginge uns das alles nichts an.
Die „Hälfte“ des Weihnachtsmarktes findet im DGH und 
einem Zelt der Feuerwehr statt. Ohne unsere traditionelles 
„Kaffee und Kuchen“, so wie dem Auftritt unserer „KiTa“-Kin-
der, wäre es kein lohnenswerter Weihnachtsmarkt.
Zu St. Martin haben unsere KiTa-Kinder ihre Brezel von der 
Gemeinde bekommen. KiTa und unsere Ortsvereine bieten 
sowohl Nikolaus- als auch Weihnachtsfeiern in ihrem 
„geschützten Rahmen“ für unsere Kinder an.
Daher denke ich, es ist auch dieses Jahr zu „verkraften“, 
wenn die besagten Veranstaltungen ausfallen.
Wenn es die Pandemie zulässt, werden wir fürs nächste Jahr 
ein „Dorffest für Jung und Alt“ planen und veranstalten.
Ortsgemeinde Langenbach  Artur Schneider, 

Ortsbürgermeister

Abschließend gab es nach getaner Arbeit noch einen 
gemeinsamen Imbiss. Vielen Dank an alle Helfer!

Janosch Becker, Ortsbürgermeister

	■ St. Martin
Tolles Wetter jedoch bescherte uns der Abend des 11.11., an 
dem Martin auf seinem edlen Ross zum Backes am Dorfge-
meinschaftshaus geritten kam und seinen Mantel mit einem 
„Bettler“ teilte. An dieser Stelle ein herzliches Dankschön an die 
Familie Kehl-Beckmann, die hier sowohl die Schauspieler (inklu-
sive Pferd) als auch Requisiten stellte. Die anschließende, von 
Ross und Reiter angeführte kurze Spazierrunde endete dann 
wieder am Ausgangspunkt, wo für die Kinder Brezeln warteten 
und auch kalte und warme Getränke ausgeschenkt wurden.

Vielen Dank auch an die Helfer der Kirburger Freiwilligen 
Feuerwehr, die wieder für die Sicherheit der Teilnehmer beim 
Überqueren der Straßen Sorge trug.

Janosch Becker, Ortsbürgermeister

	■ Letzter Aufruf für Brennholzbestellungen 2022
Hier noch einmal ein letzter Aufruf zum Bestellen von Brenn-
holz für das kommende Frühjahr.
Letzte Möglichkeit ist der 30.11.21. Ich bitte um Beachtung!

Janosch Becker, Ortsbürgermeister

	■ Termine
27.11. Senioren-Weihnachtsfeier
30.11. Anmeldeschluss Brennholz
06.12. Der Nikolaus besucht Kirburg

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ JSG Wolfstein
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

	■ SG Basalt
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

	■ JFV Wolfstein WW/Sieg e.V.
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

Langenbach b.  K.

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Artur Schneider

dienstags  .............................. 18:00 bis 19:00 Uhr
samstags  .............................. 10:00 bis 12:00 Uhr
Gemeindebüro, Poststraße 4
Telefon  ..........................................  02661 939374

Mobil  ..............................................................  0171 2664314
E-Mail  .............................................  info@og-langenbach.de
Internet  ............................................ www.og-langenbach.de
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kahlen Fläche näher gerückt, um neue Bäume zu pflanzen. 
Die riesigen Kahlflächen durch das Fichtensterben sind wirk-
lich erschreckend. Da kann man nicht die Natur einfach 
machen lassen, da braucht es tatsächlich menschliche 
Unterstützung. Etwas paradox, weil wir dem eigenen 
gemachten Klimawandel hinterherarbeiten.

Samstagmorgen um 10.00 Uhr trafen sich in jedem Fall gut 
25 bis 30 Bürgerinnen und Bürger aus Lautzenbrücken, Kir-
burg und aus dem SPD-Gemeindeverband / VG-Ratsfraktion 
an der Eisenkaute, um gemeinsam mit unserem Förster, 
Otmar Esper, rd. 400 - 450 Bäume in die Erde zu bringen.
Nach einer informativen waldkundlichen Einführung gab es 
ebenfalls eine Anleitung, wie die Setzlinge korrekt „versenkt“ 
werden: Waldboden freikratzen, Bohrloch setzen, Wurzel 
nach unten streichen, Setzling einführen und mit Erde ein-
stampfen. Abschließend noch ein Schutzgitter drüber, fertig 
war eine Pflanzung.

Es war eine tolle Stimmung trotz kalter, nebliger und nasser 
Witterung. Alle Baumpflanzer:innen waren gut gekleidet und 
am Ende auch schön verschmutzt, so dass man den Einsatz 
im Wald und am Menschen sehen konnte. Nach getaner 
Arbeit gab es noch ein gutes Stück Fleischwurst, ein Bröt-
chen und eine Hopfenkaltschale.
Toller Einsatz - vielen Dank an alle Helfer:innen. Ein wichti-
ger Beitrag für unseren Wald, auch wenn man weiß, dass 
noch mehrere 10.000 weitere Pflanzen in den Boden müs-
sen. Kleinvieh macht auch Mist.

Karsten Lucke,
Ortsbürgermeister

	■ Sankt Martin 2021
Nach einem Jahr Pause haben sich Kinder aus dem Dorf 
wieder auf den Weg durch die Gemarkung gemacht und sind 
mit ihren Laternen Richtung Grillhütte marschiert. Als 
„Outdoor“-Veranstaltung war das auch pandemiebedingt gut 

Verbandsgemeinde Bad Marienberg 
Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung 
	■ Öffentliche Bekanntmachung

der Verbandsgemeindewerke Bad Marienberg über die 
Herstellung von Straßenleitungen für die Wasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung gemäß § 9 der allgemei-
nen Wasserversorgungssatzung sowie § 15 der allge-
meinen Entwässerungssatzung der Verbandsgemeinde 
Bad Marienberg.
Die Straßenleitungen für die Wasserversorgung und Abwas-
serbeseitigung im Bereich des Baugebietes „Ober dem 
Großen Garten, III. BA“ in der Ortsgemeinde Langenbach 
b. Kirburg sind seit dem 01.11.2021 betriebsbereit. Fol-
gende Grundstücke können ab diesem Zeitpunkt an die Lei-
tungen angeschlossenen werden:

Gemarkung Langenbach,
Flur Flurstück Nr. Grundstückslage

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

217
193
216
191
215
190
214
189
213
188
182
187
183
186
212
185
211
181
180
179
178

Zur Krautmauer 17
Zur Krautmauer 18
Zur Krautmauer 19
Zur Krautmauer 20
Zur Krautmauer 21
Zur Krautmauer 22
Zur Krautmauer 23
Zur Krautmauer 24
Zur Krautmauer 25
Zur Krautmauer 26
Zur Krautmauer 27
Zur Krautmauer 28
Zur Krautmauer 29
Zur Krautmauer 30
Zur Krautmauer 31
Zur Krautmauer 32
Zur Krautmauer 33
Zur Krautmauer 34
Zur Krautmauer 36
Zur Krautmauer 38
Zur Krautmauer 40

Ein Anschluss der Grundstücke darf nur mit Genehmigung der 
Verbandsgemeinde Bad Marienberg erfolgen. Die entspre-
chenden Anträge sind mindestens einen Monat vor der beab-
sichtigten Herstellung der Anschlüsse zu stellen.Mit der Inbe-
triebnahme der Straßenleitungen ist für alle Grundstücke, die 
an diese Leitungen angeschlossen werden können, unabhän-
gig von deren tatsächlicher Nutzung, die Pflicht zur Zahlung 
einmaliger und wiederkehrender Beiträge entstanden. Die end-
gültige Abrechnung der einmaligen Beiträge erfolgt in Kürze.
Bad Marienberg, 18.11.2021 Sabine Schlosser
Verbandsgemeindewerke Kaufm. Werkleiterin

Lautzenbrücken

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Karsten Lucke

freitags  .................................. 18:00 bis 19:00 Uhr
Gemeindeverwaltung, Hauptstraße 7
Telefon während der Sprechstunde  ..  02661 5194
Ortsbürgermeister privat  ..............  0170 7356708

E-Mail  ....................................  lautzenbruecken@t-online.de
Internet  .........................................  www.lautzenbruecken.de

	■ Baumpflanzaktion Rückblick
Baumpflanzaktion mit Bürgerinnen und Bürgern
Nach dem ersten Anlauf im Frühjahr hat es dann jetzt im 
Herbst geklappt - wir sind in den Wald raus und sind einer 
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Jugendworkshop 
im Rahmen der Dorfmoderation 

für Jugendliche im Alter 

von 13 bis 18+ Jahren 

Einladung 

Gestalte dein Dorf mit! 
Im Rahmen der Dorfmoderation möchten die Ortsgemeinde und 

das Planungsbüro gemeinsam mmiitt  EEUUCCHH etwas ffüürr  EEUUCCHH  bewegen. 

Was gefällt dir gut? Wo hältst du dich gerne auf? 

Was stört dich? Was wünschst du dir im Dorf? 

MMaacchh  mmiitt  uunndd  ssaagg  uunnss  ddeeiinnee  MMeeiinnuunngg!!  
Zu Beginn spendiert die Ortsgemeinde Pizza für alle Teilnehmenden. 

MMoonnttaagg,,  2222..  NNoovveemmbbeerr
18:45 bis ca. 20:15 Uhr im Bürgerhaus 

Es laden ein: 

Ortsgemeinde Mörlen 

Büro RU-PLAN Redlin + Renz 

Bring zum Treffen bitte deine MMaasskkee  mit! 

Herzliche

Einladung: 

Mörlener
Bürgertreff
Sonntag, 21. November 2021

10:30 Uhr Frühschoppen
15:00 Uhr Sonntagscafé

Bürgerhaus Mörlen (großer Saal)

Schulstraße 9

57583 Mörlen

www.moerlen-westerwald.de

Es gelten die aktuell gültigen 

Coronaregeln. Teilnahme für geimpfte und 

genesene Bürgerinnen und Bürger möglich 

(2-G-Regel - Nachweis mitbringen).

zu vertreten. Und wie war das Wetter? Wie immer bei Sankt 
Martin: Waschküche - nass, feucht und regnerisch.
An der Grillhütte wurde die Martinsgruppe mit Feuer und 
wärmenden Getränken empfangen. Nach einer kleinen 
Geschichte zu Sankt Martin fanden die Martinsbretzeln bei 
Groß und Klein freudige Abnehmerinnen und Abnehmer. 
Gemeinsam ließ man den schönen Abend ausklingen. 
Danke an alle helfenden Händen im Vorder- und Hinter-
grund.

Karsten Lucke
Ortsbürgermeister

	■ Nächste Klöntheke...
... ein bisschen Quatschen und Klö-
nen, eine Runde Würfeln oder Kar-
tenspielen oder einfach zusam-
menkommen: Die nächste 
Klöntheke lädt ein am Donnerstag, 
25. November 2021, 19.00 – 22.00 
Uhr im DGH.

Karsten Lucke, Ortsbürgermeister

Mörlen

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Thomas Ax

dienstags  .............................. 19:00 bis 20:30 Uhr
und nach Vereinbarung
Gemeindeverwaltung, Schulstraße 9
Telefon  ..............................................  02661 5968

E-Mail  ................................ ortsgemeinde-moerlen@gmx.de
Internet  ...................................  www.moerlen-westerwald.de

Einladung 
Montag 22. November 
16:45 bis ca. 18:30 Uhr 

Bürgerhaus 

Kinderworkshop 
im Rahmen der Dorfmoderation 

für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren 

Es laden ein: 

Ortsgemeinde Mörlen 

Büro RU-PLAN Redlin + Renz 

Gestalte dein Dorf mit! 
In Mörlen soll was passieren! 
Dafür brauchen wir deine Hilfe! 

Bei einem kleinen Ortsrundgang möchten 
wir das Dorf unter die Lupe nehmen. 

Was gefällt dir gut? Wo spielst du gerne? 
Was ist nicht so toll? Wo ist es gefährlich? 

Was wünschst du dir im Dorf? 

Danach tragen wir die Ergebnisse 
im Bürgerhaus zusammen. 

Zum Abschluss spendiert die Ortsgemeinde 
als Dankeschön Pizza für alle Kinder. 

MMaacchh  mmiitt  uunndd  ssaagg  uunnss  ddeeiinnee  MMeeiinnuunngg!!  

Wirf die aauussggeeffüüllllttee  

EEiinnvveerrssttäännddnniisseerrkklläärruunngg  

bitte bis zum 2200..1111..  

beim Bürgermeister 

Im Thomasfeld 13 

in den Briefkasten oder 

bring sie zum Treffen mit! 

Denk auch bitte an 

deine MMaasskkee! 



Wäller Blättchen 30 Nr. 46/2021

eine Ausbildung zum/zur staatlich 
anerkannten Erzieher/in oder ein 
Abschluss in einem 
frühpädagogischen Studiengang
praktische Berufserfahrung wäre 
wünschenswert
einen wertschätzenden Umgang 
mit Kindern, Eltern und 
KollegInnen.
Flexibilität, Reflexionsfähigkeit und 
Durchsetzungsvermögen
Freude an der Arbeit mit 
Entwicklungsdokumentationen und 
sicheren Umgang mit den MS 
Office Programmen
an den Bildungs- und 
Erziehungsempfehlungen von 
Rheinland-Pfalz orientiertes 
Arbeiten

Er|zie|her
Eine Person, die der Lieblingsmensch aller kleinen Wesen ist. Sie sind Geschichtenerzähler, 
Spielkameraden, Tränentrockner und manchmal auch Welterklärer. Gleichzeitig reparieren sie kaputtes 
Spielzeug, schlichten Konflikte und coachen nebenbei auch noch die Eltern.
Kurz gesagt: Echte Superhelden, nicht nur im Multitasking!

Zur Unterstützung unseres Teams

ein lebendiges, aufgeschlossenes und 
entwicklungsorientiertes Team
spannende Arbeit mit tollen Kindern
einen Arbeitsplatz mit qualifizierten 
Fortbildungsmöglichkeiten.
tarifgerechtes Entgelt nach TVöD
abwechslungsreiche Angebote mit dem 
Programm JolinchenKids

Bewerbungen bitte in schriftlicher Form bis zum 
31.12.2021 an

Kindertagesstätte Neunkhausen
Kirchstraße 9

57520 Neunkhausen
oder per E-Mail an 

KitaNeunkhausen@web.de
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung 
besonders berücksichtigt.

(m/w/d)
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Termine:
29.11.2021 Spielnachmittag ab 15:00 Uhr in der Villa Haupt-
str.26

Rudi Neufurth
Ortsbürgermeister

	■ Stellenausschreibung 
Kindertagesstätte Neunkhausen

Erzieher/-in (m/w/d) gesucht
siehe Seite 30

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ JV Neunkhausen 1912 e. V.
Verletzung überschattete das Spiel und führte zum 
Spielabbruch
Am vergangen Sonntag startete die Rückrunde mit einem 
Heimspiel für den JVN. Zu Gast war die SG Pottum.
Allerdings sollte dies kein normales Spiel werden. Zunächst 
ging der JVN durch ein Tor von Jannis Kempf in der 27. 
Minute mit 1:0 in Führung. Bei diesem Spielstand blieb es 
auch als kurz vor der Pause das Spiel durch eine schwere 
Verletzung unseres Spielers Nicolas Gottschalk überschattet 
wurde. Leider war die Verletzung so schwerwiegend, dass es 
zum Spielabbruch kam.
An dieser Stelle möchten wir Nici alles Gute und eine 
schnelle Genesung wünschen.
Vorschau:
Meisterschaftsspiel
Am Sonntag den 21.11.2021 ist der JVN zu Gast in Lieben-
scheid – Anpfiff ist um 15 Uhr.

Nisterau

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Markus Schell

freitags  .................................. 16:00 bis 18:00 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus, Schulweg 12
Telefon  ..........................................  02661 939556
Mobil  ...........................................  0160 97331615

E-Mail  ..............................................  gemeinde@nisterau.de
Internet  ....................................................... www.nisterau.de

	■ Weihnachtsbaumverkauf
Liebe Nisterauer Bürger,
in unserer gemeindeeigenen Weihnachtsbaumkultur sind 
wunderschöne Nordmanntannen herangewachsen.

	■ Treffen der Vereinsvertreter
Aus Gründen von Terminüberschneidungen muss das 
nächste Treffen der Vereins- und Kirchenvertreter von Mon-
tag, 22.11.2021 auf Dienstag, 23.11.2021, 20.00 Uhr ver-
schoben werden. Bitte um Beachtung.

Thomas Ax, Ortsbürgermeister

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ JSG Wolfstein
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

	■ SG Nauroth/Mörlen/Norken
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

	■ JFV Wolfstein WW/Sieg e.V.
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

Neunkhausen

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Rudi Neufurth

freitags  ................................................... 17:00 bis 18:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Bürgermeisteramt, Hauptstraße 26
Telefon  ...........................................................  02661 939457
Mobil  ..............................................................  0171 1284215
E-Mail  ............................. buergermeister@neunkhausen.de

	■ Information über die Gemeinderatsitzung 
am 18.10.2021

A. Öffentlicher Teil
1. Jahresabschluss 2020
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat am 16.09.21 den 
Jahresabschluss 2020 geprüft, und am 18.10.21 in der Sit-
zung am 18.10.21 die Empfehlung an den Gemeinderat 
abgegeben, den Jahresabschluss 2020 wie vorgelegt festzu-
stellen. Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss der 
Ortsgemeinde für 2020 fest. Der Gemeinderat erteilt dem 
Ortsbürgermeister, den Beigeordneten, soweit sie den Orts-
bürgermeister vertreten haben, sowie dem Bürgermeister 
der Verbandsgemeinde Bad Marienberg und dessen Beige-
ordneten, soweit sie den Bürgermeister vertreten haben, die 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2020.
2. Auftragsvergabe Beratung und Beschlussfassung 
Struth/Ackergarten
Der Gemeinderat vergibt den Planungsauftrag für das Bau-
gebiet Struht/Ackergarten an das Planungsbüro Paul 
Alhäuser.
3. Kenntnisgabe/Verschiedenes
Der Vorsitzende teilt mit, dass die Heizkörper für das Bürger-
haus aufgrund steigender Materialkosten um 25% teurer 
werden, auch die Holzverkleidung wird teurer als erwartet. 
Andreas Held kündigt den Vertrag mit der Ortsgemeinde 
(Ausheben und Schließen der Gräber). Ein Bewerber aus 
Nisterau wird die Arbeiten übernehmen. Die Schneefangbal-
ken an der alten Schule wurden durch Alu-Rohre ersetzt.
C. Bekanntgabe aus dem nichtöffentlichem Teil
Einer Bauanfrage wurde stattgegeben, es wurden mehrere 
Grundstücke verkauft, dem Jagdpachtvertrag wurde zu 
gestimmt.

Rudi Neufurth
Ortsbürgermeister
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Den im letzten Jahr angebotenen Bringservice können wir 
in diesem Jahr leider wegen der Corona-Pandemie nicht 
anbieten.
Im übrigen gelten die Vorschriften der derzeitigen Corona - 
Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.

Förster Esper und Ortsbürgermeister Markus Schell

Es steht eine große Anzahl von Weihnachtsbäumen mit 
einer Größe von 1,50 m bis 2,50 m zur Verfügung.
Wie schon im letzten Jahr können diese auch in diesem Jahr 
am Samstag, den 18. Dezember in der Zeit von 10.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr in der Flur „Thiergarten“ (siehe Karte) zum 
Preis von 15 € je Stück selbst geschlagen werden.

	■ Volkstrauertag
Seit 1952 begehen wir in 
Deutschland zwei Sonntage 
vor dem ersten Adventssonn-
tag in den sogenannten „stil-
len Tagen“ den Volkstrauer-
tag. Dabei drücken seit jeher 
Menschen deutschlandweit 
durch viele Veranstaltungen 
ihre Anteilnahme an die Opfer 
von Gewalt und Krieg aller 
Nationen aus. So findet bei-
spielsweise im Deutschen 
Bundestag jährlich eine Zere-
monie unter der Beteiligung 

ranghoher Politikerinnen und Politiker statt, die durch Reden 
und Ansprachen an jenes Leid erinnern möchten, welches 
besonders im letzten Jahrhundert in weiten Teilen der Welt 
seine sichtbaren Spuren hinterlassen hat.
Auch die Ortsgemeinde Nisterau setzt in diesen Tagen auf 
dem Ortsfriedhof ein Zeichen und erinnert an all jene, die 
durch Kriege und Gewalttaten ihre Leben ließen.

Markus Schell, Ortsbürgermeister

	■ Absage Weihnachtsmarkt
Weihnachtsmarkt am 27. November 2021 findet nicht statt
Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation kann unser 
geplanter Weihnachtsmarkt leider nicht stattfinden.
Ich bitte um Verständnis.

Markus Schell, Ortsbürgermeister

	■ Fundbüro Nisterau
Wem gehört dieses Fahrrad? 
Es wurde in der Gemarkung 
Nisterau an der B414 gefun-
den. Der Besitzer kann sich 
gerne bei mir melden.

Markus Schell, 
Ortsbürgermeister

Nistertal

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Christian Benner

dienstags und mittwochs  ....................... 18:00 bis 19:00 Uhr
Dienstagssprechstunde derzeit nur telefonisch
Bürgermeisteramt/Gemeindeverwaltung, Am Sportplatz 4a
Telefon während der Sprechzeiten  ..............  02661 9839950
Telefon (Eilsachen/Notfälle)  ...........................  0175 2212516
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3. Lametta, Kugeln oder sonstiger Baumschmuck müssen 
restlos entfernt sein;

4. bei einer Sammlung durch Ortsvereine erfolgt seitens 
des WAB keine Straßensammlung mehr, d.h. die einsam-
melnden Ortsvereine / Kirchengemeinden müssen die 
Bäume an einem zentralen Platz sammeln, von wo aus 
sie dann später vom WAB „in einem Rutsch“ abgeholt 
werden;

5. interessierte Vereine, die Feuerwehr oder die Kirchenge-
meinden müssen personell und strukturell so organisiert 
sein, dass sie problemlos, zügig (möglichst eintägig) und 
strukturiert beide Ortsteile Nistertals, d.h. Erbach und 
Büdingen, einsammeln können - das Einsammeln der 
Weihnachtsbäume in nur einem Ortsteil ist nur dann 
möglich, wenn ein Partnerverein oder eine Partnerkir-
chengemeinde für den anderen Ortsteil gefunden wird, 
der das Einsammeln dort übernimmt.

Findet sich kein Verein oder keine Kirchengemeinde, die das 
Einsammeln in ganz Nistertal (ggf. mit Partnerverein) nach 
o.g. Gesichtspunkten und Vorgaben übernehmen kann oder 
möchte, so werden die Weihnachtsbäume im Januar per 
regulärer Straßensammlung, die dann nicht entfällt, durch 
den WAB abgeholt. In den letzten Jahren (Ausnahme: In 
2020 erfolgte die Abholung lockdownbedingt durch den 
WAB) hatte die Kirchengemeinde Unnau das Einsammeln 
der Weihnachtsbäume in ganz Nistertal übernommen.
In Rücksprache mit dem WAB als „Abfallhoheitsträger“, soll 
jedoch wieder allen Vereinen zumindest die Möglichkeit einer 
Teilnahme eingeräumt werden. Ich möchte daher alle Traditi-
onseinsammler oder solche, die es noch werden wollen, wie-
der dazu ermutigen sich zu melden. Sollte sich keiner mel-
den, dann haben wir ja noch die WAB-Sammlung. Beim 
Einsammeln sind die Corona-Hygieneregeln einzuhalten.

Christian Benner, Ortsbürgermeister

	■ Treffen der Vereine zwecks Terminplanung  
für 2022

Alle ortsansässigen Vereine, die Feuerwehr, die Kirchenge-
meinden, der Kindergarten Kunterbunt sowie die Grund-
schule Nistertal werden zwecks Absprache und Koordinie-
rung der Termine für das Jahr 2022 zu einem gemeinsamen 
Treffen eingeladen. Das Treffen findet statt am 01.12.2021, 
19.15 Uhr, im Bürgerhaus in Nistertal.
Wer kommt, der kommt! Sollten einzelne Vereine / Vereins-
vorstände an diesem Termin verhindert sein, so bitte ich 
namens der Ortsgemeinde um Einreichung eines eigenen 
Jahresterminplans 2022 bei der Gemeindeverwaltung bis 
zum 30.11.2021, damit abwesende / verhinderte Vereine 
dennoch berücksichtigt werden können. Es gilt jedoch, der 
Fairness halber, dass Termine, die gemeinsam auf dem Tref-
fen der Vereine terminiert werden, im Jahresterminkalender 
der Gemeinde Vorrang haben gegenüber denjenigen Termi-
nen, die von einzelnen Vereinen schriftlich eingereicht wer-
den. Insofern Nistertaler Unternehmen oder unsere Gast-
wirte in 2022 (wieder) größere Feiern oder Feste planen, so 
bitte ich ebenfalls um schriftliche Einreichung bis zur o.g. 
Frist, damit auch solche Termine, wenn möglich, bei den Pla-
nungen ggf. berücksichtigt werden können.
Ich freue mich auf ein konstruktives Planungstreffen. Das 
Treffen findet unter Beachtung der derzeit gültigen Corona-
Regeln (2G+) statt.

Christian Benner, Ortsbürgermeister

	■ Martinszug 2021 fand wieder  
in klassischem Rahmen statt

War er nicht schön, unser Martinszug? Das Wetter hielt, das 
Feuer war prächtig, die Wegstrecke nicht zu weit und nicht 
zu lang, die Martinsgeschichte sehr aufbauend, die Laternen 
so hell am leuchten, die Brezeln so lecker, die Musik so pas-
send und die Kinder (aber auch die Erwachsenen) am 
lächeln und lachen. Viel Gewimmel und Leben in unserem 
„Dorfzentrum“ rund um den Sportplatz, den Kindergarten 
und das Freigelände.

Telefon (Bauhof)  ..........................................  0160 97032434
E-Mail  ...............................  kontakt@nistertal-westerwald.de
Internet  .................................... www.nistertal-westerwald.de

Wir gratulieren
Am 24. November 2021 vollendet

Frau Maria Helmer
ihr 93. Lebensjahr.

Die Ortsgemeinde Nistertal und die Verbandsgemeinde Bad 
Marienberg gratulieren ganz herzlich und wünschen alles 
Gute.
Christian Benner   Andreas Heidrich
Ortsbürgermeister   Bürgermeister

	■ Wiesenurnengräber  
jetzt von Grabschmuck befreien

- Wasser auf den Friedhöfen
Der Winter kommt jetzt schnellen Schrittes immer näher auf 
uns zu. Die Angehörigen aller Verstorbenen, die in unserer 
Gemeinde in einem Wiesenurnengrab beigesetzt wurden, wer-
den daher wie jedes Jahr gebeten rechtzeitig etwaigen Grab-
schmuck von den Wiesenurnengräbern zu entfernen. Natürlich 
hat niemand etwas dagegen, wenn zu besonderen familiären 
Anlässen oder Feiertagen Grabschmuck auch auf Wiesenur-
nengräber gelegt wird. Ein ganzjähriger Grabschmuck mit Blu-
men oder Symbolen, Herzen, usw. sollte jedoch vermieden 
werden - ganz im Sinne eines Wiesenurnengrabes eben. 
Grabschmuck, der ab Bekanntmachung dieses Textes offen-
kundig länger als zwei Wochen lang „liegen bleibt“, wird ohne 
Rücksprache mit den Angehörigen von den Mitarbeitern des 
Bauhofes nach eigenem Ermessen entfernt. In den kommen-
den 2 Wochen wird auch das Wasser auf den Friedhöfen abge-
dreht, damit der Frost die Leitungen nicht schädigt. Ich bitte um 
Beachtung und danke Ihnen für Ihr Verständnis.

Christian Benner, Ortsbürgermeister

	■ Entfall der Seniorenfeier  
der Ortsgemeinde Nistertal

Liebe Seniorinnen und Senioren! Die traditionelle Senioren-
feier der Ortsgemeinde Nistertal, die für Anfang Dezember 
vorgesehen war, fällt leider erneut den hohen Inzidenzzahlen 
und dem pandemischen Geschehen zum Opfer und wird 
daher ausfallen. Wir arbeiten aber wie im letzten Jahr an 
einer Alternative, damit der adventliche Gedanke, den die 
Feier immer inne hat, nicht gänzlich entfällt. Lassen Sie sich 
einfach wieder überraschen! Wir sind zuversichtlich, dass im 
nächsten Jahr wieder alles beim Alten sein kann.

Christian Benner, Ortsbürgermeister

	■ Einsammeln der Weihnachtsbäume im Januar
- ortsansässige Vereine gefragt!
Wie in den letzten Jahren um diese Zeit üblich, muss auch 
jetzt bereits wieder an das Einsammeln der Weihnachts-
bäume im Januar 2022 gedacht werden. Der Westerwald-
kreis-Abfallwirtschaftsbetrieb (WAB) als „Abfallhoheitsträger“ 
hat auch dieses Jahr wieder die Ortsgemeinde gebeten alle 
ortsansässigen Vereine, die Feuerwehr sowie die für den Ort 
bzw. die Ortsteile Büdingen und Erbach zuständigen Kir-
chengemeinden über die Möglichkeit der Durchführung des 
traditionellen Weihnachtsbaumeinsammelns zu informieren.
Alle ortsansässigen Vereine und die Kirchengemeinden, d.h. 
deren Vorstände, können sich bei der Gemeindeverwaltung 
bis zum 01.12.2021 melden, wenn sie am Einsammeln der 
Bäume interessiert sind. Der WAB und die Ortsgemeinde 
knüpfen folgende Bestimmungen an die Einsammler:
1. Traditionell erhalten die Einsammler auf freiwilliger Basis 

Spenden der Bürgerinnen und Bürger, hierzu ist die Bür-
gerschaft jedoch nicht verpflichtet und so erzielte Ein-
nahmen dürfen nur für die „Vereinskasse“ oder für „einen 
guten Zweck“ verwendet werden;

2. der Termin der Einsammlung der Weihnachtsbäume muss 
mit der Ortsgemeinde abgesprochen werden und zwin-
gend vor dem geplanten Abholtermin des WAB erfolgen;
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Gut war, dass es regnete, die Bäumchen ließen sich dadurch 
viel besser setzen, weil der Waldboden recht gut zu bearbei-
ten war. Schlecht war, dass es regnete, wir wurden allesamt 
ganz schon schmutzig, dem teilweise matschigen Boden 
geschuldet. Das tat aber der guten Stimmung und schon gar 
nicht dem guten Zweck keinen Abbruch. Alle hatten sichtlich 
Spaß daran, an der Wiederaufforstung des Nistertaler 
Gemeindewaldes persönlich beteiligt gewesen zu sein.
Die Kosten für die Baumsetzlinge konnten durch einen Spen-
denlauf der Kindergartenkinder (wir berichteten darüber) 
finanziert werden, sodass am Ende des Tages ein ehrenamt-
lich finanziertes und gepflanztes Waldstück entstand, das in 
Zukunft auch noch pädagogisch wertvoll wird. Hoffen wir, 
dass alles anwächst. Vielen Dank an alle, die zu dieser 
gelungenen Aktion beigetragen haben!

Christian Benner, Ortsbürgermeister

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ Karnevalsverein Nistertal 1992 e.V.
Sessionseröffnung der Schlossgarde MonsTabor
Nach über 1 ½ Jahren ohne Karneval brannten die Nisterta-
ler Karnevalisten darauf, endlich an einer der größeren Ver-
anstaltungen der Session teilzunehmen. 

Showtanzgruppe Ladypower

Ich danke allen Helfern und Besuchern für diesen schönen 
Zug, dem Musikzug für die musikalische Begleitung, der klei-
nen Abordnung des Gemeinderates für die gesamte Bewir-
tung sowie natürlich der FF Nistertal, für die Absicherung 
des Zuges! Als Organisator des Zuges zeichnete in diesem 
Jahr die Ortsgemeinde Nistertal selbst.
Das Hygienekonzept ließ einen Martinszug im klassischen 
Rahmen unter wenigen Auflagen wieder zu, und die Freude 
darüber war allen anzumerken. Anbei ein paar Bildimpressi-
onen - damit das Warten bis nächstes Jahr nicht so lange 
dauert.

Christian Benner, Ortsbürgermeister

	■ Baumpflanzaktion des Kindergartens  
mit Bürgermeister und Förster im Gemeindewald

Am Samstag, den 13.11.2021, führte der Kindergarten Nis-
tertal zusammen mit einigen Eltern und Kindergartenkin-
dern, gemeinsam mit Bürgermeister Benner und Förster 
Panthel, die angekündigte Baumpflanzaktion in unserem 
Gemeindewald auf einer Fläche in Büdingen (grobe Rich-
tungsangabe: oberhalb des „Pulverhäuschens“) durch. Die 
Fläche wurde exklusiv dem Kindergarten zugeteilt, es soll 
hier ein lehrreicher Kindergarten-Wald entstehen, zu dem 
die Kindergartenkinder immer mal wieder Ausflüge hin unter-
nehmen können.
Wer kann schon später einmal sagen „Diesen Wald habe ich 
mitgepflanzt“? Das Pflanzgebiet liegt auf einer der großen 
Kalamitätsflächen, die durch Trocknis-, Sturm- und Borken-
käferschäden in den vergangenen Jahren entstanden. Mit 
Stechspaten und viel Einsatz wurden mehr als 100 Bäum-
chen der Arten Elsbeere, Walnuss und Eiche gesetzt. Jeder 
Setzling erhielt einen eigenen, grünfarbigen Einzelschutz, 
der ihn vor Verbiss schützen soll. Dabei erklärte Förster Pan-
thel, weshalb manche Bäume enger und manche weiter aus-
einander gesetzt werden müssen (Stichwort: Konkurrenz-
druck).
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schiedensten Musikrichtungen und Stile bedient. Das Instru-
mentenspektrum reicht von Holzbläsern (Querflöte, Klari-
nette und Saxophon) über Blechbläser (Trompete, Horn, 
Tenorhorn, Bariton, Posaune, Tuba), bis zu diversen Schlag-, 
Saiten- und Tasteninstrumenten (Schlagzeug, Percussion, 
Glockenspiel, Pauken, Gitarre, E-Bass, Klavier, Keyboard). 
Neben der regelmäßigen Probenarbeit (freitags von 17:45 
Uhr bis 18:45 Uhr im Proberaum des Musikzuges im Bürger-
haus in Nistertal) gibt es zudem einen regelmäßigen Auf-
tritts- und Freizeitbetrieb zu den unterschiedlichsten Anläs-
sen (u.a. Karneval, Frühjahrskonzert, Sankt Martin, 
Adventskonzert). Interesse geweckt? Wir würden uns sehr 
freuen von Dir zu hören. Melde Dich dazu einfach per E-Mail 
sebastian.benner@feuerwehr-nistertal.de oder unter der 
Rufnummer +49 (0) 151 535 512 69.

Norken

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin 
Simone Jungbluth

donnerstags  .......................... 18:00 bis 19.30 Uhr
Dorfgemeinschaftshaus, Westerwaldstraße 8
Telefon während der Sprechstunde  ..  02661 6003
Mobil  .............................................  0175 3304777

E-Mail  .......................................................... info@norken.de

	■ Impfbus macht erneut Halt in Norken
Am Samstag, 20.11.2021, gastiert der Impfbus Rheinland-
Pfalz erneut in Norken. Von 10-16 Uhr können sich Personen 
die Erst-/ Zweit- oder Auffrischungsimpfungen in der Nörker 
Sporthalle geben lassen.
Der FC Norken führt diese wichtige Veranstaltung wieder 
durch und kümmert sich neben dem Auf- und Abbau in der 
Sporthalle auch um die Bewirtung. Es werden Frikadellen, 
Kaffee und Kuchen sowie heiße Getränke zum Verzehr 
angeboten. Der Erlös geht in die Jugendarbeit des FC Nor-
ken. Gerne darf auch in die Spendenbox des Vereins 
gespendet werden.

Simone Jungbluth,
Ortsbürgermeisterin

	■ Martinszug

Viele Teilnehmer am Martinszug. Mit einer Andacht vor der 
Kirche mit Diakon Michael Krämer startete der Martinszug. 
In Begleitung der Freiwilligen Feuerwehr, die für die Sicher-
heit der Teilnehmer sorgten. Das Kindergartenteam hatte an 
der Grillhütte alles vorbereitet. Im Einbahnstraßensystem 
durch die Grillhütte gab es Brezeln und Getränke. Im schön 
dekorierten Außenbereich wurden Würstchen gegrillt. Ein 

Und so fuhren gleich 34 Personen am 11.11. zur Sessionser-
öffnung der Schlossgarde MonsTabor. Mit 10 Minuten Ver-
spätung marschierte die Schlossgarde auf die Bühne und 
begrüßte alle mit ihrem Schlachtruf. Nach den ersten Ehrun-
gen folgten verschiedene Tänze. Von Solomariechen bis 
Showtanz war alles dabei. Unsere Showtanzgruppe Ladypo-
wer hatte bei der Schlossgarde ihren ersten Auftritt. Mit 
einem Tanz Medley von Nena bis Spice Girls holten sie uns 
zurück in die 90er.
Es war ein schöner Abend, der mit viel Party sein Ende fand.

	■ SF Nistertal Tischtennis
Bezirksoberliga
Alsdorf - SFN II 7:9
Harbach - SFN II 8:8
Am 13.11. stand für die Männer um Kapitän Chris Schneider 
erneut ein kräftezehrender Doppelspieltag an. Mit vier Sie-
gen aus den bisherigen vier Spielen ging man mit breiter 
Brust auf die Reise, wusste aber gleichsam um die Heim-
stärke der beiden Teams aus dem Kreis Altenkirchen.
Zunächst wurde in Alsdorf gespielt, wo man nach den Dop-
peln unerwartet 1:2 zurücklag. Diesem Rückstand lief man 
bis kurz vor Ende hinterher. Vor allem Rainer Beib im vorde-
ren, Chris Schneider im mittleren sowie Andreas Weyand im 
hinteren Paarkreuz war es zu verdanken, dass man den 
Rückstand schlussendlich noch drehen und zwei Punkte mit-
nehmen konnte.
Kaum war der letzte Punkt gespielt, ging es weiter nach Har-
bach. Beim letztjährigen Rheinlandligisten, der in Bestbeset-
zung auflief, hingen die Trauben ebenfalls hoch. Nach vielen 
hartumkämpften und engen Spielen stand ein 8:8 zu Buche - 
ein Ergebnis, mit dem man durchaus zufrieden sein kann, 
obgleich sicher ein wenig mehr drin gewesen wäre. So 
spielte Pierre Mohr im vorderen Paarkreuz enorm stark auf, 
unterlag aber jeweils unglücklich im fünften Satz. Lobend 
hervorzuheben ist Sebastian Relet, der die zweite Mann-
schaft ersatzverstärkte und beide Spiele im hinteren Paar-
kreuz gewann.
Am Ende eines langen Tages war man müde, gleichzeitig 
aber auch glücklich, weiterhin ungeschlagen zu sein.
2.Kreisklasse
Willmenrod/Langenhahn III - SFN IV 3:9
Nach ausgeglichenem 2:2-Auftakt aus den Doppeln (Günter 
und Ramona) und im oberen Paarkreuz (Phil), bauten Phil-
ipp, Günter und Ramona den Vorsprung auf 5:2 aus. Phil 
kämpfte, aber „keep calm and go on“ wollte nicht recht gelin-
gen. Nachdem er den 3. Satz in der Verlängerung verlor, ver-
passte er trotz 2:0 Führung seine Chance und musste damit 
- wie auch Ramona - Konny Braun gratulieren. Nicht weiter 
schlimm, denn die nächsten 3 Spiele gingen wieder an die 4. 
(Philipp, Günter, Ramona) und machten den Sieg komplett.
3.Kreisklasse Jugend
SFN II - Brachbach/MudersbachV 10:0
Ein überaus erfolgreiches Wochenende hatte unsere 2.
Tischtennis Jugend. Gegen die Gäste aus Brachbach kamen 
Fynn Schäfer, Mara Neis, Kira Weyand und Kyle Jaschinski 
zu einem 10:0 Heimsieg.
In den Einzeln wurden insgesamt nur 2 Sätze abgegeben.
Eine Klasse kämpferische Leistung des gesamten Teams in 
den Einzeln und den Doppeln.
Weiter so!!

	■ Musikzug der FF Nistertal
Jugendensemble startet mit neuer Gruppe
Am Freitag, den 07.01.2022, startet das Jugendensemble 
des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Nistertal mit 
einer neuen Formation ins Jahr. Hierzu suchen wir interes-
sierte Jungmusikerinnen und Jungmusiker, die bereits erste 
musikalische Erfahrungen in einer musikalischen Früherzie-
hung, Bläserklasse oder im Instrumentalunterricht erlangt 
haben. Unser Jugendensemble wurde im Jahr 2016 neu 
ausgerichtet und hat den Fokus auf die Ausbildung im 
Bereich der sinfonischen Blasmusik. Hierbei werden die ver-
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	■ MGV „Liederkranz“ 1910 Norken e.V.
Jahresmitgliedsbeiträge
Der MGV „Liederkranz“ 1910 Norken e.V. beabsichtigt am 
02.12.2021 die Jahresmitgliedsbeiträge per Lastschrift ein-
zuziehen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt zurzeit 12,00 Euro für 
passive und 24,00 Euro für aktive Mitglieder. Sollte ein Mit-
glied mit der Abbuchung nicht einverstanden sein, bitte ich 
den Vorsitzenden, Gerd Hornickel oder den Schatzmeister, 
Karlheinz Schäfer zu unterrichten.

	■ SG Nauroth/Mörlen/Norken
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“

	■ JFV Wolfstein WW/Sieg e.V.
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“.

Stockhausen-Illfurth

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde des Ortsbürgermeisters 
Günter Weinbrenner

dienstags  ............................................... 18:30 bis 20:00 Uhr
Gemeindebüro Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 2
Telefon Gemeindebüro  ....................................  02661 63711
Mobil Ortsbürgermeister  ................................  0171 3425846
E-Mail  .............................. stockhausen-illfurth@rz-online.de

	■ Verschiebung Seniorenfeier
Leider müssen wir die angesichts zunächst fallender Inzi-
denzen und steigender Impfrate eigentlich angestellten 
Überlegungen, dass wir in diesem Jahr wieder eine Feier für 
unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger veranstalten, 
zunächst einmal wieder ad acta legen. Wir glauben, dass die 
stark steigenden Infektionszahlen es als zu riskant erschei-
nen lassen, in der aktuellen Phase eine solche Veranstaltung 
mit ja im Falle des Falles besonders gefährdetem Publikum 
durchzuführen. 
Wir hoffen da sehr auf Ihr / Euer Verständnis.
Wir wollen diese Feier aber unbedingt im Jahr 2022 - und 
zwar so früh wie möglich - nachholen. Wir hoffen darauf, 
dass dann erstens die Infektionszahlen wieder gesunken 
sind und vor allem darauf, dass viele von Ihnen / Euch, für 
die seitens der Ständigen Impfkommission die Auffri-
schungsimpfung empfohlen wird, sich diese „Booster-Imp-
fung“ haben geben lassen, so dass ein Zusammentreffen 
miteinander risikoärmer sein wird.
Wir wünschen uns sehr, dann zu dieser Feier Sie / Euch alle 
gesund begrüßen zu dürfen!

Ihr / Euer Günter Weinbrenner
Ortsbürgermeister

Unnau

Amtliche Bekanntmachungen

	■ Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin 
Iris Wagner

dienstags  ............................................... 17:00 bis 19:00 Uhr
Bürgermeisteramt, Schwimmbadstraße 36
Telefon  ...............................................................  02661 5308
E-Mail  ........................................................... info@unnau.de
Internet:  ......................................................... www.unnau.de

besonderer Dank geht an unsere Losverkäuferinnen: Melina 
Strunk, Lea Weber, Emma Schneider und Nele Lakren. Der 
Erlös geht in diesem Jahr zu je 1/3 an die Tafel in Bad Mari-
enberg, die Rumänienhilfe Kirburg und an ein Projekt für 
bedürftige Kinder in Indien. Die Gewinner der Präsentkörbe 
waren Patrick Schüler (Rommelrath) und Susanne Wilhelm. 
Allen Helfern ein Dankeschön für den schönen Abend.

	■ Straßenbeleuchtung Kirchstraße
In der Kirchstraße wurden von der Sporthalle bis Ortsaus-
gang alle Straßenlampen beschädigt. Es wurden die Abde-
ckungen entfernt und verbogen, Sicherungen wurden ent-
wendet. Die Firma Zoth hat alle Lampen wieder instand 
gesetzt. Den Schaden zahlt die Ortsgemeinde (also alle 
Bürger*innen). Wer sachdienliche Hinweise geben, kann 
meldet sich bitte bei der Ortsgemeinde.

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ JSG Wolfstein
Bitte beachten Sie den Bericht unter „Über die Ortsgrenzen 
hinaus“
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3) Die Auftaktveranstaltung zur Dorfmoderation findet am 
18.11.2021. Flyer werden noch an die Haushalte verteilt.

4) Der Grüncontainer befindet sich in der Winterpause.
5) Das Vordach der Leichenhalle Korb wurde repariert.
6) Am Sonnenweg ist ein mutmaßlicher Bergschaden auf-

getreten. Das Landesamt für Geologie und Bergbau ist 
informiert.

7) Andreas Pohle dankte dem AMC Unnau und namentlich 
Michael Wiedemann für die Durchführung von Geschwin-
digkeitsmessungen im Gemeindegebiet. Die Ergebnisse 
werden dem LBM zur Prüfung vorgelegt. Ggf. kann über 
bauliche Maßnahmen eine Senkung der Geschwindig-
keiten erreicht werden. Darüber hinaus zeigen Untersu-
chungen, dass Geschwindigkeitsmesstafeln Besserung 
bringen.

8) Am Außengelände der Kindertagesstätte besteht Hand-
lungsbedarf. Damit wird sich der Bauausschuss in Kürze 
befassen.

9) Das Vorkommen des Eichenprozessionsspinners im Ein-
gangsbereich des Schwimmbads wurde beseitigt. Darü-
ber hinaus wird durch den Bauausschuss geprüft, wel-
che Maßnahmen im Hinblick auf den Baumrückschnitt 
rund um das Schwimmbad durch die Ortsgemeinde 
erforderlich sind.

Iris Wagner, 
Ortsbürgermeisterin

	■ Abschließende Informationen 
zur Baumpflanzaktion

Alle Bürgerinnen und Bürger, welche sich zur Baumpflanzak-
tion am 20.11.2021 angemeldet haben, bitte ich um Beach-
tung folgender Hinweise:
- Um Autoverkehr rund um die Waldkirche zu vermeiden, 
wird ein Shuttle-Service ab 8:45 Uhr zur Waldkirche angebo-
ten. Treffpunkt für den Shuttle-Service ist bei der Unnauer 
Kirche im Kirchweg. Bitte nutzen Sie diesen Service.
- Als Werkzeug wird neben festem Schuhwerk ein Spaten 
benötigt.
- Bitte beachten Sie die im Zusammenhang mit der Corona-
pandemie geltenden Hygienevorschriften, insbesondere das 
Abstandsgebot, bei der Veranstaltung.

Iris Wagner, Ortsbürgermeisterin

Nichtamtliche Bekanntmachungen

	■ Freiwillige Feuerwehr Unnau
Die Freiwillige Feuerwehr Unnau lädt zur Abschluss-
übung ein
Am 19.11.2021 um 19:00 Uhr findet die Abschlussübung 
der Feuerwehr Unnau bei der Firma MFK GmbH im Indust-
riegebiet in Unnau-Korb statt.
Das Alarmstichwort der Übung wird „Gebäudebrand mit 
Menschenrettung“ heißen. Unter schwerem Atemschutz 
müssen die Kamerad*innen das Gebäude nach Personen 
absuchen. Zeitgleich erfolgt ein sogenannter „Außenangriff“ 
über mehrere Strahlrohre.
Unterstützung erhalten wir durch ein Tragkraftspritzenfahr-
zeug (TSF) der Feuerwehr Nistertal und einem Mannschaft-
transportfahrzeug (MTF) der Feuerwehr Norken. An dieser 
Stelle einmal ein großes Dankeschön an beide Wehren, 
dass beide Fahrzeuge so problemlos zur Verfügung stehen.
Als Startschuss der Übung werden die Sirenen in Unnau und 
Korb von uns per Hand ausgelöst.
Über Zuschauer an dieser Übung würden wir uns sehr 
freuen. 
Vielleicht wird ja bei dem ein oder anderen das Interesse 
geweckt, die Arbeit der Feuerwehr zu unterstützen oder gar 
selbst aktives Mitglied zu werden.
Weitere Informationen über uns, erfährst du auf unserer 
Internetseite www.feuerwehr-unnau.de oder über Facebook 
unter Freiwillige Feuerwehr Unnau, sowie Instagram feuer-
wehr_unnau.

	■ Bürgerinformation  
über die Gemeinderatssitzung vom 28.10.2021

Auftragsvergaben für den Ausbau der Kornhahnstraße 
erfolgen in Kürze
Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung erneut 
mit dem Ausbau der Kornhahnstraße befasst.
Die Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen ist für 
den 19.11.2021 vorgesehen, die Submission findet voraus-
sichtlich am 08.12.2021 statt.
Nachdem Beigeordneter Andreas Pohle die Planung noch-
mals detailliert vorgestellt hatte, ermächtigte der Gemeinde-
rat einstimmig die Ortsbürgermeisterin Iris Wagner, die Auf-
träge für die Straßenbauarbeiten nach Prüfung und Wertung 
der eingegangenen Angebote durch die Verbandsgemeinde-
verwaltung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.
Im Zuge der Planungen für den Ausbau der Kornhahnstraße 
hatte sich herausgestellt, dass das vorliegende Kataster 
älteren Ursprungs ist und daher einige Ungenauigkeiten auf-
weist. Um möglichen Rechtsstreitigkeiten aus dem Weg zu 
gehen und Rechtsicherheit herzustellen, beschloss der 
Gemeinderat, den Auftrag zur Grenzanzeige, Grenzfeststel-
lung, -abmarkung sowie Übernahme in das Kataster an den 
ÖBVI Pfeiffer, Hachenburg zu vergeben.
Da der vorhandene Birkenbestand in der Kornhahnstraße 
nach Mitteilung der Rhenag die Sicherheit der Gasleitungen 
beeinträchtigen könnte und die Ortsgemeinde an einer auf-
wändigen Verlegung der Leitungen kostenmäßig beteiligt 
wäre, war man sich im Gemeinderat einig, die Birken zu 
beseitigen und stattdessen an den betreffenden Stellen 
kleine Stadtbäume und Staudenbeete anzulegen. Damit 
erübrigt sich die kostspielige Verlegung der Gasleitungen.
Iris Wagner dankt Spendern für KiTa und Baumpflanzaktion
Der SV Unnau hat 250,00 € für die Kindertagesstätte Unnau 
gespendet. 500,00 € ließ die Firma Elektrogroßhandel Gäf-
gen der Ortsgemeinde für die geplante Baumpflanzaktion im 
gebeutelten Gemeindewald zukommen.
Der Gemeinderat votierte einstimmig für die Annahme der 
Spenden. Iris Wagner dankte den Spendern auch im Namen 
des Gemeinderats.
Brücke im Wiesenweg erhält Hochwassermulde
Beigeordneter Andreas Pohle nahm in der Ratssitzung die 
jüngsten Starkregenereignisse in Unnau zum Anlass, deren 
Häufigkeit und Auswirkungen auf die Ortsgemeinde Unnau 
anhand von Starkregenkarten Rheinland-Pfalz zu erläutern.
Da zu erwarten sei, dass solche Ereignisse künftig häufiger 
auftreten, empfahl er den betroffenen Anliegern, durch Sand-
säcke Vorsorge zu treffen und eine Warn-App zu installieren. 
Pohle verwies im Übrigen auf die geltende Rechtslage, 
wonach jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein 
kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren ver-
pflichtet ist, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor 
nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung 
zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den 
möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder 
Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.
Im Hinblick auf das jüngste Ereignis im Wiesenweg in 
Unnau-Korb, wo erhebliche Schäden an eine Brücke und an 
der Uferbefestigung entstanden sind, wurde in Abstimmung 
mit den Verbandsgemeindewerken folgender Lösungsvor-
schlag erarbeitet:
An der Brücke wird eine Hochwassermulde errichtet, über 
die das überschüssige Wasser um die Brücke herum ablau-
fen kann. Die beschädigte Uferbefestigung wird im Zuge die-
ser Maßnahme ausgebessert. Einmütig schloss sich der 
Gemeinderat diesem Vorschlag an und vergab gleichzeitig 
den entsprechenden Auftrag an eine Fachfirma.
Kenntnisgaben/Verschiedenes
1) Die Kreisumlage für das Jahr 2021 beträgt für die Orts-

gemeinde Unnau 721.332,00 €, die Verbandsgemeinde-
umlage beläuft sich auf 522.965,00 €.

2) Die Vorsitzende informierte den Gemeinderat über die 
erfolgten Auftragsvergaben im Zusammenhang mit dem 
Ausbau der Kindertagesstätte.
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und der Vorstand würden sich nochmals sehr über viele 
Zuschauer freuen. Wir brauchen jede Frau, jeden Mann und 
jedes Kind zur Unterstützung. Vielen Dank.
SG N/M/N 2
Für unsere 2. Mannschaft stehen noch 3 schwere Auswärts-
spiele an. Das Team um Coach Dario Giannattasio möchte 
noch den ein oder andern Zähler mitnehmen, um beruhigt im 
Mittelfeld der Tabelle überwintern zu können. Hier die Spieler 
im Überblick:
So. 21.11, 15.00 Uhr in Bruche gegen SG Grünebach/Bru-
che
So. 28.11., 15.00 Uhr gegen die FK Etzbach(Spielort wahr-
scheinlich Windeck, Kunstrasen)
Sa. 04.12., 14.30 Uhr in Ingelbach gegen die SG Ingelbach 1

	■ TTF Oberwesterwald/SG Westerwald
Basketball-Training für Kids ab 12 Jahren
Die SG Westerwald bietet allen Mädels und Jungs ab 12 
Jahren ein regelmäßiges Basketball-Training an. Immer don-
nerstags von 18 bis 20 Uhr finden in der Sporthalle Elken-
roth die Übungseinheiten unter Aufsicht statt. In spielerischer 
Form und mit nigelnagelneuen Basketbällen kann dann in 
der schönen Sporthalle auf Körbejagd gegangen werden 
und diese tolle Sportart erlernt und gespielt werden. Anfän-
ger wie Fortgeschrittene sind zum Schnuppertraining ganz 
herzlich willkommen.
Interessierte können sich gerne in der SGW-Geschäftsstelle 
unter 02747-914 711 oder per whatsapp unter 0151-563 
03270 informieren.

Immer donnerstags von 18 bis 20 Uhr: Basketball-Training 
für Kids ab 12 Jahren in Elkenroth.

	■ SG Basalt
Digitaler Adventskalender: Viele tolle Preiss und eine 
SG-Tasse

Passend zur baldigen Vor-
weihnachtszeit bietet die SG 
Basalt einen „digitalen 
Adventskalender“ an. Für 
20,00 Euro erhält man eine
individuelle Adventskalender-
Losnummer, sowie zusätzlich 
eine schicke Tasse der SG-
Basalt.
Mit dieser Losnummer nimmst 
du an unserer täglichen Verlo-
sung vom 01. bis 24. Dezem-

ber teil und sicherst dir damit die Chance auf viele tolle 
Gewinne:
- viele attraktive Preise aus der Region (Dienstleistern, 
Ladenbesitzer, etc.)
- Freikarten von der Oberliga bis zur 3. Bundesliga

Über die Ortsgrenzen hinaus

	■ JSG Wolfstein - Jugend-Fußball
Super-Hinrunde der F-Jugend
Die F1-Jugend der JSG Wolfstein-Mörlen spielte eine fantas-
tische Hinrunde!
In 6 Spielen wurden 6 Siege gefeiert; und das bei einem 
sagenhaften Torverhältnis von 73:7 Toren.
Das Trainerteam und die bei jedem Spiel zahlreichen 
Zuschauer sind zu Recht stolz auf euch! Weiter so!!

	■ JFV Wolfstein WW/Sieg e.V.
Schlagzeilen der Woche:
C1 setzt guten Lauf fort – B2 klettert ins vordere Drittel – A1 
mit erstem Dreier – D2 mit Auswärtserfolg – B1 verliert an 
Boden – D3 hamstert Punkte, wartet aber weiter auf einen 
Dreier – D1 wieder mit knapper Niederlage gegen ein Top-
team - Lilith Schmidt mit ersten Einsätzen in der National-
mannschaft und erstem Treffer
Aktuelle Ergebnisse
B2- JSG Ahrbach ............................................................... 2:1
JSG Hammer Land 2 – D3 ................................................ 0:0
SG Mülheim-Kärlich – D1 .................................................. 2:1
JSG Lahn Gückingen – D2 ................................................ 0:3
C1 – TuS Koblenz 2 ........................................................... 6:1
B1 - Eisbachtal 2 ............................................................... 1:2
A1 – JSG Kannenbäckerland ............................................ 3:1
B2 – JKHorressen ............................................................. 1:1
Spielvorschau
Samstag, 20.11., 14.00 Uhr, D2 – JSG Ahrbach(in Langen-
bach)
Samstag, 20.11., D1 – JSG Hammer Land 1(in Langenbach 
nach der D2)
Samstag, 20.11., 15.15 Uhr, C2 – JSG Ahrbach(in Neunk-
hausen)
Samstag, 20.11., 17.00 Uhr, JSG Buchholz – A1(in Asbach)
Samstag, 20.11., 17.00 Uhr, JSG Remagen – B1
Samstag, 20.11., 17.00 Uhr, JSG Kannenbäckerland – B2
Lilith Schmidt ist Nationalspielerin
In der vergangenen Woche durfte Lilith Schmidt mit 
U16-Juniorinnen Nationalmannschaft nach Dänemark rei-
sen. 2 Test-Länderspiele standen an und Lilith war 2x in der 
Startelf. Im 2. Spiel brachte Sie das Team sogar mit Ihrem 
ersten Länderspieltor in Front. Klasse, Lilith. Weiter so.

	■ SG Nauroth/Mörlen/Norken
Spielvorschau auf die letzten Spiele des Jahres
SG N/M/N 1
Am Sonntag, 21.11., steht das letzte Heimspiel des Jahres 
an. Unser Team empfängt die SG Daaden zum Derby in 
Nauroth um 15.00 Uhr. Wir brauchen dringend einen Dreier, 
um mit einem guten Gefühl und mit der nötigen Hoffnung in 
die Rückrunde im neuen Jahr zu starten. Die Mannschaft 
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Das Team der Michael-Ende-Schule bei der Preisverleihung 
mit Ministerin Binz

INFORMATIONSMESSE ÜBER DEN 
BESUCH DER MAINZER STUDIENSTUFE

22/11
2021

EVANGELISCHES
GYMNASIUM
     BAD
     MARIENBERG

17:00
Uhr
17:00
Uhr

WAS MACHST DU
NACH KLASSE 10?

www.evgbm.netwww.evgbm.net

17.00 - 19.30 UHR  
INFORMATIONSSTÄNDE MIT ANSPRECHPARTNER*INNEN 
DER FACHSCHAFTEN.

19.30 UHR
VORTRAG DER OBERSTUFENLEITUNG ZUR FÄCHERWAHL UND  
DEM PROFIL DER OBERSTUFE AM EVANGELISCHEN GYMNASIUM.

INFORMATIONSMESSE ÜBER DEN 

FORUM
OBERSTUFE
IN DER SCHULMENSA

Kirchliche Nachrichten

	■ Freie christliche Gemeinde Langenbach b. K.
In der Trift 10, 57520 Langenbach
Kontakt: Peter Platzen, 02661-6095; fcg.langenbach@
ktkmail.de

	■ Freie evangelische Gemeinde Nisterau
Wir sind umgezogen, jetzt: Bergweg 5, Nisterau
Kontaktadresse: Harald Börner, Tel.: 02662/5079592,
E-Mail: pastor@nisterau.feg.de
Weitere Informationen im Internet unter: http://nisterau.feg.de
Sonntag: 10.00 Uhr Gottesdienst

- Freikarten der 2. Frauen-Bundesliga, sowie von andern 
Sportarten.
Und so funktioniert´s:
1. du kaufst ein (oder mehrere) Adventskalender-Los/e bis 
zum 28.11.2021 unter www.sg-basalt.de/adventskalender 
oder per WhatsApp Account unter + 49 2661 984 763 8
2. am 30.11.2021 erhälst du deine individuelle/n Losnummer/n.
3. ab 01.12.2021 kannst du täglich gewinnen. Auch wenn 
du bereits einmal gewonnen hat, bleibt deine Losnummer 
gültig und kann auch weiterhin gewinnen.
Die Losnummern der Gewinner:innen werden täglich auf 
unserer Homepage www.sg-basalt.de und auf unseren sozi-
alen Kanälen (Instagram und Facebook) veröffentlicht.

Schul- und Kindergartennachrichten

	■ Kindertagesstätte Neunkhausen
Vorschulkindertreff Nähwerkstatt
Am Mittwoch, 10.11.2021 trafen sich die „Schlauen Füchse“ 
der Kindertagesstätte Neunkhausen in der Kita, um gemein-
sam erste Erfahrungen an der Nähmaschine zu sammeln. 
Ein persönliches Kuschelkissen sollte genäht werden. Einige 
Tage zuvor hatten sich die Kinder Stoff in ihrer Lieblingsfarbe 
ausgesucht und Bianca Schneider (ehemalige Kindergarten-
mama) beflockte den Stoff mit dem Namen von jedem Kind. 
Frau Schneider hatte alles so gut vorbereitet, dass rasch mit 
dem Nähen begonnen werden konnte. Die Kinder betätigten 
dabei das Pedal und führten den Stoff so, dass eine gerade 
Naht entstand. Alle Kinder hatten großen Spaß und schon 
nach kurzer Zeit konnten stolz die ersten Ergebnisse 
bestaunt werden.
Nun kann zu Hause gekuschelt werden und es bleibt eine 
tolle Erinnerung an die Vorschulkinderzeit.
Ein herzliches DANKESCHÖN an Frau Bianca Schneider für 
diesen schönen und lehrreichen Vormittag!

	■ Michael-Ende-Schule Bad Marienberg
Ministerin überreicht in Mainz Preis für die Abschluss-
klasse
Zum Finale des landesweiten Lesewettbewerbs „Mit Leselust 
auf Klassenfahrt“ reiste die Abschlussklasse 9 der Michael-
Ende-Schule Bad Marienberg mit ihrer Klassenlehrerin Han-
nah Steiger in die Landeshauptstadt.
Fernsehmoderator Martin Tietjen leitete die Finalshow 
gemäß der Fernsehsendung „Wer wird Millionär“ und das 
Team der Bad Marienberger Förderschule L kämpfte sich im 
Wettstreit mit zwei Realschulen Plus aus Mainz und Mendig 
sowie zwei Gymnasien aus Wörth und Mainz erfolgreich 
durch alle Fragerunden und erreichte den maximalen 
Gewinn von 500,-Euro für die Klassenkasse. Den Sieger-
scheck überreichte die Ministerin für Familie, Frauen, Kultur 
und Integration Katharina Binz. Ein toller Erfolg!
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	■ Ev. Kirchengemeinde Kirburg
Pfarramt: Köln-Leipziger Str. 22, 57629 Kir-
burg, Tel.-Nr.: 02661 - 5407, Fax: 02661 - 
64259, E-Mail: kirchengemeinde.kirburg@
ekhn.de, Öffnungszeiten Gemeindebüro: Mo. 
und Fr. 9 Uhr bis 12 Uhr, Mi. 15 Uhr bis 18 
Uhr.

Sonntag, 21.11.2021, Ewigkeitssonntag 10 Uhr und 12 
Uhr, Zu diesem Sonntag laden wir vor allem diejenigen Men-
schen ein, die im zu Ende gehenden Kirchenjahr einen lie-
ben Menschen verloren haben und den Weg der Trauer 
gehen. Wir bieten an diesem Sonntag zwei Gottesdienstzei-
ten 10.00 Uhr und 12.00 Uhr an, damit auch all diejenigen 
kommen können, die an diesem Gottesdienst gerne teilneh-
men möchten. Aufgrund der aktuellen Lage melden Sie sich 
bitte mit der gewünschten Uhrzeit telefonisch oder schriftlich 
mit Angabe aller teilnehmenden Personen an. Unsere Got-
tesdienste finden nach den aktuellen Corona-Schutz-u. Hygi-
enemaßnahmen statt. Mundschutzpflicht besteht beim Betre-
ten und Verlassen der Kirche und auch am Sitzplatz. 
Datenerfassung und Desinfektionspflicht der Hände im Ein-
gangsbereich.
Donnerstag, 25.11.2021: 17.30 Uhr Jungen-u. Mädchen-
jungschar, 19.00 Uhr Jugendkreis,
Fotoausstellung: „Seht, welch ein Mensch!“, Die Ausstel-
lung, die mutige und engagierte Westerwälder porträtiert, 
wird bis zum 30. November 2021 täglich von 9 Uhr bis 17 
Uhr in der Ev. Kirche Kirburg zu sehen sein,
Sonntag, 28.11.2021: Konzert „Leise Töne im Advent“, 
mit den Klanghäppchen Hirtscheid, 17 Uhr in der Ev. Kir-
che Kirburg, Das Frauenensemble mit ihrer Chorleiterin 
Edda Sevenich und Volker Siefert am Klavier präsentiert ein 
ca. einstündiges Programm mit Liedern und Texten zur Ein-
stimmung auf die kommende Advents- und Weihnachtszeit. 
Die Sängerinnen, für die es seit Beginn der Coronapande-
mie der erste größere Auftritt ist, würden sich über viele 
Zuhörer*innen freuen. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die 
Chorarbeit wird gebeten, dafür wären wir sehr dankbar. Der 
Einlass in die Kirche erfolgt unter den dort gültigen Corona-
regeln.

	■ Ev. Kirchengemeinde Unnau
Pfarramt: Kirchweg 12, 57648 Unnau, 
Tel.-Nr.: 02661 - 1631.
Wir laden herzlich zu folgenden Veranstal-
tungen ein:

Sonntag, 21.11.: 10.00 Uhr Gottesdienst (auch auf You 
Tube),
Dienstag, 23.11.: 14.30 Uhr Frauenkreis
Durch neue Corona Verordnungen und Empfehlungen des 
Krisenstabs der EKHN gibt es für unsere Gottesdienste fol-
gende neue Veränderung: Ab dem 14.11.2021 gelten für 
unsere Gottesdienste die 3G Regeln. Deshalb bitten wir Sie, 
vor Eintritt in die Kirche Ihren Impfausweis, bzw. einen nega-
tiven Test vorzuweisen.

	■ Kath. Pfarrei Maria Himmelfahrt Hachenburg
Bad Marienberg - Hachenburg - Hattert - Marienstatt - 
Merkelbach - Mörlen- Nistertal - Norken

Salzgasse 11, 57627 Hachenburg - E-Mail: 
mariahimmelfahrt@hachenburg.bistumlim-
burg.de, Tel.-Nr.: 02662 - 943510, Zentrales 
Pfarrbüro Hachenburg (Büro geöffnet: mon-
tags bis freitags: 8 bis 12 Uhr und montags 
und mittwochs 14 bis 16 Uhr),

Tel.-Nr.: 02662 - 94351-25, Marienstatt (Büro geöffnet: don-
nerstags: 14 bis 16 Uhr), Tel.-Nr.: 02662 - 94351-27, Bad 
Marienberg (Büro geöffnet: mittwochs: 9 bis 12 Uhr), Tel.-
Nr.: 02662 - 94351-28, Mörlen (Büro geöffnet: montags: 14 
bis 16 Uhr), Tel.-Nr.: 02662 - 94351-26, Nistertal (Büro 
geöffnet: dienstags: 14 bis 16 Uhr).
Gottesdienste in unserer Pfarrei: Wir freuen uns, mit Ihnen 
Gottesdienst feiern zu dürfen. Bitte denken Sie an die noch 

Wir wenden die jeweils aktuell vorgeschriebenen Corona-
Schutz- und Hygienemaßnahmen des Landes an. Deshalb 
ist für die Teilnahme an den Gottesdiensten eine Anmeldung 
erforderlich (telefonisch bei G. Krumm unter 02661/7317 
oder E-Mail an gerdkrumm@gmail.com).
Mund-Nasen-Schutz wird ab der Eingangstür bis zum Sitz-
platz und während des Gottesdienstes getragen. Die Hände 
werden vor dem Eingang desinfiziert, Abstände müssen ein-
gehalten werden. In bestimmten Zeitabständen wird gelüftet.
Unsere Gottesdienste können Sie nun auch im Livestream 
miterleben: https://nisterau.feg.de/media/

	■ Ev. Kirchengemeinde Bad Marienberg
Pfarrer:
Pfarrer Oliver Salzmann für Bad Marien-
berg (Stadt) und Zinhain, Tel.-Nr.: (02661 - 
5381).
Pfarrer Peter Wagner für Eichenstruth, Fehl-
Ritzhausen, Großseifen, Langenbach und 

Stockhausen-Illfurth, Tel.-Nr.: (02661 - 5552).
Pfarrer Maic Zimmermann für Höhn, Hahn und Dreisbach, 
Tel.-Nr.: (02661 - 9531207).
Pfarrer Karl Jacobi ist vom 21.9. - 16.12.2021 zum Studium 
in Beirut. Im Internet erfahren Sie mehr unter www.beirut.
team. In dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte 
an Pfarrer Peter Wagner in Fehl-Ritzhausen, Tel.-Nr.: 
(02661 - 5552).
Gemeindebüro:
Öffnungszeiten: Mo, Di und Mi: 09.00-12.00 Uhr, Do: 15.00-
18.00 Uhr
Telefon (02661 - 61506). Bitte beachten Sie, dass ein Besuch 
im Gemeindebüro nur nach vorheriger Terminvereinbarung 
möglich ist.
Kontakt: Email: kirchengemeinde.bad-marienberg@ekhn.
de,
Homepage: www.kirche-bad-marienberg.de,
YouTube: Kirchenvideo.
Gottesdienste:
Sonntag, 21.11.2021 - Ewigkeitssonntag,
09:30 Uhr Bad Marienberg, 14:00 Uhr Bad Marienberg - 
Andacht auf dem Friedhof Marktstraße, 11:00 Uhr Fehl-Ritz-
hausen, wo der Verstorbenen von Fehl-Ritzhausen und 
Großseifen gedacht wird. 14:00 Uhr Fehl-Ritzhausen, wo 
der Verstorbenen von Eichenstruth, Langenbach und Stock-
hausen-Illfurth gedacht wird. 11:00 Uhr Höhn
09:30 Uhr Hof,
Termine:
Freitag, 19.11.2021:
16:00 Uhr Intercrosse in der Sporthalle des ev. Gymnasiums 
Bad Marienberg, 17:30 Uhr Jungschar im ev. Gemeindehaus 
Bad Marienberg,
Dienstag, 23.11.2021:
15:30 - 17:00 Uhr Konfirmandenunterricht in allen Pfarreien, 
19:30 Uhr Frauenchor Hof in den Gemeinderäumen Hof,
Mittwoch, 24.11.2021:
15:00 Uhr Frauenstunde im ev. Gemeindezentrum Fehl-Ritz-
hausen,
Liebe Gottesdienstbesucher, auf Beschluss des Kirchenvor-
standes wird in unseren Gottesdiensten zurzeit die soge-
nannte 2G⁺ Regelung angewendet. Das bedeutet, dass alle 
geimpften und genesenen Personen mit Nachweis am Got-
tesdienst teilnehmen können. Die Maske kann dann am Sitz-
platz abgenommen werden. Die zusätzlich erlaubte Anzahl 
an ungeimpften Personen richtet sich nach der aktuellen 
Warnstufe und liegt zurzeit bei 25. Ein negativer Coronatest 
ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Nähtreff:
Der nächste Nähtreff findet bei genügend Teilnehmern am 
20.11.2021 ab 14:00 Uhr im „Gemeindehaus“ in Bad Mari-
enberg statt. Weitere Infos bei Anna Lüdemann: anna@lue-
demann2.de, Tel.-Nr.: 0160 - 98529057 od. Luisa Brück-
mann, luisa.brueckmann@web.de, Tel.-Nr.: 0172 - 2349348. 
Bei Interesse bitte vorher anmelden.
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17:00 Uhr: Die Kath. öffentliche Bücherei Nistertal ist bis 
19.00 Uhr geöffnet. Informationen und Kontakt: 02661 - 
9165235, Adresse: Kirchweg 5, Nistertal; buecherei-nister-
tal@freenet.de, Homepage: www.buecherei-nistertal.de.

	■ Kath. Pfarrei Sankt Franziskus im 
Hohen Westerwald, Rennerod

Zentrales Pfarrbüro Rennerod 02664 - 
99200-0, Mo, Di, Do, Fr 10:00 - 12:00 Uhr, 
Mo, Di, Mi, Do 15:00 - 17:00 Uhr.
Das Zentrale Pfarrbüro in Rennerod ist für 

den Publikumsverkehr geöffnet. Wir bitten Sie beim Besuch 
zum gegenseitigen Schutz einen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. Die Kontaktstellen bleiben bis auf weiteres für den 
Publikumsverkehr geschlossen. Selbstverständlich sind wir 
wie gewohnt telefonisch für Sie erreichbar.
Die Kontaktstellen sind im Augenblick nur telefonisch 
erreichbar:
Kontaktstelle Elsoff: Tel.-Nr.: 02664 - 999121,
Kontaktstelle Hellenhahn-Schellenberg: Tel.-Nr.: 02664 - 
99200-24,
Kontaktstelle Höhn, Tel.-Nr.: 02664 - 99200-18,
Kontaktstelle Seck, Tel.-Nr.: 02664 - 99200-10,
Kontaktstelle Schönberg, Tel.-Nr: 02664 - 99200-21,
Kontaktstelle Westernohe, Tel.-Nr.: 02664 - 335.
Bei seelsorgerischen Notfällen erreichen Sie uns unter: 
0175 -7069945.
Gottesdienstordnung:
Donnerstag, 18. November: 09.00 Uhr, Höhn: Eucharis-
tiefeier, 19.00 Uhr, Rennerod: Eucharistiefeier / Amt für 
Anna Pitton,
Freitag, 19. November: 19.00 Uhr, Schönberg: Eucharis-
tiefeier / Amt für Anneliese Becher und verst. Angehörige, 
19.00 Uhr, Seck: Eucharistiefeier,
Samstag, 20. November: 17.30 Uhr, Westernohe: Eucha-
ristiefeier, 17.30 Uhr, Elsoff: Eucharistiefeier / Amt für 
Ramona Barbonus, 19.00 Uhr, Oberrod: Eucharistiefeier, 
19.00 Uhr, Seck: Eucharistiefeier / Amt für die Eheleute 
Johann-Philipp Rau und deren verst. Kinder / Jahramt für 
Wolfgang Haubrich / Amt für Christel Haubrich,
Sonntag, 21. November, 09.00 Uhr, Ailertchen: Heilige 
Messe zu Ewig Gebet mit Aussetzung und Sakramentalem 
Segen, 09.00 Uhr, Irmtraut: Heilige Messe zu Ewig Gebet 
mit Aussetzung und Sakramentalem Segen / Amt für Heinz 
Heyer und verst. Angehörige / Amt zur Ehren der heiligen 
Gottesmutter, 10.30 Uhr, Hellenhahn: Heilige Messe zu 
Ewig Gebet mit Aussetzung und Sakramentalem Segen / 
Amt für Sabine Bär, 10.30 Uhr, Rennerod: Heilige Messe zu 
Ewig Gebet mit Aussetzung und Sakramentalem Segen / 

immer bestehenden Hygieneregeln und den damit zusam-
menhängenden Vorgaben (Anmeldung zu den Gottesdiens-
ten bis freitags 12 Uhr und Tragen einer medizinische Maske 
- OP-Maske, FFP2, KN95/N95 Maske). Bitte kommen Sie 
frühzeitig vor dem Gottesdienst.
Beheizung der Kirchen während der Gottesdienste: Lei-
der dürfen wir Heizungen, die auf dem Umluftprinzip beru-
hen, nicht mehr während des Gottesdienstes in Betrieb las-
sen. D. h. konkret: Unsere Kirchen werden bis ca. 15 min vor 
den Gottesdiensten geheizt und dann wird die Heizung aus-
geschaltet. Es könnte daher im Laufe des Gottesdienstes 
kalt werden. Bitte ziehen Sie sich warm an, bringen Sie 
auch gerne ein Kissen und od. eine Decke an kalten 
Tagen mit.
Kolpingfamilien Hachenburg und Marienstatt - Weih-
nachtspäckchen für Kinder in Moldawien: Wir möchten 
Kindern in Kinderheimen und Kinder aus sozialschwachen 
Familien eine Freude machen. Es wäre schön, wenn auch 
Ihr ein Päckchen in Schuhkartongröße packt. Hier ein Vor-
schlag für den Inhalt: Buntstifte, Malbuch, Schulmaterialien, 
Seife, Zahnpasta u. Zahnbürste, Creme, kleines Kuscheltier, 
Süßigkeiten (Bitte auf Ablaufdatum achten!). Bitte schreibt 
auf das Päckchen, ob es für ein Mädchen od. einen Jungen 
ist und für welches Alter. Die Päckchen werden noch vor 
Weihnachten (6. Januar in beiden Ländern) dorthin gebracht. 
Letzter Abgabetermin ist der 10. Dezember 2021.
Abgabestellen: In der Schule, im Kindergarten, bei Familie 
Cornelia und Rainer Hardieß, Hofbergstr. 15, Müschenbach 
od. bei Mathilde und Bernd Kind, Waldstr. 5 in Gehlert. Alle 
Infos erhaltet Ihr bei der Familie Kind 02662 - 1747. Vielen 
Dank Euch allen.
Kirchort Bad Marienberg: Fr., 19. 11., 13:00 Uhr: Lebens-
mittelausgabe der Westerwaldkreistafel in der Weidenstraße 
7; Bad Marienberg,
Sa., 20. 11., 10:00 Uhr: Treffen der Kommunionkinder Bad 
Marienberg in der Kirche,
So., 21. 11., 10:30 Uhr: Amt in Bad Marienberg - mit Totenge-
denken für die Verstorbenen des vergangenen Jahres (Pfr. Roth),
Mo., 22. 11., 10:00 Uhr: Wort-Gottes-Feier in der Senioren-
Residenz „Am Kurpark“ in Bad Marienberg (Diakon Krämer),
Do., 25. 11., 19:00 Uhr: Heilige Messe im Dorfgemein-
schaftshaus Hahn (Kaplan Engels),
Fr., 26. 11., 13:00 Uhr: Lebensmittelausgabe der Wester-
waldkreistafel in der Weidenstraße 7; Bad Marienberg 14:00 
Hauskommunion in Bad Marienberg,
Kirchorte Mörlen und Norken: So., 21. 11., 09:00 Uhr: 
Amt - mit Totengedenken für die Verstorbenen des vergan-
gen Jahres in Mörlen (Kaplan Engels); Gedächtnis für + Karl 
Aust und Angehörige.
Mi., 24. 11., 19:00 Uhr: Heilige Messe in Mörlen (Pfr. Roth); 
Amt für + Eheleute Thekla und Alfons Schuster und ++ 
Angehörige.
So., 28. 11., 09:00 Uhr: Amt in Norken (Pfr. Roth); Jahrge-
dächtnis für + Rudolf Hilger; Gedächtnis für + Martha Schnei-
der; für + Dieter Westphal 14:00 Uhr: Tauffeier für das Kind 
Luca Schäfer in Mörlen (Pfr. Roth), 14:00 Uhr: Tauffeier für 
das Kind Emil Cappi in Norken (Diakon Krämer).
Kirchort Nistertal: Fr., 19.11., 15:00 Uhr: Treffen der Kom-
munionkinder Nistertal, Beginn in der Kirche (GR Nolden), 
17:00 Uhr: Die Kath. öffentliche Bücherei Nisstertal ist bis 
19.00 Uhr geöffnet. Informationen und Kontakt: 02661 - 
9165235, Adresse: Kirchweg 5, Nistertal; buecherei-nister-
tal@freenet.de, Homepage: www.buecherei-nistertal.de.
Sa., 20. 11., 17:30 Uhr: Vorabendmesse in Nistertal (Pfr. 
Roth),
Mo., 22. 11., 19:30 Uhr: Sitzung des Ortsausschusses Nis-
tertal im Pfarrheim,
Mi., 24. 11., 17:00 Uhr: Die Kath. öffentliche Bücherei Nister-
tal ist bis 19.00 Uhr geöffnet. Informationen und Kontakt: 
02661 - 9165235, Adresse: Kirchweg 5, Nistertal; buecherei-
nistertal@freenet.de, Homepage: www.buecherei-nistertal.de.
Fr., 26. 11., 15:00 Uhr: Treffen der Kommunionkinder Nister-
tal, Beginn in der Kirche (GR Nolden),

Rother Straße 1, 57539 Roth
Telefon: 02682 964660
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Mietgeräte in der Region!
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Freitag 19. November 2021, 19.00 Uhr Schätze aus Got-
tes Wort, Thema: „Josuas letzter Rat an das Volk Israel“ 
(Josua 23 - 24), Passt ….immer auf euch auf, indem ihr 
euren Gott Jehova liebt“ (Josua 23:11) Warum sollten sie 
keine Ehebündnisse mit den heidnischen Nationen einge-
hen? Vertraue dem Wort Gottes! Bibelstudium: Die Vision 
Hesekiels, im Kapitel 9, weist auf das Zeichen zum Überle-
ben für die Treuen zur Zeit Hesekiels hin. Welche Bedeutung 
hat die Treue zur reinen Anbetung heute?
Sonntag 21. November 2021, 10.00 Uhr Öffentlicher Vor-
trag, Thema: Als Christ Loyalität beweisen (5.Mose 
10:12,13), Was bedeutet Loyalität für Christen und wie zeigt 
man sie? Ahmen wir die Loyalität von Jehova und Jesus 
nach. Selbstlose Liebe für Gott und unsere Mitmenschen. 5.
Mose 10:12,13, 10.40 Uhr Wachtturm-Studium, Thema: 
„Ich werde alle Völker erschüttern“ (Haggai 2:7), Um wel-
che Erschütterung geht es in Haggai 2:7? Welchen Anteil 
können wir heute an einem großartigen Werk haben? Kann 
es sowohl positive als auch negative Reaktionen hervorru-
fen?
Alle Zusammenkünfte sind öffentlich. Interessierte Personen 
sind herzlich eingeladen und willkommen. Sie können auch 
privat kostenlos die Bibel kennenlernen
Detaillierte Informationen zu Jehovas Zeugen finden Sie auf 
www.jw.org, In einem Video finden sie 5 Vorschläge, die 
einem helfen können, wenn man trauert. Artikel: Warum 
begehen Jehovas Zeugen bestimmte Feiertage nicht? Was 
sagt die Bibel zum Thema Ehe? (Hebräer 13:4) Ohne Anmel-
dung und ohne Kosten.

	■ Evang. Gemeinde 
und CVJM Bad Marienberg-Langenbach

Marienberger Straße 6
Kontaktadresse: Mar-
kus Haas, Tel. 02661 / 
2093972
Weitere Informationen 
zu unseren Gottes-

diensten
Internet: www.cvjm-eg-langenbach.de
Sonntag, 21.11.2021 10.30 Uhr Gottesdienst
Unsere Präsenz-Veranstaltungen finden weiterhin mit den 
geltenden Hygiene-Maßnahmen statt: Anmeldung (Tel. 
02661 9818109), Händedesinfektion, Maske bis zum Platz, 
Abstand.
Die Gottesdienste werden live übertragen und können kos-
tenlos und ohne Anmeldung auf Youtube unter EG Langen-
bach verfolgt werden.

	■ CVJM und Landeskirchliche Gemeinschaft 
Lautzenbrücken/Nisterberg

Wir laden herzlich zu unseren 
Veranstaltungen in der Zeit 
vom 21.11.2021 bis 
27.11.2021 ein.
Sonntag, 21.11.2021, 10.30 
Uhr Sonntagschule in Nister-

berg und in Lautzenbrücken, 19.30 Uhr Bibelstunde in Laut-
zenbrücken
Montag, 22.11.2021, 20.00 Uhr Indiaca in Nisterberg
Freitag, 26.11.2021, 17.30 Uhr gemischte Jungschar in 
Lautzenbrücken,
Unsere Veranstaltungen werden nach dem aktuellen 
Corona-Schutzkonzept der EG durchgeführt:
Weitere Informationen bei Tobias Schmidt (cvjm@cvjm-laut-
zenbruecken-nisterberg.de) oder Pred. Markus Haas (Tel. 
02661/2093972)
http://www.cvjm-lautzenbruecken-nisterberg.de

	■ JesusStation Hof, evangelische Freikirche
Kontakt: info@JesusStation.de
Adresse: Schulstr. 7a, 56472 Hof (Eingang neben „Nah & 
Frisch“)

Amt für Gregor Pitton, Margarete Lehnhäuser und Juliana 
Pitton / Amt für Maria Schmidt / Amt für Paul Schmidt, Toch-
ter Eva-Maria und verst. Angehörige, 10.30 Uhr, Höhn: Hei-
lige Messe zu Ewig Gebet mit Aussetzung und Sakramenta-
lem Segen
14.30 Uhr, Seck: Taufe von Lukas Weihsmayr aus Seck,
Montag, 22. November, 19.00 Uhr, Mittelhofen: Eucharis-
tiefeier / Amt für Werner Frühwirth,
Dienstag, 23. November: 19.00 Uhr, Irmtraut: Eucharis-
tiefeier / Amt für die Lebenden und Verstorbenen der Familie, 
19.00 Uhr, Westernohe: Eucharistiefeier,
Mittwoch, 24. November, 16.00 Uhr, Villa Sonnenmond: 
Wortgottesfeier, 19.00 Uhr, Hellenhahn: Eucharistiefeier, 
19.00 Uhr, Elsoff: Eucharistiefeier,
Donnerstag, 25. November, 09.00 Uhr, Höhn: Eucharis-
tiefeier, 19.00 Uhr, Rennerod: Eucharistiefeier,
Freitag, 26. November, 19.00 Uhr, Ailertchen: Eucharis-
tiefeier, 19.00 Uhr, Seck: Eucharistiefeier.
Weitere aktuelle Informationen der Pfarrei können Sie 
unserer Homepage entnehmen: http://www.sankt-franziskus-
ww.de. Ihre Fragen, Wünsche und Anregungen, sowie Mess-
bestellungen nimmt jede Kontaktstelle und das Büro in Seck 
entgegen. Beiträge und Veröffentlichungswünsche für Pfarr-
brief, Wäller Wochenspiegel und Hoher Westerwald bitte an 
pfarrbrief@sankt-franziskus-ww.de od. telefonisch an 02664 
- 9920-00-
Redaktionsschluss für den nächsten Pfarrbrief ist der 
26.11.2021.
Pfarrei Sankt Franziskus - Neues aus der Pfarrgemeinde:
Erstkommunion 2022: Die Vorbereitungszeit der diesjähri-
gen Erstkommunionkinder startet erst im Januar. Die Fami-
lien wurden diesbezüglich informiert. Die Vorbereitung auf 
die Erstkommunion bedeutet auch: Hineinwachsen in die 
Pfarrgemeinde und teilnehmen am Glaubensleben. Dazu 
gehört, dass die Familien und Kinder auf Menschen treffen, 
die von ihrem Glauben erzählen und diesen weitergeben. 
Wenn Sie Lust haben zwischen Januar und Mai aktiv mit den 
Kindern gemeinsam diesen Weg zu gehen, dann melden Sie 
sich doch gerne bei mir: s.eidner-sistig@sankt-franziskus-
ww.de, Tel.-Nr.: 02664 - 99200-15.
Kirchort Mariä Heimsuchung Höhn:
Donnerstag, 18.11., 16:00 Uhr: Die Bücherei ist geöffnet 
von 16:00 bis 18:00 Uhr.
Freitag, 19.11., 15:00 Uhr: Elisabethenkaffee,
Sonntag, 21.11.,11:30 Uhr: Die Bücherei ist geöffnet von 
11:30 bis 12:00 Uhr.
Dienstag, 23.11., 17:30 Uhr: Sprechstunde von Herrn 
Hamacher,
Donnerstag, 25.11., 16:00 Uhr: Die Bücherei ist geöffnet 
von 16:00 bis 18:00 Uhr.
Kirchort St. Josef Schönberg:
Ehrenamtliche Helfer-/innen für Kirchenreinigung in 
Schönberg gesucht! Nachdem einige unserer langjährigen 
Helferinnen ihren Einsatz aus altersbedingten oder gesund-
heitlichen Gründen beendet haben, suchen wir „Nach-
wuchs“. Es wäre schön, wenn sich wieder aus jedem Ort 
(Dreisbach, Neuhochstein und Schönberg) jeweils eine 
Gruppe von ca. 3 Personen zusammenfinden würde, die 
abwechselnd die Kirchenreinigung in Schönberg übernimmt. 
Bei einem Intervall von ca. 6 Wochen, wäre so jede Gruppe 
etwa 3 mal pro Jahr an der Reihe. Wer unseren Kirchort 
Schönberg hier unterstützen möchte, meldet sich bitte bei 
Simone Müller unter Tel.-Nr.: 02661 - 20500. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn viele mithelfen, unsere Kirche in gewohn-
tem Glanz erstrahlen zu lassen.

	■ Jehovas Zeugen,  
Versammlung Bad Marienberg

Königreichssaal 56472 Fehl- Ritzhausen, Am Kindergarten
Vor Ort finden vorerst keine Gottesdienste statt. Wir 
unterstützen die Maßnahmen zur Eindämmung der Fol-
gen aufgrund der Pandemie.
Wochenprogramm per ZOOM- und Telefonkonferenz
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Mit einem Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung können auch 
die Kosten für eine Haushaltshilfe, für Handwerkerleistungen 
oder für energetische Sanierungsmaßnahmen bei zu eige-
nen Wohnzwecken genutzten Gebäuden vorab als Freibe-
trag berücksichtigt und so die monatlichen steuerlichen 
Belastungen beim Lohnsteuerabzug reduziert werden.
Der Steuerfreibetrag kann für einen Zeitraum von zwei Jah-
ren beantragt werden.
Antrag für 2022
Die erforderlichen Vordrucke für das Lohnsteuer-Ermäßi-
gungsverfahren für das Jahr 2022 sind im Internet unter: 
https://www.lfst-rlp.de/vordrucke (> Lohnsteuer > Lohnsteu-
erermäßigung 2022) oder vor Ort im Finanzamt erhältlich.
Seit Oktober 2021 können Anträge für das Lohnsteuer-
Ermäßigungsverfahren auch online über das ElsterOnline-
Portal www.elster.de übermittelt werden. Die elektronische 
Übermittlung ist auch über andere Steuersoftware aus dem 
Handel möglich. Welche Programme darunter fallen, findet 
sich unter:
https://www.elster.de/elsterweb/softwareprodukt.

	■ Neuapostolische Kirche
Gemeinde Hof/Westerwald
Oststraße 2, 56472 Hof/WW
Gottesdienste:
Sonntag 10:00 Uhr
Mittwoch 20:00 Uhr
Gäste sind herzlich willkommen.

Die vorgeschriebenen Hygiene-Standards (z.B. Abstand, 
Maskenpflicht usw.) sind einzuhalten!
Hinweis zu besonderen Ereignissen:
Am Samstag, 04.12.2021 um 15:00 Uhr findet die Weih-
nachtsfeier in der Gemeinde Hof/Westerwald statt!

	■ Kirchliche Nachrichten
Evangelische Kirchengemeinde Alpenrod / 
Nistertal-Büdingen, Am Kirchplatz 2 - 57642 
Alpenrod - Tel.: 02662 - 1022.
Sonntag, 21.11.2021, 10.00 Uhr, Gottes-
dienst am Ewigkeitssonntag (Pfarrer Ulrich 
Schmidt), 10.00 - 10.30 Uhr, Kindergottes-

dienst im Gemeindehaus
Bitte melden Sie sich bis Freitag, 19.11.2021, 17.00 Uhr mit 
Adresse und Tel.-Nr. an; E-Mail: ev.kirche.alpenrod@gmx.de, 
Tel.-Nr.: 02662 - 1022. Die Daten werden vier Wochen lang 
zur eventuellen Nachverfolgung gespeichert. Eine Teilnahme 
am Gottesdienst ist nur mit FFP2- oder medizinischer Maske 
möglich.

Wissenswertes

	■ Landesamt für Steuern
Lohnsteuer-Ermäßigung und der Eintrag von Freibeträgen
Antrag nun auch online über www.elster.de möglich
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die hohe Kosten 
haben, weil sie zum Beispiel weite Wege zur Arbeit fahren, 
aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung unterhalten, 
Kinderbetreuungskosten oder Unterhaltszahlungen haben, 
können sich beim Finanzamt einen Steuerfreibetrag eintra-
gen lassen.
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